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Abschnitt 1
Allgemeiner Teil

§ 1

Anwendungsbereich

(1) Die Aktenordnung regelt die Bildung und Fihrung von Akten in Rechtssachen sowie die Fiihrung der
dazugehdrigen Register. Die Regelungen gelten fiir Papierakten und fiir elektronische Akten. Sieht eine
Rechtsvorschrift vor, dass Akten teilweise in Papier- und teilweise in elektronischer Form gefuhrt werden kdnnen,
gelten fir den jeweiligen Teil die nachfolgenden Regelungen zur Papier- oder elektronischen Aktenflihrung. In
diesem Fall sind in beiden Teilen der Akte gegenseitige Verweise aufzunehmen.

(2) Die Bildung und Fuhrung von Akten in Personal- und Justizverwaltungsangelegenheiten richten sich, soweit nicht
nachfolgend gesondert geregelt, nach den hierzu erlassenen Vorschriften.

(3) Soweit die Aktenordnung Geschaftsvorgénge nicht behandelt, gelten fiir diese die von dem Sachsischen
Staatsministerium der Justiz (Staatsministerium) erlassenen besonderen Vorschriften. Soweit das Staatsministerium
von dieser Befugnis keinen Gebrauch macht, kann die Prasidentin oder der Prasident des Oberlandesgerichts sowie
die Generalstaatsanwaltin oder der Generalstaatsanwalt Anordnungen treffen. Hierliber ist das Staatsministerium zu
informieren.

§2

Aktenzeichen und Register

(1) Jeder Geschaftsvorgang erhélt ein Aktenzeichen, unter dem alle dazugehdrigen Dokumente in Papier- oder
elektronischer Form sowie sonstige Dateien und Unterlagen zu fiilhren sind. Ein verfahrenseinleitendes Dokument ist
bei Eingang auch dann nur einmal zu registrieren, wenn es mehrere Gegenstande oder Antrdge umfasst. Zu einem
Geschaftsvorgang gehéren alle Antrage, Erklarungen, Handlungen und Entscheidungen, die ganz oder teilweise zu
einer Angelegenheit gehdren, mit der das Gericht oder die Staatsanwaltschaft befasst ist oder war, insbesondre
betreffend

Prozess- und Verfahrenskostenhilfe sowie Stundung der Kosten des Insolvenzverfahrens,

Zwangs- und Ordnungsmittel,

Berichtigung und Erganzung,

Aufhebung und Abanderung,

Rechtsbehelfe,

Ragen,

Straf- und Zwangsvollstreckung,

© N o oA Db~

Fortfiihrung nach Aussetzung, Nichtbetrieb, Ruhen oder Unterbrechung,

©

Fortfiihrung nach Zuriickverweisung, wenn derselbe Spruchkdrper tatig wird,
10. Kosten- und Vergitungsfestsetzung,

11. Rechtskraftzeugnisse und Vollstreckungsklauseln,

12. Kostenansatz und Mitteilungen,

13. Ablehnung von Gerichtspersonen.

Abanderungsklagen nach den §§ 323 und 323a der Zivilprozessordnung (ZPO), Abdnderungsantrage nach den

§§ 225 bis 227 und den §§ 238 bis 240 des Gesetzes Uber das Verfahren in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Restitutions- und Nichtigkeitsklagen nach § 578 ZPO und
Wiederaufnahmeantrége nach § 48 Absatz 2 sowie den §§ 118 und 185 FamFG erhalten ein neues Aktenzeichen.
Wird ein Verfahren innerhalb des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft abgegeben oder wird nach Zurlickverweisung
ein anderer Spruchkdrper tatig, kann ein neues Aktenzeichen vergeben werden. Wird ein Verfahren von einem
anderen Gericht oder einer Staatsanwaltschaft ibernommen, muss ein neues Aktenzeichen vergeben werden.

(2) Das Aktenzeichen wird, soweit nicht nachfolgend abweichend geregelt, gebildet aus:

1. der Abteilungsbezeichnung, soweit mehrere Abteilungen der Geschéftsstelle bestehen, oder der Nummer des
nach Geschaftsverteilungsplan zustandigen Spruchkdérpers, der Guterichterin, des Glterichters, der
Dezernentin oder des Dezernenten,

2. dem Registerzeichen nach Anlage 1,
3. der fortlaufenden Nummer der Registrierung,
4. beijahrgangsweiser Registrierung einem Schrégstrich und den beiden Endziffern der Jahreszahl, in dem der
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Geschaftsvorgang angefallen ist,
5. gegebenenfalls weiteren in Anlage 2 definierten Zusatzzeichen.
Das Aktenzeichen dient grundsétzlich auch als Geschéaftsnummer.

(3) Die Verfahren werden durch die von dem Staatsministerium zugelassenen Programme registriert. Diese
Programme gewahrleisten die Nutzung der nach den nachfolgenden Bestimmungen zu registrierenden Daten zur
Akten- und Verfahrensfiihrung. Diese Daten sind auf dem aktuellen Stand zu halten.

Ergdnzungsbestimmung zu § 2

Neben den in den Anlagen definierten Register- und Zusatzzeichen gelten die in den Erganzungsbestimmungen
sowie in anderen Verwaltungsvorschriften genannten Register- und Zusatzzeichen.

§3
Bildung der Akten

(1) Dokumente, die zum selben Geschaftsvorgang gehdren, sind zu einer Akte zusammenzufassen. Nur soweit in
dieser Aktenordnung, einer Rechtsvorschrift oder von der zustandigen obersten Landesbehdrde bestimmt, kénnen
auch Dokumente unterschiedlicher Angelegenheiten in einer Akte gesammelt werden (Sammelakte).

(2) Papierakten erhalten einen Aktenumschlag. Auf diesem oder einem Aktenvorblatt sind alle geforderten Angaben
zu vermerken, insbesondere:

das Gericht oder die Behorde,
2. das Aktenzeichen,

3. die Angelegenheit, zum Beispiel durch die Bezeichnung der Parteien und Beteiligten sowie ihrer Vertreterinnen
und Vertreter,

4. die von der Vernichtung der Akte auszuschlieBenden Dokumente,
5. weitere Angaben, die sich aus den nachfolgenden und gesonderten Bestimmungen ergeben.

Bei elektronischen Akten ist sicherzustellen, dass diese Angaben auf andere Weise deutlich erkennbar sind. Die
Angaben und Vermerke sind auf dem aktuellen Stand zu halten.

(3) Fur die Reihenfolge der Dokumente in der Akte ist der Zeitpunkt des Eingangs mafBgeblich. Dokumente, die vorab
bereits als Fax eingegangen sind, sind grundsatzlich dem entsprechenden Fax zuzuordnen. Prif- oder
Transfervermerke und gegebenenfalls Signaturpriifprotokolle sind dem Dokument zuzuordnen, auf das sie sich
beziehen. Zustellungsdokumente sind dem zugrundeliegenden Dokument zuzuordnen. Eine Zuordnung kann durch
unmittelbares Nachheften, Unterstrukturieren oder gegenseitiges Verweisen gewahrleistet werden. Wenn
Zustellungsdokumente in groBer Zahl anfallen, kénnen sie in einem zusétzlichen Heft zusammengefasst werden.
Darauf ist auf dem Aktenumschlag und dem zugrundeliegenden Dokument hinzuweisen.

(4) Die Seiten einer elektronischen Akte sind, mit Ausnahme der Registerakten, fortlaufend zu nummerieren. Die
Bléatter einer Papierakte sind mit fortlaufenden Blattzahlen zu versehen und grundséatzlich zu heften. Bei einer
Papierakte soll bei mehr als 200 Blattern ein neuer Band angelegt werden. Die Blattzahlen eines weiteren Bandes
kdnnen neu beginnend vergeben werden. Das Anlegen eines weiteren Bandes ist auf dem Aktenumschlag des
geschlossenen Bandes zu vermerken. Die Bénde sind fortlaufend zu nummerieren.

(5) Bei Papierakten mit regelmaBig geringer Anzahl an Dokumenten kann auf Heftung, Nummerierung und einen
Aktenumschlag verzichtet werden (Blattsammlungen). Vor Versendung sind diese zu heften und zu nummerieren.

(6) Die Behandlung der den Kostenansatz betreffenden Dokumente richtet sich nach der Verwaltungsvorschrift des
Sé&chsischen Staatsministeriums der Justiz und fir Demokratie, Europa und Gleichstellung zur Kostenverfligung

( VwV Kostenverfiigung). § 3 Absatz 3 und Absatz 3a der Anlage zur VwV Kostenverfiigung gilt entsprechend fir
die Niederschriften Uber vereinnahmte Sicherheitsleistungen sowie Hinterlegungsquittungen. Die Behandlung der die
Prozess- und Verfahrenskostenhilfe betreffenden Dokumente richtet sich nach der Verwaltungsvorschrift des
Sé&chsischen Staatsministeriums der Justiz und fir Demokratie, Europa und Gleichstellung tber die
Durchfiihrungsbestimmungen zur Prozess- und Verfahrenskostenhilfe sowie zur Stundung der Kosten des
Insolvenzverfahrens.

(7) Dokumente und sonstige Unterlagen, die spater zurlickzugeben sind oder sich zur Zusammenfassung nicht
eignen, sind in geeigneter Form zu verwahren. Eine Zuordnung zum jeweiligen Geschéftsvorgang und
Bezugsdokument ist zu gewahrleisten. Die Verwahrung auBBerhalb der Akte und eine Riickgabe sind sowohl in der
Akte als auch auf dem Aktenumschlag zu vermerken. Einzelheiten zur Verwahrung regeln die hierzu getroffenen
Bestimmungen.

(8) Bei Dokumenten und sonstigen Unterlagen, die nicht der unbeschrankten Akteneinsicht unterliegen, ist von
Beginn an zu gewahrleisten, dass sie bei Gewahrung der Akteneinsicht ohne weiteres vom Ubrigen Aktenbestand
trennbar sind. Dies kann durch das Anlegen eines zusatzlichen Hefts erfolgen.
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(9) Eingegangene Dokumente, die flir die elektronische Aktenbearbeitung ersetzend eingescannt worden sind, sind
unter Berlicksichtigung der entsprechenden Dienstanweisungen strukturiert nach Ubertragungsdatum abzulegen
oder, sofern sie riickgabepflichtig sind, nach Absatz 7 zu verwahren.

(10) Um die spatere Aussonderung der Papierakte zu erleichtern, kann die Gerichts- oder Behérdenleitung
bestimmen, dass die von der Vernichtung auszunehmenden und langer aufzubewahrenden Dokumente und
sonstigen Unterlagen bereits von ihrem Entstehen an von der chronologischen Aktenheftung ausgenommen werden.
Sie sind in ein gesondertes Heft bei der Akte oder zu einer Sammelakte zu nehmen. Anstelle dieser
Originaldokumente und sonstigen Unterlagen ist eine als solche gekennzeichnete Abschrift zur Akte zu nehmen.

§4

Aktenarten

(1) Eine Akte besteht aus einer Hauptakte und bei Bedarf aus zusétzlichen Heften. Hefte kdnnen zum Beispiel fur
Dokumente Uber die Kostenbehandlung oder die Zustellung angelegt werden. Die Seiten oder Blatter eines Heftes
sind neu beginnend zu nummerieren. Das Anlegen von Heften ist auf dem Aktenumschlag zu vermerken.

(2) Bei Papierakten wird auf Anordnung ein vollstandiges Doppel der Akte (Doppelakte) oder ein auszugsweises
Doppel der Akte (Hilfsakte) angelegt, wenn gleichzeitige Ermittlungs- oder Verfahrenshandlungen verschiedener
Stellen erforderlich sind. Dem Aktenzeichen der Doppel- oder Hilfsakte wird auf dem Aktenumschlag die rémische
Ziffer ,I1“ nachgestellt. Sobald einer der Teile des Verfahrens beendet ist, wird fir diesen die getrennte Aktenfliihrung
beendet. Die geschlossene Doppel- oder Hilfsakte ist der Akte beizufligen.

(3) Der Verlust von Akten, Heften oder anderen Aktenteilen ist der Gerichts- oder Behérdenleitung anzuzeigen. Nach
Anordnung der Gerichts- oder Behdrdenleitung oder der fiir die Sachentscheidung zustandigen Person ist eine
Ersatzakte anzulegen. Die Ersatzakte ist auf dem Aktenumschlag als solche kenntlich zu machen. Bei
Wiederauffinden ist die Gerichts- oder Behérdenleitung zu informieren. Die seit dem Abhandenkommen entstandenen
Dokumente werden aus der Ersatzakte in die Akte Gbernommen und die Seiten- oder Blattzahlen berichtigt. Der
verbliebene Teil der geschlossenen Ersatzakte ist der Akte beizufligen.

(4) Wird einer Akte fir langere Zeit eine andere Akte oder ein anderes Heft beigefligt (Beiakte), ist dies sowie die
spatere Rlckgabe der Beiakte in Papierform auf den Umschlagen der Akten und Hefte zu vermerken.

§5
Fiihrung der Akten

(1) Akten sind geordnet zu fiihren. Eingehende Dokumente sind unverziglich zur Akte zu nehmen. Wird ein
Dokument aus der Akte entfernt, ist stattdessen ein Fehlblatt einzufligen, auf dem das entnommene Dokument und
der Grund der Entnahme zu vermerken sind. Die Geschéftsstelle muss den Verbleib der Akten sowie von
Dokumenten, die noch nicht zur Akte genommen werden kdnnen, jederzeit durch eine im IT-System enthaltene
Funktion oder in sonstiger geeigneter Weise feststellen kénnen.

(2) Die FUhrung der Akte obliegt dem Gericht der ersten Instanz, soweit nicht nachfolgend abweichend geregelt.

(3) Verwaltungsvorgange, insbesondere solche, die in einer Dienstaufsichtssache anfallen, dirfen nicht zu den
Verfahrensakten der Rechtssache genommen werden. Dies gilt nicht flr Akteneinsichtsgesuche und Antrage auf
Bescheinigung und schriftliche Auskunft aus Akten und Blichern, soweit entsprechende Akten gefiihrt werden oder
ein entsprechendes Verfahren anhangig ist.

(4) Werden Papierakten versandt, ist eine Vorlagefrist zu notieren. Bei Bedarf ist ein Kontrollblatt mit Angabe der
Sache, des Grundes der Versendung sowie der Empféngerin oder des Empfangers anzulegen. Nicht
weiterzuleitende Dokumente sind mit dem Kontrollblatt in eine Blatthille (Retent) zu nehmen. Nach Rickkehr der
Akte ist das Retent aufzulésen. Die darin befindlichen Dokumente sind zur Akte zu nehmen.

(5) Die endgiiltige Abgabe von Akten an eine andere Abteilung, einen anderen Spruchkdrper, ein anderes Gericht
oder eine andere Behdérde wird durch einen entsprechenden Vermerk im zugelassenen Programm nachgewiesen.
Gleiches gilt fiir die Verbindung von Verfahren, soweit sie nicht mehr unter dem Aktenzeichen ihrer Registrierung
gefiihrt und wenn Vorgange zwar neu registriert, aber bereits bestehenden Akten hinzugefiigt werden.

(6) Dokumente, die im Rahmen der endgultigen Abgabe von Akten an ein anderes Gericht oder eine andere Behérde
anfallen, zum Beispiel der Einlieferungsbeleg oder das Empfangsbekenntnis, sind zu Sammelakten zu nehmen. Die
Sammelakten werden in Jahresheften gefiihrt und drei Monate nach Ablauf des Kalenderjahres weggelegt.

(7) Papierakten befinden sich grundsétzlich in der Geschéftsstelle, soweit keine besondere Anordnung getroffen
worden ist. Akten und Aktenbestandteile diirfen nur zur Bearbeitung aus der Geschéftsstelle entfernt werden. Dies
soll nur mit ihrem Wissen erfolgen. Anderenfalls ist sie unverziglich zu informieren.
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§6

Fristen, Termine, Uberwachung bei Freiheitsentziehung

(1) Séamtliche angeordneten oder von Amts wegen zu beachtenden Fristen sind im zugelassenen Programm in
geeigneter Weise mit folgenden Angaben zu vermerken:

Aktenzeichen oder Geschaftsnummer,

Bezeichnung der Angelegenheit,

Datum des Fristablaufs,

Bearbeiterin oder Bearbeiter, soweit nicht anhand des Aktenzeichens oder der Geschaftsnummer ersichtlich,
5. zusétzliche Bemerkungen, zum Beispiel der Grund der Vorlage.

Auf Anordnung der Gerichts- oder Behdrdenleitung kann die Kontrolle von Fristen in Papierakten auch in sonstiger
Weise gefiihrt werden, zum Beispiel durch Fristenfacher oder Hangeregistraturen.

R

(2) Termine sind mit Datum, Uhrzeit und Ort elektronisch in einer Weise zu vermerken, die die Erstellung eines
Verzeichnisses nach Absatz 4 erméglicht.

(3) Bei jedem Gericht und jeder Staatsanwaltschaft sind gesonderte Listen der Personen, gegen die eine Haft,
Freiheitsentziehung oder Unterbringung vollzogen wird, zu flihren. Hierbei sind das Aktenzeichen, der Name und
Vorname der Person, der Beginn und das Ende der MaBBnahme sowie besondere Fristen zu vermerken. Die
besonderen Fristen ergeben sich aus den nachfolgenden Bestimmungen. Die Listen missen nach den in Satz 2
genannten Daten abrufbar sein.

(4) FUr jeden Sitzungstag ist ein Verzeichnis der Termine vor Beginn des ersten Termins an dem Eingang zum
Sitzungszimmer und gegebenenfalls an der zentralen Informationstafel anzuzeigen. In das Terminverzeichnis sind

aufzunehmen
1. das Gericht mit Abteilung,
2. das Datum,
3. der Ort, zum Beispiel die Saal- oder Raumnummer,
4. die Namen der oder des Vorsitzenden, der Rechtspflegerin, des Rechtspflegers sowie der mitwirkenden

Richterinnen und Richter einschlieBlich der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter, sofern die oder der
Vorsitzende nichts anderes anordnet,

die Uhrzeit,
das Aktenzeichen,
Angabe zur Offentlichkeit der Sitzung,

fur alle &ffentlichen Sitzungen die Angelegenheit, zum Beispiel durch die Bezeichnung der Parteien,
gegebenenfalls als Kurzbezeichnung.

(5) In Zivil-, Familien- und Strafsachen soll nach Abschluss einer Sitzung deren Ergebnis im zugelassenen Programm
vermerkt werden. Bei Verkiindung eines Urteils oder eines Beschlusses ist auch das Datum des Eingangs des
vollstandig abgefassten Urteils oder des Beschlusses in der Geschéaftsstelle des Gerichts zu vermerken.

®©® N o o

§7

Verbindung und Abtrennung von Verfahren

(1) Werden Verfahren verbunden, sind nur die Akten des fihrenden Verfahrens weiterzuflihren, soweit es sich nicht
um eine Verbindung nach § 237 der Strafprozessordnung (StPO) handelt. Ist das flihrende Verfahren nicht
ausdrucklich bestimmt, ist das alteste der Verfahren fihrend. Die geschlossenen Akten des durch Verbindung als
erledigt geltenden Verfahrens werden mit einer Abschrift des Verbindungsbeschlusses oder der
Verbindungsverfugung der Akte des flihrenden Verfahrens beigefligt. Die Verbindung ist auf den Aktenumschlagen
zu vermerken.

(2) Fur ein abgetrenntes Verfahren ist ein neues Aktenzeichen zu vergeben. Die Akte beginnt mit einer beglaubigten
Abschrift oder der elektronischen Vervielféltigung des Abtrennungsbeschlusses oder der Abtrennungsverfigung. Auf
Anordnung kénnen Dokumente des Ursprungsverfahrens in die neue Akte Gbernommen werden. Die Abtrennung ist
auf den Aktenumschlégen zu vermerken. Verfahren Uiber die Einziehung, die nach § 422 StPO abgetrennt werden,
sind ohne Neuregistrierung in der Akte des Ursprungsverfahrens zu bearbeiten.

§8
Rechtsmittel

(1) In der Rechtsmittelinstanz wird ein neues Aktenzeichen vergeben. Ein Rechtsmittel ist nicht erneut zu registrieren,
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wenn gegen die angefochtene Entscheidung bereits ein Rechtsmittel anhangig ist. Fir Dokumente, die in dieser
Instanz anfallen, wird ein neuer Band zur tGbermittelten Akte (Rechtsmittelband) angelegt. Der Rechtsmittelband
muss neu beginnend nummeriert werden. Bei Papierakten kann auf das Anlegen eines Rechtsmittelbandes verzichtet
werden.

(2) Ab Eingang der Akte bis Beendigung in der Instanz obliegt die Aktenfihrung dem Rechtsmittelgericht. Bei der
elektronischen Akte ist die Aktenflihrung des Rechtsmittelgerichts auf den Rechtsmittelband beschrankt.

(3) Auf dem Aktenumschlag sowie auf jeder Entscheidung der Rechtsmittelinstanz sind die Aktenzeichen aller
Instanzen, in Straf- und BuBgeldsachen zusatzlich ein etwaiges Js- oder OJs-Aktenzeichen der zustandigen
Staatsanwaltschaft, anzugeben.

(4) Nach Erledigung in der Rechtsmittelinstanz ist die Akte an die vorherige Instanz, in Straf- und BuBgeldsachen an
die zusténdige Staatsanwaltschaft, zuriickzusenden. Bei elektronischer Aktenfiihrung kann von einer Ubermittlung
von Dokumenten abgesehen werden, wenn diese bereits in dem urspriinglich an die Rechtsmittelinstanz
Ubermittelten Teil der Akte enthalten waren.

(5) In der Rechtsmittelinstanz zurlickzubehaltende Dokumente sind zu Sammelakten zu nehmen.

§9
Rechtskraft der Entscheidung

Ist die Rechtskraft einer Entscheidung zu bescheinigen, hat die zustandige Urkundsbeamtin oder der zustandige
Urkundsbeamte der Geschéftsstelle neben der Erteilung der Rechtskraftbescheinigung die Entscheidung mit einem
Vermerk Uber die Rechtskraft zu verbinden. In der Papierakte ist der Vermerk ,Rechtskraftig* am Kopf der Urschrift
der Entscheidung anzubringen. Name, Amtsbezeichnung und Datum sind beizufiigen. In Ehesachen,
Abstammungssachen, Straf- und BuBgeldsachen sowie in den Fallen, in denen nach dem Inhalt der Entscheidung
eine Frist mit dem Eintritt der Rechtskraft in Lauf gesetzt wird, zum Beispiel eine Raumungsfrist, ist auch das Datum
anzugeben, an dem die Rechtskraft eingetreten ist (,Rechtskréftig seit...”).

§10
Weglegen der Akten

(1) Sobald die Angelegenheit beendet ist, ist das Weglegen der Akte anzuordnen. Eine Angelegenheit ist beendet,
wenn
alle Antrage erledigt und die von Amts wegen zu treffenden Entscheidungen ergangen sind,
2. ein Klage- oder Antragsverfahren seit sechs Monaten nicht mehr betrieben worden ist oder

3. vorweg zu erhebende Gebihren oder Kostenvorschiisse, von deren Entrichtung die Vornahme einer Handlung
oder die Einleitung oder der Fortgang des Verfahrens abhangig ist, nicht binnen sechs Monaten nach
Anforderung gezahlt worden sind

und die von Amts wegen vorzunehmenden Tétigkeiten, zum Beispiel der statistische und der kostenrechtliche
Abschluss, erledigt sind. In Registersachen ist das Weglegen der Registerakte anzuordnen, wenn das zugehdrige
Registerblatt geschlossen wird. In Grundbuchsachen ist die Grundakte nicht wegzulegen.

(2) Vor dem Weglegen ist auf dem Aktenumschlag ein Vermerk anzubringen

Uber den kostenrechtlichen Abschluss der Angelegenheit (§ 3 Absatz 5 der VwV Kostenverfligung),
Uber das Jahr der Anordnung des Weglegens und den Ablauf der Aufbewahrungsfristen,
Uber die Archivwurdigkeit nach den hierzu erlassenen Bestimmungen,

soweit hierzu gesonderte Bestimmungen zu erlassen sind, Uber die Eignung fir Ausbildungs- und
Prufungszwecke.

(3) Beiakten in Papierform sowie rlickgabepflichtige Dokumente und Unterlagen sind nach rechtskraftigem Abschluss
oder sonstiger Beendigung der Angelegenheit zurlickzugeben.

A wnp =~

(4) Das Weglegen von Mahn- und Mobiliarvollstreckungssachen kann fiir bestimmte Zeitabschnitte einheitlich ohne
besondere Verfligung erfolgen.

§ 11
Allgemeines Register
(1) Unter dem Registerzeichen ,AR" sind insbesondere zu registrieren

1. Eingénge, bei denen zweifelhaft ist, ob sie zu bereits bestehenden oder noch anzulegenden Akten zu nehmen
oder unter welchem Registerzeichen sie zu registrieren sind,
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2. Dokumente, die ohne sachliche Verfligung an ein anderes Gericht oder eine andere Behdrde abzugeben sind,

3. Mitteilungen von anderen Abteilungen, Gerichten und Behdrden, bei denen zweifelhaft ist, ob sie zu
MaBnahmen Anlass geben,

4. schriftliche Antrage auf Auskunft, zum Beispiel Glaubigeranfragen, soweit ein entsprechendes Verfahren nicht
anhangig ist,
5. Schutzschriften.

Die Flhrung von thematisch geordneten Sammelakten nach § 3 Absatz 1 Satz 2 ist zulassig. Fir Mitteilungen nach
Satz 1 Nummer 3 kann auf eine Registrierung verzichtet werden, wenn die Sammelakte alphabetisch gefiihrt wird.
Die Sammelakten nach den Satzen 2 und 3 werden in Jahresheften gefiihrt und drei Monate nach Ablauf des
Kalenderjahres weggelegt.

(2) Wird fur eine unter dem Registerzeichen ,AR" registrierte Sache ein anderes Registerzeichen vergeben, wird die
Sache ausschlieBlich unter dem neuen Registerzeichen weitergefiihrt und zu bestehenden oder anzulegenden Akten
genommen. Das neue Aktenzeichen ist im Allgemeinen Register zu vermerken.

(3) Im Allgemeinen Register sind folgende Angaben zu vermerken:

Aktenzeichen,

Datum des Eingangs,

Vor- und Familienname oder Bezeichnung der Beteiligten oder der ersuchenden Stelle sowie deren Anschrift,
Bezeichnung der Angelegenheit,

Verbleib oder spateres Aktenzeichen,

Jahr der Anordnung des Weglegens und des Ablaufs der Aufbewahrungsfrist,

Bemerkungen.

N o ok~ owDhd =

§12
Rechts- und Amtshilfe

(1) Rechts- und Amtshilfeersuchen werden mit Ausnahme der Verfahren nach dem Gesetz Uber die internationale
Rechtshilfe in Strafsachen nach § 11 registriert.

(2) Eine Kopie des Ersuchens und der Ubersendungsverfiigung sowie aus besonderen Griinden zuriickzubehaltende
Dokumente sind zu den von dem ersuchten Gericht oder der ersuchten Staatsanwaltschaft anzulegenden Akten zu
nehmen. Vom Anlegen einer Akte kann abgesehen werden, wenn das Ersuchen von einem deutschen Gericht oder
einer deutschen Justizbehérde mit der dortigen Papierakte Gbersandt wird. Dies gilt nicht fir den Fall des Absatzes 3
Satz 2.

(3) Die bei der Durchfiihrung eines inlandischen Rechts- oder Amtshilfeersuchens entstandenen Dokumente sind mit
den Ubersandten Akten oder Dokumenten an das ersuchende Gericht, die ersuchende Behdrde oder ein weiteres um
Rechtshilfe ersuchtes Gericht oder eine weitere um Rechtshilfe ersuchte Staatsanwaltschaft zu Gbermitteln. Bei
Beurkundungen im Wege der Rechtshilfe ist dem ersuchenden Gericht nur die Ausfertigung der Verhandlung, in
Nachlasssachen dem zusténdigen Nachlassgericht die Urschrift zu (ibersenden.

§13
Rechtsantragstelle

(1) Sofern das entsprechende Verfahren nicht bereits anhangig ist, kbnnen Antrédge und Erklarungen zu Protokoll der
Geschaftsstelle unter dem Registerzeichen ,RAST" registriert werden. Dies gilt nicht fiir Antrdge und Erklarungen, die
ohne sachliche Verfligung an ein anderes Gericht oder eine andere Behérde abzugeben sind. Insoweit gilt § 11.

(2) Wird fir einen unter ,RAST" registrierten Geschaftsvorgang ein anderes Registerzeichen vergeben, wird dieser
ausschlieBlich unter dem neuen Registerzeichen weitergefliihrt. Das neue Aktenzeichen ist im Register zu vermerken.

(3) Im Register sind folgende Angaben zu vermerken:

Aktenzeichen,

Datum der Protokollierung,

Vor- und Familienname der erschienenen Person sowie deren Anschrift,
Bezeichnung der Angelegenheit,

Verbleib oder spateres Aktenzeichen,

S e o

Bemerkungen.
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§14
Bereitschaftsdienst

(1) Sofern das entsprechende Verfahren nicht bereits bei dem Gericht anhangig ist, kénnen Antrdge und Anregungen
wahrend des Bereitschaftsdienstes unter dem Registerzeichen ,BD* registriert werden.

(2) Wird fir einen unter ,BD" registrierten Geschaftsvorgang ein anderes Registerzeichen vergeben, wird dieser
ausschlieBlich unter dem neuen Registerzeichen weitergefihrt.

(3) Im Register sind folgende Angaben zu vermerken:

Aktenzeichen,

Datum des Eingangs,

Bezeichnung der Beteiligten,
Bezeichnung der Angelegenheit,
Verbleib oder spateres Aktenzeichen,

S e o

Bemerkungen.

§15
Verfahren vor der Giiterichterin oder dem Giiterichter

(1) Verfahren vor der Guiterichterin oder dem Guterichter nach § 278 Absatz 5 ZPO oder § 36 Absatz 5 FamFG sind
unter dem Registerzeichen ,ARG" zu registrieren. FUr die Jahreszahl nach § 2 Absatz 2 Nummer 4 ist das Datum des
Eingangs bei der Giterichterin oder bei dem Giiterichter maBgeblich.

(2) In den Registern und auf den Aktenumschlagen des Herkunftsverfahrens und des Verfahrens vor der
Gauterichterin oder dem Giiterichter wird jeweils das Aktenzeichen des anderen Verfahrens vermerkt. Auf Protokollen
und Vereinbarungen sind unter dem Aktenzeichen des Verfahrens vor der Giiterichterin oder dem Giiterichter auch
das Gericht und das Aktenzeichen des Herkunftsverfahrens anzugeben.

(3) Die Akte des Verfahrens vor der Giterichterin oder dem Giiterichter ist bis zu dessen Abschluss getrennt vom
Herkunftsverfahren und ohne Einsichtsméglichkeit fir Dritte zu fihren. Dokumente sowie sonstige Dateien und
Unterlagen, die im Rahmen eines Verfahrens vor der Giterichterin oder dem Giterichter von den Parteien, den
Beteiligten oder der Giterichterin oder dem Giterichter als vertraulich bezeichnet werden oder die spater
zurlickzugeben sind, werden entsprechend § 3 Absatz 7 behandelt.

(4) Nach Abschluss des Verfahrens vor der Guterichterin oder dem Guterichter sind Art und Datum der Beendigung
sowie die fir die Kostenberechnung erforderlichen Angaben zum Herkunftsverfahren mitzuteilen. Die als vertraulich
bezeichneten Dokumente sowie sonstige Dateien und Unterlagen sind an die Einsenderin oder den Einsender
zurlickzugeben, zu vernichten oder zu I6schen, es sei denn, die Parteien oder die Beteiligten haben eine andere
Vereinbarung getroffen. Die Akte mit den verbliebenen Dokumenten und sonstigen Unterlagen ist als Heft zum
Herkunftsverfahren zu nehmen.

(5) Im Register sind folgende Angaben zu vermerken:

Aktenzeichen,

Datum des Eingangs bei der Guterichterin oder bei dem Guterichter,
Gericht und Aktenzeichen des Herkunftsverfahrens,

Namen und Anschriften der Parteien und Beteiligten,

Art und Datum der Beendigung,

S e o

Bemerkungen.

§16
Prozess- und Verfahrenskostenhilfe

Ein selbststéandiger Antrag auf Gewahrung von Prozess- oder Verfahrenskostenbhilfe ist unter dem Registerzeichen zu
registrieren, unter dem das spatere Verfahren zu registrieren wéare. Geht das betreffende Verfahren gleichzeitig oder
spater ein, ist es nicht zusatzlich zu registrieren. Die Satze 1 und 2 gelten auch fiir ein selbststandiges Ersuchen um
grenzliberschreitende Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe.

Abschnitt 2
Zivilsachen
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§17
Mahnsachen

(1) In Mahnverfahren nach § 688 ZPO wird das Aktenzeichen gebildet aus
1. der Jahreszahl oder den beiden Endziffern der Jahreszahl, in dem der Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids
eingegangen ist,
2. einer siebenstelligen fortlaufenden Nummer,
3. der Schuldnerkennzahl
a) ,0“bei einer Antragsgegnerin und einem Antragsgegner,
b) ,aufsteigend, beginnend mit 1* bei mehreren Antragsgegnerinnen und Antragsgegnern,
4. einer Prufziffer,
5. weiteren Zeichen,
zum Beispiel 18-0695228-0-6-N.
In Verfahren mit mehreren Antragsgegnerinnen und Antragsgegnern kann die Schuldnerkennzahl auch dreistellig bei
gleichzeitigem Wegfall der Prifziffer gebildet werden. Ein Register wird nicht gefiihrt.

(2) In Mahnverfahren, in denen der Mahnbescheid im Ausland oder nach den Vorschriften des NATO-Truppenstatuts
an Angehdérige der Stationierungsstreitkrafte in der Bundesrepublik Deutschland zuzustellen ist, kann das
Aktenzeichen abweichend von Absatz 1 nach § 2 Absatz 2 mit dem Registerzeichen ,B* gebildet werden. Antrage
gegen Gesamtschuldnerinnen und Gesamtschuldner sind unter einem Aktenzeichen zu registrieren.

(3) In Europaischen Mahnverfahren nach § 1087 ZPO wird das Aktenzeichen gebildet aus

1. dem Registerzeichen ,EU",

2. einer fortlaufenden Nummer der jahrgangsweisen Registrierung,

3. den beiden Endziffern der Jahreszahl, in dem der Antrag auf Erlass eines Europaischen Zahlungsbefehls
eingegangen ist,

4. weiteren Zeichen,
zum Beispiel EU-4366-18-1.

Antrage gegen Gesamtschuldnerinnen und Gesamtschuldner sind unter einem Aktenzeichen zu registrieren. Ein
Register wird nicht geflhrt.

(4) In den Fallen des Absatzes 2 sind folgende Angaben zu vermerken:

Aktenzeichen,
2. Datum des Eingangs,
Vor- und Familienname oder Bezeichnung der Parteien sowie deren Anschrift
a) Antragstellerin und Antragsteller,
b) Antragsgegnerin und Antragsgegner,
Datum des Erlasses des Mahnbescheids,
Datum des Eingangs des Widerspruchs,
Datum des Erlasses des Vollstreckungsbescheids,
Datum des Eingangs des Einspruchs,
Jahr der Anordnung des Weglegens und des Ablaufs der Aufbewahrungsfrist,
Bemerkungen, zum Beispiel bei Ubergang in ein Streitverfahren dessen Aktenzeichen.

© ® N o oA

§18
Zivilprozesssachen vor den Amtsgerichten

(1) Als Zivilprozesssachen sind mit Ausnahme der Mahnsachen alle birgerlichen Rechtsstreitigkeiten zu registrieren,
soweit nicht die Vollstreckungs-, Insolvenz- und Landwirtschaftsgerichte zusténdig sind
1. Prozessverfahren unter dem Registerzeichen ,C*, insbesondere
a) Kilagen einschlieBlich der abgegebenen Mahnverfahren,
) Arrestgesuche und Antrage auf Erlass eines Beschlusses zur vorldufigen Kontenpfandung,
) Antrége auf Erlass einer einstweiligen Verfligung,
)

Klageformblatter im Europaischen Verfahren fur geringflgige Forderungen — small claims — nach den
§§ 1097 bis 1104 ZPO,

o O T
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e) Antrage auf Vollstreckbarerklarung von auslandischen Titeln und Anwaltsvergleichen nach § 796a ZPO
sowie Antrage auf deren Aufhebung und Ab&nderung,

f)  Antrdge auf Aufhebung von Schiedsspriichen sowie auf Aufhebung oder Abanderung der
Vollstreckbarerklarung von Schiedsspriichen, soweit hierfir ausnahmsweise aufgrund staatsvertraglicher
Regelungen die Amtsgerichte zustandig sind,

2. Antrage und Handlungen auBerhalb eines anhangigen Prozessverfahrens unter dem Registerzeichen ,H,
insbesondere

a) Antrage auf selbststandige Beweisverfahren nach den §§ 485 bis 494a ZPO,

b) Antrége auf gerichtliche Unterstiitzung bei der Beweisaufnahme des Schiedsgerichts und sonstige
richterliche Handlungen nach § 1050 ZPO,

¢) Ersuchen um Vernehmung und Beeidigung insbesondere von Zeuginnen und Zeugen sowie
Sachverstandigen, zum Beispiel nach § 22 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 des Zehnten Buches des
Sozialgesetzbuchs (SGB X) oder § 57 Absatz 6 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB),

d) Antrage in Zwangsvollstreckungsverfahren nach den §§ 794a, 887, 888 und 890 ZPO zu Titeln, mit denen
das Gericht erstmals befasst ist,

e) Antrage auf Einstellung der Zwangsvollstreckung nach § 769 Absatz 1 und § 771 Absatz 3 ZPO,

f)  Antrage auf Festsetzung von Kosten des Mahnverfahrens nach § 11 des
Rechtsanwaltsvergltungsgesetzes (RVG),

g) Niederlegungen von Anwaltsvergleichen ohne Antrag auf Vollstreckbarerklarung,

3. zusétzlich zu den nach § 11 zu registrierenden Eingadngen Antrage auf ausgehende Ersuchen nach § 1077 ZPO
unter dem Registerzeichen ,AR".

Klagen, Arrestgesuche, Antrage auf Erlass eines Beschlusses zur vorlaufigen Kontenpfandung und Antrage auf
Erlass einer einstweiligen Verfligung sind jeweils gesondert zu registrieren.
(2) Im Register sind folgende Angaben zu vermerken:

Aktenzeichen,
2. Datum des Eingangs,
3. Vor- und Familienname oder Bezeichnung der folgenden Parteien oder Beteiligten sowie deren Anschrift
a) der Klagerin, des Klagers, der Antragstellerin und des Antragstellers,
b) der und des Beklagten, der Antragsgegnerin und des Antragsgegners,
c) weitere Beteiligte,
4. Datum und Art der Erledigung,
5. Jahr der Anordnung des Weglegens und des Ablaufs der Aufbewahrungsfrist,
6. Bemerkungen, zum Beispiel der Verbleib.

(3) Ist ein Mahnverfahren vorausgegangen, ist im Register unter der in Absatz 2 Nummer 2 genannten Angabe das
Datum des Eingangs bei dem Gericht, das mit der Streitsache befasst wird, zu vermerken. Die Dokumente des
abgegebenen Mahnverfahrens sind zur Akte des Prozessgerichts zu nehmen.

Ergdnzungsbestimmungen zu § 18

Zur Kennzeichnung von Antragen auf Erlass eines Beschlusses zur vorlaufigen Kontenpféandung, Arrestgesuchen
oder Antragen auf Erlass einer einstweiligen Verfigung sind folgende Zusatzzeichen vor dem
Registerzeichen beizufigen:

1.
2.
3.

fir Antrage auf Erlass eines Beschlusses zur vorlaufigen Kontenpfandung ,VK*,
fir Arrestgesuche ,Arr",
far Antrége auf Erlass einer einstweiligen Verfugung ,EV*.

§19
Erstinstanzliche Zivilprozesssachen vor den Landgerichten

(1) Als erstinstanzliche Zivilprozesssachen sind zu registrieren

1.

Prozessverfahren unter dem Registerzeichen ,,0, insbesondere

a) Klagen einschlieBlich der abgegebenen Mahnverfahren,

b) Arrestgesuche und Antrage auf Erlass eines Beschlusses zur vorlaufigen Kontenpféandung,

c) Antrage auf Erlass einer einstweiligen Verfligung,

d) Antrage auf Vollstreckbarerklarung von auslandischen Titeln und Anwaltsvergleichen nach § 796a ZPO
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sowie Antrage auf deren Aufhebung und Ab&nderung,

e) Antrage auf Aufhebung von Schiedsspriichen sowie auf Aufhebung oder Abanderung der
Vollstreckbarerklarung von Schiedsspriichen, soweit hierfir ausnahmsweise aufgrund staatsvertraglicher
Regelungen die Landgerichte zustandig sind,

f)  Antrdge auf Versagung der Anerkennung oder der Vollstreckung auslandischer Titel,
g) Bauland-, Entschadigungs- und Wiedergutmachungssachen,
h) Antrage, die nach den Vorschriften des FamFG zu behandeln sind, zum Beispiel:
aa) indenim Spruchverfahrensgesetz (SpruchG) genannten Verfahren,
bb) nach dem Gesetz zur Therapierung und Unterbringung psychisch gestorter Gewalttater (ThUG),

cc) nach dem Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschréankter Haftung (GmbHG), Aktiengesetzt
(AktG) und Umwandlungsgesetz (UmwG),

dd) auf auskunftsrechtliche Anordnung,

2. Antrdge und Handlungen auBerhalb eines anh&ngigen erstinstanzlichen Prozessverfahrens unter dem
Registerzeichen ,OH", insbesondere

a) Antrage auf selbststandige Beweisverfahren nach den §§ 485 bis 494a ZPO,

b) Antrage in Zwangsvollstreckungsverfahren nach den §§ 887, 888 und 890 ZPO zu Titeln, mit denen das
Gericht erstmals befasst ist,

c) Antrage auf gerichtliche Entscheidungen nach § 127 des Gerichtskosten- und Notarkostengesetz
(GNotKG),

d) Antrage auf Festsetzung von Kosten des Mahnverfahrens nach § 11 RVG.

Klagen, Arrestgesuche, Antrage auf Erlass eines Beschlusses zur vorlaufigen Kontenpfandung und Antrage auf
Erlass einer einstweiligen Verfligung sind jeweils gesondert zu registrieren.

(2) Im Register sind folgende Angaben zu vermerken:

Aktenzeichen,
2. Datum des Eingangs,

3. Vor- und Familienname, Geburtsname und -datum oder Bezeichnung der folgenden Parteien oder Beteiligten
sowie deren Anschrift

a) der Klagerin, des Klagers, der Antragstellerin und des Antragstellers,

b) der und des Beklagten, der Antragsgegnerin und des Antragsgegners,

c) weitere Beteiligte,
4. Datum und Art der Erledigung,
5. Jahr der Anordnung des Weglegens und des Ablaufs der Aufbewahrungsfrist,
6. Bemerkungen, zum Beispiel der Verbleib.

(3) Ist ein Mahnverfahren vorausgegangen, ist im Register unter der in Absatz 2 Nummer 2 genannten Angabe das
Datum des Eingangs bei dem Gericht, das mit der Streitsache befasst wird, zu vermerken. Die Dokumente des
abgegebenen Mahnverfahrens sind zur Akte des Prozessgerichts zu nehmen.

Ergdnzungsbestimmungen zu § 19
(1) Die Verfahren der Kammer fir Handelssachen sind wie folgt zu registrieren:
1. Zivilverfahren der Kammern fir Handelssachen unter ,HK O,

2. Selbststandige Beweisverfahren im Zivilverfahren der Kammern fiir Handelssachen unter ,HK OH".
(2) Zur Kennzeichnung von Antragen auf Erlass eines Beschlusses zur vorlaufigen Kontenpfandung, Arrestgesuchen
oder Antragen auf Erlass einer einstweiligen Verfigung sind folgende Zusatzzeichen vor dem
Registerzeichen beizufigen:

1. for Antrége auf Erlass eines Beschlusses zur vorlaufigen Kontenpfandung ,VK®,

2. fur Arrestgesuche ,Arr*,

3. flr Antrage auf Erlass einer einstweiligen Verfigung ,EV*.

§20
Berufungen, Beschwerden und sonstige Zivilsachen vor den Landgerichten
(1) Als Berufungen, Beschwerden und sonstige Zivilsachen sind zu registrieren

1. zweitinstanzliche Prozessverfahren unter dem Registerzeichen ,S*, insbesondere
a) Berufungen in burgerlichen Rechtsstreitigkeiten,
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b) Arrestgesuche und Antrage auf Erlass eines Beschlusses zur vorlaufigen Kontenpféandung,
c) Antrage auf Erlass einer einstweiligen Verfigung,

Beschwerdeverfahren unter dem Registerzeichen , T, insbesondere

a) Betreuungsbeschwerden,

b) Beschwerden in Freiheitsentziehungs- und Unterbringungssachen sowie in betreuungsrechtlichen
Zuweisungssachen nach § 340 FamFG,

c) Beschwerden in Vollstreckungssachen,
d) Beschwerden in Insolvenzsachen,
e) Beschwerden nach § 15 Absatz 2 der Bundesnotarordnung (BnotO),

Antrage und Handlungen auBerhalb eines anhangigen Berufungs- oder Beschwerdeverfahrens unter dem
Registerzeichen ,SH*, insbesondere

a) einstweilige Anordnungen ohne vorangegangenes amtsgerichtliches Verfahren nach den §§ 49 und 50
Absatz 1 Satz 2 FamFG,

b) Anordnungen nach den §§ 14 und 23 des Verbraucherschutzdurchfihrungsgesetzes (VSchDG),

c) gerichtliche Bestimmungen der Zusténdigkeit nach § 36 ZPO, § 2 des Zwangsversteigerungsgesetzes
(ZVG) und § 5 FamFG,

d) Ablehnungen von Gerichtspersonen nach § 45 Absatz 3 ZPO und § 6 FamFG.

Berufungen, Arrestgesuche, Antrage auf Erlass eines Beschlusses zur vorldufigen Kontenpfandung und Antrage auf
Erlass einer einstweiligen Verfligung sind jeweils gesondert zu registrieren.

(2) Im Register sind folgende Angaben zu vermerken:

1.
2.
3.

N oo o

8.

Aktenzeichen,

Datum des Eingangs,

Gericht erster Instanz

a) Sitz,

b) Aktenzeichen,

c) Datum der Entscheidung,

Vor- und Familienname oder Bezeichnung der folgenden Parteien oder Beteiligten sowie deren Anschrift

a) der Berufungsklagerin, des Berufungsklagers, der Beschwerdefiihrerin, des Beschwerdeflhrers, der
Antragstellerin und des Antragstellers,

b) der und des Berufungsbeklagten, der Beschwerde- oder Antragsgegnerin, des Beschwerde- oder
Antragsgegners,

c) weitere Beteiligte,

Datum und Art der Erledigung,

bei Berufungen und Beschwerden: Datum der Riickgabe der Akten an das Gericht erster Instanz,
Jahr der Anordnung des Weglegens und des Ablaufs der Aufbewahrungsfrist,

Bemerkungen, zum Beispiel der Verbleib.

Ergdnzungsbestimmungen zu § 20

(1) Die Verfahren der Kammer fir Handelssachen sind wie folgt zu registrieren:

1.
2.

3.

Berufungen der Kammer fiir Handelssachen unter ,HK S,

Antrage und Handlungen auBerhalb eines anhangigen Berufungsverfahrens der Kammer fiir Handelssachen
unter ,HK SH*,

Beschwerdeverfahren der Kammer flir Handelssachen unter ,HK T“.

(2) Zur Kennzeichnung von Antragen auf Erlass eines Beschlusses zur vorlaufigen Kontenpfandung, Arrestgesuchen
oder Antragen auf Erlass einer einstweiligen Verfligung sind folgende Zusatzzeichen vor dem
Registerzeichen beizufligen:

1.
2.
3.

fir Antrage auf Erlass eines Beschlusses zur vorlaufigen Kontenpfandung ,VK*,
fur Arrestgesuche ,Arr",
far Antrége auf Erlass einer einstweiligen Verfigung ,EV*.

§ 21
Erstinstanzliche Zivilprozesssachen vor dem Oberlandesgericht
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(1) Als erstinstanzliche Zivilprozesssachen sind zu registrieren

1. unter dem Registerzeichen ,Sch*

Antrage auf Aufhebung oder Vollstreckbarerklarung von Schiedsspriichen oder auf Aufhebung der
Vollstreckbarerklarung,

2. unter dem Registerzeichen ,Kap*
Vorlagebeschliisse nach § 6 des Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG),
3. unter dem Registerzeichen ,AktG“

Antrage in Freigabeverfahren nach den §§ 246a und 319 Absatz 6 AktG, auch in Verbindung mit § 327e
Absatz 2 AktG oder § 16 Absatz 3 UmwG,

4. unter dem Registerzeichen ,Kart”

Klagen und Beschwerden gegen Verfligungen von Verwaltungsbehdérden nach § 57 Absatz 2 Satz 2, § 73
Absatz 4 GWB, § 32 Absatz 1 des Gesetzes zur Starkung der Organisation und Lieferketten im Agrarbereich
(AgrarOLKkG), § 68 Absatz 2 Satz 2, § 75 Absatz 4, § 85a Energiewirtschaftsgesetz (EnNWG), § 35 Absatz 3 des
Gesetzes zur Demonstration der dauerhaften Speicherung von Kohlendioxid (KSpG), § 85 Absatz 3 des
Gesetzes fir den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG), § 103 Absatz 1 des Gesetzes zur Entwicklung und
Foérderung der Windenergie auf See (WindSeeG), § 76 Absatz 4 des Gesetzes (iber den Messstellenbetrieb und
die Datenkommunikation in intelligenten Energienetzen (MsbG), § 31b Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes fir die
Erhaltung, Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Warme-Kopplung (KWKG), § 64 Absatz 1 und 3 des
Gesetzes zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung (KVBG), § 5 Satz 2 des Gesetzes zur
Sicherung der Energieversorgung (EnSiG), § 42 des Gesetzes zur Einflhrung einer Strompreisbremse
(StromPBG), § 205 Telekommunikationsgesetz (TKG), § 94 Postgesetz (PostG) und § 24 Digitale-Dienste-
Gesetz (DDG),

5. unter dem Registerzeichen ,Verg"
Vergabesachen nach § 169 Absatz 2 Satz 5 und 6 sowie Absatz 4 Satz 2 und § 171 GWB,
6. unter dem Registerzeichen ,EK"
Entschadigungsklagen nach § 201 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG),
7. unter dem Registerzeichen ,UKI*
Verfahren nach dem Unterlassungsklagengesetz (UKlaG),
8. unter dem Registerzeichen ,VKI*
Verbandsklagen nach § 1 des Verbraucherrechtedurchsetzungsgesetzes (VDuG),
9. unter dem Registerzeichen ,CC*
Verfahren vor dem Commercial Court
10. unter dem Registerzeichen ,SchH"
Antrage und Handlungen auBerhalb eines anhangigen erstinstanzlichen Prozessverfahrens, insbesondere
a) Antrage auf gerichtliche Entscheidung nach § 1062 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 ZPO,

b) Antrage auf Bestellung der oder des Vorsitzenden einer Schlichtungsstelle nach § 36a des
Urheberrechtsgesetzes (UrhG),

c) sonstige Antrage, die nach den Vorschriften des FamFG zu behandeln sind.
(2) Im Register sind folgende Angaben zu vermerken:
1. Aktenzeichen,
2. Datum des Eingangs,
3. Vor- und Familienname oder Bezeichnung der folgenden Parteien oder Beteiligten sowie deren Anschrift
a) der Klagerin, des Klagers, der Antragstellerin und des Antragstellers,
b) der und des Beklagten, der Antragsgegnerin und des Antragsgegners,
c) weitere Beteiligte,
4. Datum und Art der Erledigung,
5. Jahr der Anordnung des Weglegens und des Ablaufs der Aufbewahrungsfrist,
6. Bemerkungen, zum Beispiel der Verbleib.

§22
Berufungen, Beschwerden und sonstige Zivilsachen vor dem Oberlandesgericht

(1) Als Berufungen, Beschwerden und sonstige Zivilsachen sind zu registrieren

http://web:3000 Fassung vom 01.01.2026 Seite 14 von 71



VwV Aktenordnung

1. zweitinstanzliche Prozessverfahren unter dem Registerzeichen ,U”, insbesondere
a) Berufungen in burgerlichen Rechtsstreitigkeiten,
b) Arrestgesuche und Antrage auf Erlass eines Beschlusses zur vorlaufigen Kontenpfandung,
c) Antrage auf Erlass einer einstweiligen Verfligung,
2. Beschwerdeverfahren unter dem Registerzeichen ,W*, insbesondere
a) Beschwerden in Landwirtschaftssachen,
b) Nachlassbeschwerden,

c) weitere Beschwerden in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit einschlieBlich der Kostensachen
auf diesem Gebiet und der Beschwerden nach § 129 GNotKG,

d) Beschwerden nach § 16 ThUG,
e) Beschwerden nach dem SpruchG,

f) Beschwerden gegen sonstige Entscheidungen der Landgerichte in birgerlichen Rechtsstreitigkeiten nach
den §§ 87 und 91 GWB und den §§ 102 und 106 Absatz 1 EnWG,

g) Beschwerden gegen Entscheidungen der Commercial Chambers,
3. Antrage und Handlungen auBerhalb eines anhangigen Berufungs- oder Beschwerdeverfahrens unter dem
Registerzeichen ,UH", insbesondere
a) einstweilige Anordnungen ohne vorangegangenes amtsgerichtliches Verfahren nach den §§ 49 und 50
Absatz 1 Satz 2 FamFG,

b) gerichtliche Bestimmungen der Zustandigkeit nach § 36 ZPO, § 2 ZVG und § 5 FamFG,
c) Ablehnungen von Gerichtspersonen nach § 45 Absatz 3 ZPO und § 6 FamFG,

d) Antrage auf Entscheidung in Rechtshilfeangelegenheiten nach § 159 GVG,

e) Wahlanfechtungen bei Prasidiumswahl nach § 21b Absatz 6 GVG,

f)  Abberufungen ehrenamtlicher Richterinnen und ehrenamtlicher Richter in Handels-, Landwirtschafts- und
Wirtschaftsprifersachen, von Beisitzerinnen und Beisitzern der Kammer oder des Senats fiir Steuerberater-
oder Steuerbevollméachtigtensachen sowie fir Patentanwaltssachen und von notariellen Beisitzerinnen und
notariellen Beisitzern nach § 44b DRIG,

g) Amtsenthebungen von ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern in Handels-, Landwirtschafts- und
Wirtschaftspriifersachen nach § 113 GVG, § 7 LwVfG und § 77 WPO,

h) Amtsenthebungen von Beisitzerinnen und Beisitzern der Kammer oder des Senats flir Steuerberater- oder
Steuerbevollmé&chtigtensachen sowie fiir Patentanwaltssachen nach § 101 StBerG und § 89 Absatz 2 PAQ,

i) Amtsenthebungen von notariellen Beisitzerinnen und Beisitzern und Beendigung ihres Amtes nach § 104
Absatz 1a und 2 BNotO,

i) Antrage auf gerichtliche Festsetzung der Entschadigung nach § 4 JVEG,

4. zusétzlich zu den nach § 11 zu registrierenden Eingangen unter dem Registerzeichen ,AR“ Antrage nach den
§§ 42 und 51 RVG in Freiheitsentziehungs- und Unterbringungssachen.

Berufungen, Arrestgesuche, Antrage auf Erlass eines Beschlusses zur vorlaufigen Kontenpfandung und Antrage auf
Erlass einer einstweiligen Verfligung sind jeweils gesondert zu registrieren.
(2) Im Register sind folgende Angaben zu vermerken:

Aktenzeichen,
2. Datum des Eingangs,
3. Gericht erster Instanz
a) Sitz,
b) Aktenzeichen,
c) Datum der Entscheidung,
4. Vor- und Familienname oder Bezeichnung der folgenden Parteien oder Beteiligten sowie deren Anschrift

a) der Berufungsklagerin, des Berufungsklagers, der Beschwerdefiihrerin, des Beschwerdeflhrers, der
Antragstellerin und des Antragstellers,

b) der und des Berufungsbeklagten, der Beschwerde- oder Antragsgegnerin, des Beschwerde- und
Antragsgegners,

c) weitere Beteiligte,
5. Datum und Art der Erledigung,
6. bei Berufungen und Beschwerden: Datum der Riickgabe der Akten an das Gericht erster Instanz,
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7. Jahr der Anordnung des Weglegens und des Ablaufs der Aufbewahrungsfrist,
8. Bemerkungen, zum Beispiel der Verbleib.
Ergdnzungsbestimmungen zu § 22
Berufungen und Beschwerden in Landwirtschaftssachen sind mit dem Zusatzzeichen ,.XV* wie folgt zu registrieren:

1. Berufungen in Landwirtschaftssachen unter ,U XV*,
2. Beschwerden in Landwirtschaftssachen unter ,W XV*.

§23
Gerichtliche Uberpriifung von Justizverwaltungsakten

(1) Als Verfahren zur gerichtlichen Uberpriifung von Justizverwaltungsakten sind zu registrieren

1. bei den Amtsgerichten
unter dem Registerzeichen ,VAK®

Antrage auf gerichtliche Entscheidung tber Justizverwaltungsakte beim Vollzug von GKG, FamGKG, GNotKG,
Gerichtsvollzieherkostengesetz (GvKostG), JVEG oder sonstiger fiir gerichtliche Verfahren oder Verfahren der
Justizverwaltung geltenden Kostenvorschriften nach § 30a Einflhrungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz
(EGGVG),

2. bei dem Oberlandesgericht
Antrage auf gerichtliche Entscheidung tGber Anordnungen, Verfligungen oder sonstige MaBBnahmen
a) von Justizbehérden zur Regelung einzelner Angelegenheiten

aa) auf den Gebieten des birgerlichen Rechts einschlieBlich des Handelsrechts, des Zivilprozesses und
der freiwilligen Gerichtsbarkeit unter dem Registerzeichen ,VA*,

bb) auf dem Gebiet der Strafrechtspflege unter dem Registerzeichen ,VAs®,

b) der Vollzugsbehérde im Vollzug der Untersuchungshaft sowie der Freiheitsstrafen und MaBregeln der
Besserung und Sicherung, die auBBerhalb des Justizvollzuges vollzogen werden, unter dem
Registerzeichen ,VAs".

(2) Im Register sind folgende Angaben zu vermerken:

1. Aktenzeichen,

2. Datum des Eingangs,

3. von der Behérde, deren Anordnung, Verfligung oder MaBnahme angefochten ist
a) Bezeichnung und Anschrift,
b) Aktenzeichen,
c) Datum der angefochtenen Entscheidung,
Vor- und Familienname oder Bezeichnung und Anschrift der Antragstellerin oder des Antragstellers,
Datum und Art der Erledigung,
Jahr der Anordnung des Weglegens und des Ablaufs der Aufbewahrungsfrist,
Bemerkungen, zum Beispiel der Verbleib.

N o g s

Abschnitt 3
Volistreckungssachen

§24
Volistreckungssachen des Vollstreckungsgerichts

(1) Als Vollstreckungssachen sind zu registrieren

1. unter dem Registerzeichen ,K*

Antrage auf Zwangsversteigerung von Gegenstanden des unbeweglichen Vermdgens einschlieBlich
Wiederversteigerungen,

2. unter dem Registerzeichen ,L*
Antrage auf Zwangsverwaltung von Gegensténden des unbeweglichen Vermdgens,
3. unter dem Registerzeichen ,M*
Antrage, die die Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermdégen betreffen, insbesondere
a) Antrage auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe fir die Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermdgen

http://web:3000 Fassung vom 01.01.2026 Seite 16 von 71



VwV Aktenordnung

durch die Gerichtsvollzieherin und den Gerichtsvollzieher nach § 117 ZPO,
b) Antrage auf Erlass eines Pfandungs- und Uberweisungsbeschlusses nach den §§ 829 und 835 ZPO,

¢) Erinnerungen gegen die Art und Weise der Zwangsvollstreckung durch die Gerichtsvollzieherin und den
Gerichtsvollzieher nach § 766 ZPO und Rechtsbehelfe nach § 954 Absatz 2 ZPO in Verbindung mit
Artikel 34 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 655/2014 des Européischen
Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Einflhrung eines Verfahren fir einen Européischen
Beschluss zur vorlaufigen Kontenpfandung im Hinblick auf die Erleichterung der grenziiberschreitenden
Eintreibung von Forderungen in Zivil- und Handelssachen (ABI. L 189 vom 27. Juni 2014, S. 59),

d) Widerspriiche gegen die Eintragungsanordnung nach § 882d Absatz 1 ZPO und Antrage auf einstweilige
Aussetzung der Eintragung nach § 882d Absatz 2 ZPO,

e) Antrage auf Erlass eines Haftbefehls nach § 802g ZPO oder § 284 Absatz 8 Abgabenordnung (AO),

f)  Antrdge auf Genehmigung der Durchsuchung der Wohnung der Schuldnerin und des Schuldners nach
§ 758a ZPO und § 287 Absatz 4 AO,

g) Antrage auf Vollstreckungsschutz nach § 765a ZPO,
h) Antrage auf Festsetzung der Vollstreckungskosten nach § 788 Absatz 2 ZPO,
Antrage der Finanzbehérde auf Anordnung der Ersatzzwangshaft nach § 334 Absatz 1 AO,

Vollziehung von in einem anderen Mitgliedstaat der Européischen Union erlassenen Beschlissen zur
vorlaufigen Kontenpfandung nach den §§ 949 Absatz 2, 952 und 954 Absatz 4 ZPO,

k) Antrage auf Aufhebung, Einstellung oder Beschréankung der Zwangsvollstreckung, zum Beispiel nach den
§§ 769 Absatz 2, 949 Absatz 2 ZPO in Verbindung mit Artikel 34 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung
(EU) Nr. 655/2014, 954 Absatz 3 Satz 1, 955 Satz 1, 1084, 1096 und 1109 ZPO sowie § 31
Auslandsunterhaltsgesetz (AUG),

[) Antrage auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung nach § 889 ZPO,
4. unter dem Registerzeichen ,J*
Verteilungsverfahren
a) bei der Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermégen nach § 872 ZPO,

b) auBerhalb der Zwangsvollstreckung, die nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung durchzufiihren sind,
zum Beispiel nach § 55 Satz 3 1. Alternative Bundesleistungsgesetz (BLG),

c) auBerhalb der Zwangsversteigerung, die nach den fir die Verteilung des Erldses im Falle der
Zwangsversteigerung geltenden Vorschriften durchzuflihren sind, zum Beispiel nach Artikel 53
Einflhrungsgesetz zum Burgerlichen Gesetzbuch (EGBGB),

d) nach § 75 Absatz 2 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG), § 54 Absatz 3 Landesbeamtengesetz (LBG), § 119
Absatz 3 BauGB und § 94 Absatz 4 Bundesberggesetz (BbergG).

Vollstreckungs- und Teilungsversteigerungen sind getrennt voneinander zu registrieren.
(2) Eine Vollstreckungssache ist nicht erneut zu registrieren, wenn

1. in einer bereits anhdngigen Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung ein weiterer Antrag gestellt wird,

2. ein Antrag auf einstweilige Aussetzung der Eintragung gestellt ist oder wird, sofern ein Widerspruch gegen die
Eintragungsanordnung bereits erhoben ist oder wird (§ 882d ZPO),

3. das Vollstreckungsgericht mit einem Pfandungsbeschluss, den es selbst erlassen hat, nochmals befasst wird.
Eine Vollstreckungssache ist nur einmal zu registrieren, wenn ein verfahrenseinleitendes Dokument die
Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung mehrere Grundstiicke oder grundstiicksgleiche Rechte betrifft.

(3) In Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungssachen sind folgende weitere Angaben auf einem
Aktenvorblatt zu vermerken

Datum und Blattzahl des jeweiligen Anordnungsbeschlusses,

Datum und Blattzahl des jeweiligen Beitrittsbeschlusses,

Datum und Blattzahl des jeweiligen Einstellungsbeschlusses,

Datum und Blattzahl des jeweiligen Fortsetzungsbeschlusses,

Datum und Blattzahl des jeweiligen Aufhebungsbeschlusses,

Bemerkungen, zum Beispiel die Wiederversteigerung.

(4) Im Register sind folgende Angaben zu vermerken:

I e o

1. Aktenzeichen,
2. Datum des Eingangs,
3. Vor- und Familienname oder Bezeichnung der folgenden Parteien und Beteiligten sowie deren Anschrift
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a) der Glaubigerin, des Glaubigers, der Antragstellerin und des Antragstellers,
b) der Schuldnerin, des Schuldners, der Antragsgegnerin und des Antragsgegners mit Geburtsdatum,
c) weitere Beteiligte,

4. Jahr der Anordnung des Weglegens und des Ablaufs der Aufbewahrungsfrist,

5. Bemerkungen, zum Beispiel der Verbleib oder weitere Verfahren.

§25
Volistreckungssachen des Zentralen Vollstreckungsgerichts

(1) Als Vollstreckungssachen des Zentralen Vollstreckungsgerichts sind unter dem Registerzeichen ,MZ" zu
registrieren

1. Einwendungen gegen die Regelléschung und deren Versagung nach § 882e Absatz 2 in Verbindung mit
Absatz 1 ZPO,

2. Antrage auf vorzeitige L6schung nach § 882e Absatz 3 ZPO,

3. berichtigende Anderungen an bereits erfolgten Eintragungen nach § 882e Absatz 4 ZPO.

Mehrere Antrage oder Einwendungen zu demselben Antrag auf Abnahme der Vermégensauskunft werden unter
einem Aktenzeichen registriert. Fir die Obrigen Aufgaben des Zentralen Vollstreckungsgerichts, zum Beispiel die
Fahrung des Schuldnerverzeichnisses nach § 882b ZPO und die Verwaltung der Vermdgensverzeichnisse nach
§ 802k ZPO, gilt § 1 Absatz 2.

(2) Im Register sind folgende Angaben zu vermerken

1. Aktenzeichen,

2. Datum des Eingangs,

3. Vor- und Familienname oder Bezeichnung der folgenden Parteien und Beteiligten sowie deren Anschrift:
a) samtlicher Glaubigerinnen und Glaubiger,
b) s&milicher Schuldnerinnen und Schuldner mit Geburtsdatum,
c) weitere Beteiligte,

4. Bezeichnung der Gerichtsvollzieherin und des Gerichtsvollziehers, die oder der die Eintragungsanordnung
eingeliefert hat sowie Datum und Dienstregisternummer der Eintragungsanordnung,

5. Jahr der Anordnung des Weglegens und des Ablaufs der Aufbewahrungsfrist,
6. Bemerkungen.

§ 26
Insolvenz-, Restrukturierungs- und Sanierungsmoderationssachen

(1) Als Insolvenzsachen sind zu registrieren

1. unter dem Registerzeichen ,IN*
Antrage auf Einleitung
a) eines Regelinsolvenzverfahrens nach den §§ 1 bis 303a Insolvenzordnung (InsO),
b) besonderer Arten des Insolvenzverfahrens nach den §§ 315 bis 334 InsO,

c) eines Hauptinsolvenzverfahrens nach Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 2015/848 des Européischen
Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 Uber Insolvenzverfahren (ABI. L 141 vom 5. Juni 2015,
S. 19 — EulnsVO),

2. unter dem Registerzeichen ,IK*
Antrage auf Einleitung eines Verbraucherinsolvenzverfahrens nach den §§ 304 bis 311 InsO,
3. unter dem Registerzeichen ,IE*
Antrage
a) auf Begriindung eines Gruppen-Gerichtsstandes nach § 3a InsO,
b) auf Einleitung eines Koordinationsverfahrens nach den §§ 269d bis 269i InsO,
c) auf Einleitung eines Gruppen-Folgeverfahrens in Insolvenzsachen bei dem Restrukturierungsgericht nach
§ 37 Absatz 3 des Gesetzes Uber den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen fir Unternehmen
(StaRUG),
d) auf Einleitung eines Gruppen-Koordinationsverfahrens nach Artikel 61 EulnsVO,

e) zu einem auslandischen Insolvenzverfahren nach den §§ 343 bis 353 InsO und Artikeln 102 und 102¢c
Einflhrungsgesetz zur Insolvenzordnung (EGInsO),
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f) auf Einleitung eines Partikular- und Sekundarinsolvenzverfahrens nach den §§ 354 bis 358 InsO und
Artikel 3 Absatz 2 bis 4 EulnsVO,

4. zusétzlich zu den nach § 11 zu registrierenden Eingdngen unter dem Registerzeichen ,AR"

Antrage, das Recht oder das Angebot eines Vorgespréachs nach § 10a InsO in Anspruch zu nehmen.
Antrage auf Begriindung eines Gruppen-Gerichtsstandes nach § 3a InsO und auf Einleitung eines
Koordinationsverfahrens nach den §§ 269d bis 269i InsO werden unter einem Aktenzeichen registriert.

(2) Als Restrukturierungs- und Sanierungsmoderationssachen sind zu registrieren

1. unter dem Registerzeichen ,RES"
Anzeigen des Restrukturierungsvorhabens durch die Schuldnerin und den Schuldner nach § 31 StaRUG,
2. unter dem Registerzeichen ,SAN"
Antrage auf Bestellung einer Sanierungsmoderatorin und eines Sanierungsmoderators nach § 94 StaRUG.
Antrége auf Inanspruchnahme von Instrumenten des Restrukturierungs- und Stabilisierungsrahmens sind nicht neu
zu registrieren.

(3) In Insolvenzverfahren kénnen neben der Hauptakte nach § 4 Absatz 1 weitere Hefte angelegt werden, zum
Beispiel Uiber die Schuldenmasse, den Insolvenzplan, den Schuldenbereinigungsplan oder das
Restschuldbefreiungsverfahren.

(4) Die von den Glaubigerinnen und Glaubigern in Papierform eingereichten Schuldurkunden sind in oder
unverzlglich nach dem Prifungstermin mit den Feststellungsvermerken zu versehen und zuriickzugeben. Die Belege
nach § 66 InsO sind nach Durchfiihrung des Schlusstermins, spatestens nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens,
zurlickzugeben.

(5) Im Register sind folgende Angaben zu vermerken:

1. Aktenzeichen,
2. Datum des Eingangs,

3. Vor- und Familienname, Geburtsname und -datum oder Bezeichnung der folgenden Parteien sowie deren
Anschrift

a) der Schuldnerin, des Schuldners und der Schuldnergruppe,

b) der antragstellenden Glaubigerin und des antragstellenden Glaubigers,
4. Datum und Art der Erledigung,
5. Jahr der Anordnung des Weglegens und des Ablaufs der Aufbewahrungsfrist,
6. Bemerkungen.

Abschnitt 4
Familiensachen

§27
Familiensachen vor den Amtsgerichten

(1) Familiensachen sind mit Ausnahme der Antrage auf

1. selbststandige Beweisverfahren nach § 113 Absatz 1 Satz 2 FamFG in Verbindung mit §§ 485 bis 494a ZPO,

2. \Vollstreckungsverfahren nach den §§ 88 bis 94 FamFG, wenn das Ausgangsverfahren bei einem anderen
Familiengericht anh&ngig gewesen ist,
unter dem Registerzeichen ,F“ zu registrieren. Die Antrage nach Satz 1 Nummer 1 und 2 sind unter dem
Registerzeichen ,FH" zu registrieren. Antrage auf ausgehende Ersuchen nach § 21 AUG sind zusétzlich zu den nach
§ 11 zu registrierenden Eingangen unter dem Registerzeichen ,,AR" zu registrieren.

(2) Hauptsacheverfahren und Verfahren der einstweiligen Anordnung sind jeweils gesondert zu registrieren.
Familiensachen, die mehrere Geschwister gemeinsam betreffen, sind mit Ausnahme von Abstammungssachen unter
einem Aktenzeichen zu registrieren. Familiensachen, die mehrere Halb- oder Stiefgeschwister betreffen, sind jeweils
gesondert zu registrieren.

(3) Folgesachen nach § 137 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 FamFG werden nicht gesondert registriert. Fir sie sind
Hefte nach § 4 Absatz 1 anzulegen. Dem Aktenzeichen wird auf dem Umschlag des Hefts folgender Zusatz
nachgestellt:
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1. Versorgungsausgleichssachen VA
2. Unterhaltssachen - Kind UK

Unterhaltssachen - Ehegattinnen, Ehegatten, Lebenspartnerinnen und UE

Lebenspartner

4.  Wohnungs- und Haushaltssachen WH
5. Gliterrechtssachen GU
6. Kindschaftssachen —  elterlichen Sorge SO
7. Kindschaftssachen - Umgang UG
8. Kindschaftssachen —  Herausgabe Kind HK

Dieser Zusatz kann in der Folgesache als Zusatzzeichen verwendet werden. Nach Abtrennung werden nur
Folgesachen nach § 137 Absatz 3 FamFG als selbststéndige Verfahren registriert.

(4) Alle Vormundschafts-, Pflegschafts- und Unterbringungssachen sowie Antrage auf familiengerichtliche
Genehmigungen, die dieselbe Person betreffen, bilden einen Geschaftsvorgang nach § 2 Absatz 1 Satz 1.
Abweichend von Satz 1 kann bis zur technischen Umsetzung der Trennung von Registrierung und statistischer
Erfassung neu registriert werden

1. eine Vormundschaft, wenn die Rechtspflegerin und der Rechtspfleger erstmals mit ihr befasst wird,

2. eine Vormundschaft, wenn eine Pflegschaft oder andere familiengerichtliche Angelegenheit vorausgegangen ist,

3. eine Pflegschaft, die in einer bereits anhdngigen Vormundschaft oder Pflegschaft oder als weitere
selbststéandige Pflegschaft neben einer schon bestehenden angeordnet wird,

4. Antrage auf familiengerichtliche Genehmigung in einer anhangigen Vormundschafts- oder Pflegschaftssache,

5. Antrage auf Genehmigung einer freiheitsentziehenden Unterbringung oder einer freiheitsentziehenden
MaBnahme nach § 1795 Absatz 1 Satz 3 und § 1813 Absatz 1 in Verbindung mit § 1631b BGB,

6. Anordnung oder Genehmigung einer freiheitsentziehenden MaBnahme nach § 1631b Absatz 2 BGB oder nach
den Landesgesetzen tber die Unterbringung psychisch Kranker in einer anhangigen Unterbringungssache.
Trotz Neuregistrierung nach Satz 2 kann auf das Anlegen von weiteren Papierakten fiir dieselbe Person verzichtet
werden.

(5) Ist Vermdgen zu verwalten, ist den Papierakten jeweils nach Eingang eines Vermdgensverzeichnisses eine
Nachweisung vorzuheften. In der Nachweisung sind folgende Angaben zu vermerken:

Aktenzeichen,

Vor- und Familienname des Kindes mit Geburtsdatum,

Blattzahl des grundlegenden Vermdgensverzeichnisses,

Blattzahl weiterer oder erganzender Verzeichnisse,

Zeitraum des Rechnungsjahres und Blattzahl der Festlegung,

bei Rechnungslegungen

a) das Rechnungsjahr,

S e o

b) das Datum und die Blattzahl der Priifung,
7. Bemerkungen.
Bei elektronischen Akten ist sicherzustellen, dass diese Angaben auf andere Weise deutlich erkennbar sind.
(6) Far Zwangsmittel nach § 35 FamFG und Ordnungsmittel nach § 89 FamFG sind Hefte nach § 4 Absatz 1
anzulegen. Dem Aktenzeichen wird auf dem Umschlag des Hefts folgender Zusatz nachgestellt:
1. Zwangsmittel yAY,
2. Ordnungsmittel ov

Dieser Zusatz kann fur das Zwangs- und Ordnungsmittel als Zusatzzeichenverwendet werden.

(7) Dokumente einer Adoptionssache sind wegen der besonderen Geheimhaltungspflicht nicht zu Vormundschafts-
oder Pflegschaftsakten zu nehmen. Antrage auf Aufhebung eines Annahmeverhaltnisses sind neu zu registrieren.

(8) Akten, in denen eine freiheitsentziehende Unterbringung oder eine freiheitsentziehende MaBnahme genehmigt
oder angeordnet worden ist, sind auf ihrem Umschlag besonders zu kennzeichnen. Der jeweils nachste
Prifungstermin ist an deutlich sichtbarer Stelle zu vermerken. § 3 Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. Die Fristen sind
gesondert nach § 6 Absatz 3 zu vermerken.

(9) Nachweise tber

1. besondere Kenntnisse im Sinne des Vorminder- und Betreuervergitungsgesetzes, sofern der Vormund, die
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Pflegerin und der Pfleger der Wiederverwendung der Nachweise fir die Vergutungsfestsetzung zustimmen,

2. die Eignung nach § 158a FamFG, sofern der Verfahrensbeistand der Wiederverwendung in anderen Verfahren
zustimmt,

kénnen in Sammelakten gefiihrt werden. Die Sammelakten sind ohne Einsichtsmdglichkeit fur Dritte zu fiihren. Die
Nachweise Uber die Eignung nach § 158a FamFG sind dem Verfahrensbeistand zurtickzugeben, sobald das
FOhrungszeugnis alter als drei Jahre ist.

(10) Im Register sind folgende Angaben zu vermerken:

1. Aktenzeichen,
2. Datum des Eingangs,

3. Vor- und Familienname, Geburtsname und -datum oder Bezeichnung der folgenden Beteiligten sowie deren
Anschrift

a) der Antragstellerin und des Antragstellers,

b) der Antragsgegnerin, des Antragsgegners, der und des Betroffenen,

c) weitere Beteiligte,

in Vormundschafts- und Pflegschaftssachen die Pflicht zur Rechnungslegung,

Datum und Art der Erledigung,

Jahr der Anordnung des Weglegens und des Ablaufs der Aufbewahrungsfrist,

7. Bemerkungen, zum Beispiel die Herkunft, der Verbleib oder weitere Verfahren.

(11) Ist ein Mahnverfahren vorausgegangen, ist grundsatzlich das Datum des Eingangs des Widerspruchs oder des
Einspruchs bei dem Familiengericht zu vermerken. Hat bei Eingang des Widerspruchs noch kein Antrag auf
Durchfihrung der miindlichen Verhandlung vorgelegen, ist das Datum des Eingangs des Antrags auf Durchfiihrung
der mindlichen Verhandlung anzugeben. Ist ein Européisches Mahnverfahren vorausgegangen, ist das Datum zu
vermerken, an dem die Bezeichnung des flr die Durchflhrung der Familienstreitsache zustandigen Gerichts
eingegangen ist. Die Dokumente des abgegebenen Mahnverfahrens sind zur Akte des Familiengerichts zu nehmen.

o g

Ergénzungsbestimmung zu § 27

Fir Verfahren der einstweiligen Anordnung kann das Zusatzzeichen ,eA" verwendet werden.

§28
Familiensachen vor dem Oberlandesgericht

(1) Als Familiensachen sind zu registrieren

1. unter dem Registerzeichen ,UF*

Beschwerden nach § 58 FamFG gegen Endentscheidungen in Hauptsache- und einstweiligen
Anordnungsverfahren, in denen die Richterin und der Richter zusténdig ist, mit Ausnahme der Beschwerden
gegen Kostenentscheidungen,

2. unter dem Registerzeichen ,WF*

a) Beschwerden gegen Endentscheidungen in Verfahren, in denen die Rechtspflegerin und der Rechtspfleger
zustandig ist,

b) Beschwerden gegen Kostenentscheidungen,
c) sonstige Beschwerden, die sich nicht gegen Endentscheidungen richten,
3. unter dem Registerzeichen ,UFH"
Antrage und Handlungen auBerhalb eines bei dem Gericht anhangigen Verfahrens, insbesondere

a) einstweilige Anordnungen ohne vorangegangenes amtsgerichtliches Verfahren nach § 50 Absatz 1 Satz 2
FamFG,

b) gerichtliche Bestimmungen der Zustandigkeit nach § 5 FamFG und § 113 FamFG in Verbindung mit § 36
ZPO,

c) Ablehnungen von Gerichtspersonen nach § 45 Absatz 3 ZPO und § 6 FamFG,
d) Antrage auf Entscheidung in Rechtshilfeangelegenheiten nach § 159 GVG,

4. zusétzlich zu den nach § 11 zu registrierenden Eingangen unter dem Registerzeichen ,AR*
Antrage nach den §§ 42 und 51 RVG in Familiensachen nach § 151 Nummer 6 und 7 FamFG.

(2) Nachweise Uber die Eignung nach § 158a FamFG, sofern der Verfahrensbeistand der Wiederverwendung in
anderen Verfahren zustimmt, kénnen in Sammelakten gefliihrt werden. Die Sammelakten sind ohne
Einsichtsmdglichkeit fur Dritte zu fuhren. Die Nachweise sind dem Verfahrensbeistand zuriickzugeben, sobald das
Flhrungszeugnis alter als drei Jahre ist.
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(3) Im Register sind folgende Angaben zu vermerken:

1. Aktenzeichen,

2. Datum des Eingangs,

3. bei Beschwerden: Gericht erster Instanz
a) Sitz,
b) Aktenzeichen,
c) Datum der Entscheidung,

4. Vor- und Familienname, Geburtsname und -datum oder Bezeichnung der folgenden Beteiligten sowie deren
Anschrift

a) der Beschwerdeflhrerin, des Beschwerdeflihrers, der Antragstellerin und des Antragstellers,
b) der Beschwerde- oder Antragsgegnerin und des Beschwerde- oder Antragsgegners,

c) weitere Beteiligte,

Datum und Art der Erledigung,

bei Beschwerden das Datum der Riickgabe der Akten an das Gericht erster Instanz,

N oo o

Jahr der Anordnung des Weglegens und des Ablaufs der Aufbewahrungsfrist,
8. Bemerkungen, zum Beispiel der Verbleib oder weitere Verfahren.
Ergdnzungsbestimmungen zu § 28

Fur Verfahren der einstweiligen Anordnung kann das Zusatzzeichen ,eA* verwendet werden.

Abschnitt 5
Betreuungssachen

§29
Betreuungs-, Unterbringungs- und betreuungsgerichtliche Zuweisungssachen vor den Amtsgerichten

(1) Als Betreuungs-, Unterbringungs- und betreuungsgerichtliche Zuweisungssachen sind zu registrieren

1. unter dem Registerzeichen ,XVII*
a) Betreuungsverfahren nach § 271 Nummer 1 FamFG und § 1814 Absatz 1 BGB,

b) Verfahren auf Genehmigung folgender Handlungen und Erkldrungen einer Bevollmachtigten und eines
Bevollmé&chtigten:

aa) Einwilligung, Nichteinwilligung oder Widerruf der Einwilligung in arztliche MaBnahmen nach § 271
Nummer 3 FamFG und § 1829 Absatz 1 und 2 in Verbindung mit Absatz 5 BGB,

bb) freiheitsentziehende Unterbringung nach § 312 Nummer 1 FamFG und § 1831 Absatz 1 und 2 in
Verbindung mit Absatz 5 BGB,

cc) freiheitsentziehende MaBnahmen nach § 312 Nummer 2 FamFG und § 1831 Absatz 4 in Verbindung
mit Absatz 5 BGB,

dd) Einwilligung in &rztliche ZwangsmaBnahmen nach § 312 Nummer 3 FamFG und § 1832 Absatz 1, 2
und 4 in Verbindung mit Absatz 5 BGB,

c) vorlaufige und einstweilige MaBregeln sowie einstweilige Anordnungen des flr die Betreuungssache nach
§ 272 Absatz 2 FamFG oder Unterbringungssache nach § 313 Absatz 2 FamFG zustandigen Gerichts,

2. unter dem Registerzeichen ,X“
a) Pflegschaften nach § 340 Nummer 1 FamFG
aa) Abwesenheitspflegschaftssachen nach § 1884 BGB und § 85 Wehrdisziplinarordnung (WDO),
bb) Pflegschaftssachen fiir unbekannte Beteiligte nach § 1882 BGB,
cc) Pflegschaftssachen fiir gesammeltes Vermégen nach § 1883 BGB,

dd) Pflegschaftssachen fiir ein beschlagnahmtes Vermdgen nach § 292 Absatz 2 StPO, auch in
Verbindung mit § 443 Absatz 3 StPO,

ee) Pflegschaftssachen flir Grundstlickseigentiimerinnen und -eigentimer sowie Inhaberinnen und
Inhaber dinglicher Rechte nach § 17 Absatz 1 und 2 des Gesetzes zur Sachenrechtsbereinigung im
Beitrittsgebiet (SachenRBerG),

b) gerichtliche Vertreterbestellungen nach § 340 Nummer 2 FamFG, zum Beispiel nach § 81 AO, § 207
Baugesetzbuch (BauGB), § 1141 Absatz 2 BGB, § 119 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und § 16 Absatz 1
Verwaltungsverfahrensgesetz (VWV{G),
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c) sonstige dem Betreuungsgericht zugewiesene Verfahren (§ 340 Nummer 3 FamFG), zum Beispiel die
Genehmigung der Erklarung der Vertreterin und des Vertreters nach § 17 Absatz 3 SachenRBerG und
Aufgaben nach § 6 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausfilhrung des Haager Ubereinkommens vom 13. Januar
2000 Uber den internationalen Schutz von Erwachsenen (ErwSUAG),

d) vorlaufige MaBregeln und einstweilige Anordnungen des fir die betreuungsgerichtliche Zuweisungssache
nach den §§ 341, 272 Absatz 2 FamFG zustandigen Gerichts.

In Betreuungsverfahren kann dem Registerzeichen eine Buchstabenbezeichnung, beispielsweise die
Abklrrzung des Nachnamens der betreuten Person, nachgestellt werden.

(2) In einem bei dem Gericht anhéngigen Betreuungsverfahren sind nicht neu zu registrieren
1. Anregungen auf betreuungsgerichtliche Genehmigungen von Erklarungen und Handlungen der Betreuerin und
des Betreuers, auch nach § 340 Nummer 3 FamFG,
2. vorlaufige und einstweilige MaBregeln sowie einstweilige Anordnungen,

3. andere Entscheidungen, zum Beispiel die Entlassung der Betreuerin und des Betreuers oder Anordnung eines
Einwilligungsvorbehalts.

Ein Hauptverfahren, dem ein einstweiliges Anordnungsverfahren vorausgegangen ist, zum Beispiel die Bestellung
einer vorlaufigen Betreuerin und eines vorlaufigen Betreuers oder Genehmigung einer vorlaufigen MaBnahme, wird
unter dem Aktenzeichen des einstweiligen Anordnungsverfahrens fortgefiihrt.

Antrége einer oder eines Bevollmé&chtigten auf Genehmigung einer UnterbringungsmaBnahme sind nicht neu zu
registrieren, wenn Uber dieselbe Person eine Unterbringungssache anhangig ist. Abweichend von Satz 3 kénnen
Antrage gegen dieselbe Person bis zur technischen Umsetzung der Trennung von Registrierung und statistischer
Erfassung neu registriert werden. Trotz Neuregistrierung nach Satz 4 kann auf das Anlegen von weiteren Akten flir
dieselbe Person verzichtet werden.

(3) Ist Vermdgen zu verwalten, ist den Papierakten nach Eingang eines Vermdgensverzeichnisses eine Nachweisung
vorzuheften. In der Nachweisung sind folgende Angaben zu vermerken:
Aktenzeichen,
Vor- und Familienname der oder des Betroffenen mit Geburtsdatum,
Blattzahl des grundlegenden Vermdgensverzeichnisses,
Blattzahl weiterer oder erganzender Verzeichnisse,
Zeitraum des Rechnungsjahres und Blattzahl der Festlegung,
bei Rechnungslegungen
a) das Rechnungsjahr,
b) das Datum und die Blattzahl der Priifung,
7. Bemerkungen.
Bei elektronischen Akten ist sicherzustellen, dass diese Angaben auf andere Weise deutlich erkennbar sind.

I o

(4) Akten, in denen eine freiheitsentziehende Unterbringung, freiheitsentziehende MaBnahme oder arztliche
ZwangsmafBnahme genehmigt oder angeordnet worden ist, sind auf ihrem Umschlag besonders zu kennzeichnen.
Der jeweils néchste Priifungstermin ist an deutlich sichtbarer Stelle zu vermerken. § 3 Absatz 2 Satz 3 gilt
entsprechend. Die Fristen sind gesondert nach § 6 Absatz 3 zu vermerken.

(5) Nachweise iber besondere Kenntnisse im Sinne des Vormiinder- und Betreuervergiitungsgesetzes kdnnen in
Sammelakten gefiihrt werden, sofern die Betreuerin und der Betreuer oder die Pflegerin und der Pfleger der
Wiederverwendung der Nachweise fiir Zwecke der VergUtungsfestsetzung zustimmt. Diese Sammelakten sind ohne
Einsichtsmdglichkeit fur Dritte zu flihren.

(6) Im Register sind folgende Angaben zu vermerken:

1. Aktenzeichen,

2. Datum des Eingangs,

3. Vor-und Familienname oder Bezeichnung der folgenden Beteiligten sowie deren Anschrift
a) betroffene Person, Geburtsdatum und -name,

b) weiterer Beteiligter, zum Beispiel die Betreuerin, der Betreuer, die Bevollmachtigte, der Bevollmé&chtigte, die
Pflegerin, der Pfleger, die Vertreterin, der Vertreter, die Antragstellerin und der Antragsteller,

in Betreuungs- und Pflegschaftssachen: die Pflicht zur Rechnungslegung,
Datum der Erledigung,

Jahr der Anordnung des Weglegens und des Ablaufs der Aufbewahrungsfrist,
Bemerkungen, zum Beispiel die Herkunft, der Verbleib oder weitere Verfahren.

N oo o o~
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§30
Offentlich-rechtliche Freiheitsentziehungssachen und UnterbringungsmaBnahmen vor den
Amtsgerichten

(1) Als o&ffentlich-rechtliche Freiheitsentziehungssachen und UnterbringungsmaBnahmen sind unter dem
Registerzeichen ,XIV* zu registrieren

1. Freiheitsentziehungssachen nach § 415FamFG mit dem Zusatzzeichen ,B*

a) Haft zur Uberstellung nach Artikel 28 Absatz 2, Artikel 2 Buchstabe n der Verordnung (EU) Nr. 604/2013
des Européischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren
zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der fir die Prifung eines von einem Drittstaatsangehérigen und
Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrag auf internationalen Schutz zustandig ist (ABI. L 108
vom 29. Juni 2013, S. 31) in Verbindung mit § 2 Absatz 14 des Gesetzes iber den Aufenthalt, die
Erwerbstatigkeit und die Integration von Auslandern im Bundesgebiet (AufenthG),

b) Haft zur Durchsetzung der raumlichen Beschréankung nach § 12 Absatz 3 AufenthG in Verbindung mit § 59
Absatz 2 Asylgesetzes (AsylG),

¢) Zurlickweisungshaft nach § 15 Absatz 5 AufenthG,

d) Aufenthalt im Transitbereich zur Sicherung der Abreise nach § 15 Absatz 6 AufenthG,
e) Zurlckschiebungshaft nach § 57 Absatz 3 AufenthG,

f)  Vorbereitungshaft nach § 62 Absatz 2 AufenthG,

g) Sicherungshaft nach § 62 Absatz 3 AufenthG,

h) Mitwirkungshaft nach § 62 Absatz 6 AufenthG,

i) Ausreisegewahrsam nach § 62b AufenthG,

i) Quarantane nach § 30 Absatz 2 Infektionsschutzgesetzes (IfSG),

k) Fortdauer der Freiheitsentziehung nach § 40 Absatz 1 Bundespolizeigesetz (BPolG), auch in Verbindung
mit § 82 Absatz 4 AufenthG, § 57, § 63 Absatz 8, § 66 Absatz 1 Satz 3, § 67 Satz 2
Bundeskriminalamtgesetz (BKAG), § 61 Absatz 2 Zollfahndungsdienstgesetz (ZFdG) und § 10a Absatz 2
Satz 3 Zollverwaltungsgesetz (ZollVG),

2. Antrage auf Genehmigung oder Anordnung der Fixierung einer in Ordnungs-, Sicherungs, Zwangs- und
Erzwingungshaft genommenen Person nach § 171a Absatz 3 Satz 1 und 4 StVollzG sowie auf richterliche
Uberpriifung der Fixierung nach §§ 167, 171 und 121b Absatz 1 Satz 2 Strafvollzugsgesetz (StVollzG) in
Verbindung mit § 327 Absatz 1 FamFG mit dem Zusatz ,B",

3. UnterbringungsmaBnahmen nach § 312 Nummer 4 FamFG mit dem Zusatzzeichen ,L*

a) Antrage auf Genehmigung oder Anordnung einer freiheitsentziehenden Unterbringung, einer
freiheitsentziehenden MaBnahme oder einer arztlichen ZwangsmafBnahme bei Volljahrigen nach den
Landesgesetzen (ber die Unterbringung psychisch Kranker,

b) einstweilige MaBregeln und einstweilige Anordnungen des fir die UnterbringungsmaBnahme nach § 313
Absatz 3 FamFG zustandigen Gerichts,

4. sonstige Antrage auf gerichtliche MaBnahmen bei Volljahrigen nach den Landesgesetzen Uber die
Unterbringung psychisch Kranker, zum Beispiel die Uberprifung einzelner Regelungen in Vorbereitung oder im
Vollzug der Unterbringung, mit dem Zusatz ,L",

5. Antrage auf Genehmigung oder Anordnung der Fortdauer der Freiheitsentziehung nach den Polizeigesetzen
der Lander mit dem Zusatz ,L",

6. Antrage auf Genehmigung, Anordnung oder Uberpriifung von freiheitsentziehenden MaBnahmen oder &rztlichen
ZwangsmafBnahmen nach den Vollzugsgesetzen der Lander mit dem Zusatz ,L".

(2) Einstweilige MaBregeln und einstweilige Anordnungsverfahren des fir die Unterbringungssache zusténdigen
Gerichts, einstweilige Anordnungsverfahren in Freiheitsentziehungssachen und andere Entscheidungen, zum
Beispiel aufgrund von Antragen auf richterliche Uberpriifung nach den §§ 327, 428 FamFG, sind bei Anhangigkeit der
Hauptsache nicht neu zu registrieren. Ein Hauptverfahren, dem ein einstweiliges Anordnungsverfahren
vorausgegangen ist, wird unter dem Aktenzeichen des einstweiligen Anordnungsverfahrens fortgefiihrt. Ist gegen
eine Person eine Freiheitsentziehungssache anhéngig, sind Antrage auf Genehmigung oder Anordnung einer
weiteren Freiheitsentziehung auf Grundlage desselben Gesetzes nicht neu zu registrieren. Antrage auf Genehmigung
oder Anordnung einer UnterbringungsmaBnahme nach den Landesgesetzen Uber die Unterbringung psychisch
Kranker sind nicht neu zu registrieren, wenn Uber dieselbe Person eine Unterbringungssache anhéngig ist.
Abweichend von den Satzen 3 und 4 kdnnen Antrage gegen dieselbe Person bis zur technischen Umsetzung der
Trennung von Registrierung und statistischer Erfassung neu registriert werden. Trotz Neuregistrierung nach Satz 5
kann auf das Anlegen von weiteren Akten fiir dieselbe Person verzichtet werden.
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(3) Die Aktenzeichen aller abgeschlossenen Verfahren in Freiheitsentziehungs- und Unterbringungssachen tber
dieselbe betroffene Person sind auf dem Aktenumschlag zu vermerken.

(4) Akten, in denen eine Freiheitsentziehung, freiheitsentziehende Unterbringung, freiheitsentziehende MaBnahme
oder arztliche ZwangsmaBnahme angeordnet worden ist, sind auf ihrem Umschlag besonders zu kennzeichnen. Der
jeweils nachste Prifungstermin ist an deutlich sichtbarer Stelle zu vermerken. § 3 Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.
Die Fristen sind gesondert nach § 6 Absatz 3 zu vermerken.

(5) Im Register sind folgende Angaben zu vermerken:

1. Aktenzeichen,

2. Datum des Eingangs,

3. Vor- und Familienname oder Bezeichnung der folgenden Beteiligten sowie deren Anschrift
a) der betroffenen Person, Geburtsname und -datum sowie Unterbringungsort,
b) weitere Beteiligte, zum Beispiel die antragstellende Behérde oder Einrichtung,

4. Aktenzeichen weiterer Verfahren in Freiheitsentziehungs- und Unterbringungssachen Uber dieselbe betroffene
Person,

5. Datum und Art der Erledigung,
6. Jahr der Anordnung des Weglegens und des Ablaufs der Aufbewahrungsfrist,
7. Bemerkungen, zum Beispiel die Herkunft oder der Verbleib.

Abschnitt 6
Grundbuchsachen

§ 31
Grundbuchsachen

(1) In Grundbuchsachen sind alle Dokumente sowie sonstige Dateien und Unterlagen, die dasselbe Grundbuchblatt
betreffen, zu einer Grundakte zusammenzufassen. Das Aktenzeichen wird gebildet aus der Bezeichnung des
Grundbuchs nach dem Grundbuchbezirk und der Blattnummer.

(2) Verfahrenseinleitende Dokumente werden in der Reihenfolge ihres Eingangs registriert. Sie erhalten eine
Ordnungsnummer, die fortlaufend zu vergeben ist, auch wenn die Grundakte von einem anderen Gericht
Ubernommen wird. Dies gilt bei Papierakten ebenso, wenn ein weiterer Band angelegt wird.

(3) Die Geschéaftsnummer wird gebildet aus dem Aktenzeichen und der jeweiligen Ordnungsnummer. Die
Bezeichnung des Grundbuchbezirks kann abgekirzt werden. Werden mehrere Ordnungsnummern gemeinsam
bearbeitet, wird die Geschaftsnummer grundsatzlich aus der niedrigsten Ordnungsnummer gebildet.

(4) Im Register sind folgende Angaben zu vermerken:

1. Geschéaftsnummer,

2. Datum des Eingangs,

3. Datum der Erledigung,

4. Geschéaftswert.
Als Geschéaftswert ist der hochste Wert zu vermerken. Die Wertangabe unterbleibt, wenn der Geschaftswert
10 000 Euro nicht Ubersteigt, ausschlieBlich eine Festgebuhr entsteht oder eine Eintragungsgebuhr nicht zu erheben
ist.
(5) Zu jeder Grundakte ist ein Verzeichnis der Ordnungsnummern zu fiihren. Dieses kann auf dem Aktenumschlag
gefihrt werden. Darin sind insbesondere zu vermerken

1. die jeweilige Ordnungsnummer,
2. das verfahrenseinleitende Dokument, insbesondere mit Datum und Aktenzeichen,
3. Fundstelle oder Verbleib des verfahrenseinleitenden Dokuments durch Angabe der Geschéaftsnummer.

Auf Anordnung der Behdrdenleitung kénnen neben dem verfahrenseinleitenden Dokument zusétzlich die
Bezeichnung jeder Eintragungsgrundlage nach § 10 GBO mit den Angaben nach Satz 3 Nummer 2 und 3 oder die
Verfahrensgegenstinde vermerkt werden. Im Fall von Satz 4, 1. Alternative, sind bei der Ubertragung eines
Grundstiicks im Verzeichnis der neuen Grundakte alle Eintragungsgrundlagen, die sich auf noch bestehende
Eintragungen des zu Ubertragenden Grundstlicks beziehen, zu vermerken. Erwerbsunterlagen sowie
Eintragungsgrundlagen, die sich allein auf noch bestehende Eintragungen des zu lbertragenden Grundstiicks
beziehen, sind auf Anordnung in die neue Grundakte zu Uberfihren. Anderenfalls ist als Fundstelle die
Geschaftsnummer anzugeben.
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(6) Bei Umschreibung eines Grundbuchblatts ist die Grundakte nach § 32 Absatz 1 Grundbuchverfligung (GBV)
grundsatzlich fortzufiihren. Soll die Grundakte bei Umschreibung geschlossen werden, obliegt die Genehmigung
nach § 32 Absatz 2 GBV der Gerichtsleitung. Wird ein Grundbuchblatt aus anderen Griinden geschlossen, ist auch
die Grundakte zu schlieBen. Vor SchlieBung einer Grundakte sollen Eintragungsgrundlagen noch bestehender
Eintragungen auf Anordnung in die entsprechenden Grundakten Gberfihrt werden.

(7) FUr nicht zu registrierende Antrédge auf Erteilung von Grundbuchabschriften und zugehérige Unterlagen sind
Sammelakten anzulegen. Sammelakten kdnnen angelegt werden fiir nicht zu registrierende
1. Dokumente Uber Grundstilcke, fur die ein Grundbuchblatt nicht angelegt ist,
2. Fortfihrungsnachweise.
Die Sammelakten nach Satz 1 werden in Jahresheften gefiihrt und drei Monate nach Ablauf des Kalenderjahres
weggelegt.
(8) Im zugelassenen Programm ist eine Beteiligtendatenbank (Wohnungsblatt) zu fihren. Darin sind insbesondere zu
vermerken
1. Aktenzeichen,
2. Bezeichnung der folgenden Beteiligten mit den Angaben nach § 15 GBV sowie deren Anschrift
a) der Eigentiimerin und des Eigentimers,
b) der und des Berechtigten,
c) der Glaubigerin und des Glaubigers,

3. Vor- und Familienname oder Bezeichnung der Verwalterin und des Verwalters sowie deren oder dessen
Anschrift mit

a) Zeitraum der Bestellung,
b) Grundbuchbezirk und Blattnummern der betroffenen Grundbdicher,
c) Fundstelle des Verwalternachweises,

4. Vor- und Familienname oder Bezeichnung weiterer Beteiligter sowie deren Anschrift, zum Beispiel die
gesetzliche Vertreterin, der gesetzliche Vertreter oder Bevollmé&chtigte.

Das Verzeichnis der Eigentiimerinnen, der Eigentimer und der Grundstlicke nach § 12a Absatz 1 GBO ist aus den
Angaben zu Satz 2 Nummer 2 Buchstabe a sowie den nachfolgenden Angaben zu erstellen, soweit als Verzeichnis
nicht das Liegenschaftskataster verwendet wird:

1. Flursticknummer,

2. Grundbuchbezirk, Blatthummer und gegebenenfalls abweichendem Amtsgerichtsbezirk,

3. Miteigentumsanteil, Gegenstand des Sondereigentums oder Bezeichnung des Rechts.

(9) Bei Wohnungs- und Teileigentum sowie Wohnungs- und Teilerbbaurechten sind Dokumente sowie sonstige
Dateien und Unterlagen, die sich auf alle Einheiten beziehen, zu der Grundakte mit der niedrigsten Blattnummer zu
nehmen. Verwalternachweise kénnen hiervon abweichend zu einer anderen Grundakte genommen werden, soweit
die Fundstelle in der Beteiligtendatenbank aller betroffenen Grundbuchblatter vermerkt ist.

§ 32
Pachtkreditsachen

(1) Als Pachtkreditsachen sind unter dem Registerzeichen ,Pk" zu registrieren

1. nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Pachtkreditgesetz (PachtkredG) eingereichte Verpfandungsvertrage,

2. Antrage von Pachterinnen und Pachtern auf Erteilung einer Bescheinigung nach § 16 Absatz 2 PachtkredG,
soweit fur diese Angelegenheit noch keine Akte besteht.

Verpfandungsvertrage sind am Tag der Niederlegung zu registrieren. Alle Verpfandungsvertrage, Antrage und
weiteren Dokumente, die dieselbe Pachterin, denselben Pachter und dasselbe Inventar betreffen, sind zu einer Akte
zu nehmen. Bei Verpfandungsvertragen ist das Aktenzeichen mit der Nummer der letzten Registrierung zu bilden.
Die Verpfandungsvertrage sind unter sicherem Verschluss zu verwahren.

(2) Im Register sind folgende Angaben zu vermerken:

Aktenzeichen,
2. Datum des Eingangs,

3. Vor- und Familienname, Geburtsname und -datum oder Bezeichnung der Pachterinnen und der Pachter sowie
deren Anschrift,

4. Bezeichnung des Kreditinstituts und bei Abtretung weiterer Kreditinstitute,
5. Betrag des Darlehens,
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Datum der Niederlegung des Verpfandungsvertrags,
Datum der Herausgabe des Verpfandungsvertrags,
Jahr der Anordnung des Weglegens und des Ablaufs der Aufbewahrungsfrist,

Bemerkungen, zum Beispiel die Ausschlussvereinbarung nach § 3 Absatz 2 Satz 2 PachtkredG, die
Abtretungsanzeige nach § 13 Absatz 1 Satz 1 PachtkredG, der Verbleib oder ein spateres Aktenzeichen bei
Abgabe.

© ® N o

Abschnitt 7
Offentliche Register

§33
Offentliche Register

(1) Neuanmeldungen zu einem 6&ffentlichen Register sind zunachst nach § 11 zu registrieren. Dies gilt auch fur
unternehmensrechtliche sowie Zwangs- und Ordnungsgeldverfahren nach den §§ 375, 388 bis 391 und 392 FamFG,
wenn keine Neuanmeldung vorliegt und kein Registerblatt angelegt ist.

(2) Erfolgt die Eintragung, ist zu dem neuen Registerblatt eine Registerakte zu bilden. Zu dieser sind alle zum
Registerblatt eingereichten Dokumente und sonstigen Unterlagen zu nehmen. Das Aktenzeichen wird gebildet aus
der abgekirzten Bezeichnung des 6ffentlichen Registers nach Anlage 1 und der Registerblatthummer. Entsprechend
ist bei jedem neu angelegten Registerblatt zu verfahren. Zur neuen Registerakte sind auch Dokumente und sonstige
Unterlagen eines gegebenenfalls geschlossenen Registerblatts zu nehmen.

(3) Die FUhrung der Akten fir das Handels-, Genossenschafts-, Gesellschafts- und Partnerschaftsregister richtet sich
nach den §§ 8 und 9 Handelsregisterverordnung (HRV), auch in Verbindung mit § 1 GenRegV,

§ 1 Genossenschaftsregisterverordnung (GesRV) und § 1 Partnerschaftsregisterverordnung (PRV), fir das
Vereinsregister nach den §§ 7 und 26 Vereinsregisterverordnung (VRV). Die Registerakte und der Registerordner
sind abzugeben, wenn

1. die Niederlassung, der Sitz, der Heimathafen oder der Heimatort in den Bezirk eines anderen Amtsgerichts
verlegt wird,

2. ein Rechtstrager oder eine Firma durch Verschmelzung oder Spaltung erlischt und fiir das Register des
Ubernehmenden Rechtstragers ein anderes Amtsgericht zustandig ist oder

3. ein anderes Amtsgericht infolge Form- oder Statuswechsels zustandig wird.

Ist oder bleibt in den Fallen von Satz 2 Nummern 2 und 3 das gleiche Amtsgericht zusténdig, sind die Registerakte
und der Registerordner dem Registerblatt des Gbernehmenden Rechtstragers oder dem neuen Registerblatt
zuzuordnen.

(4) Anmeldungen und sonstige verfahrenseinleitende Dokumente erhalten eine Vorgangsnummer, die fortlaufend zu
vergeben ist. Mehrere Anmeldungen und sonstige verfahrenseinleitende Dokumente kénnen unter einer
Vorgangsnummer bearbeitet werden.

(5) Im Register sind folgende Angaben zu vermerken:

Registerart,

Registerblattnummer,

Vorgangsnummer,

Datum des Eingangs,

Name oder Bezeichnung

a) im Handels- und Genossenschaftsregister die Firma,

b) im Gesellschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister der Name,

¢) Schiffs- und Schiffsbauregister: Name oder Bezeichnung des Schiffs und der Eigentiimerinnen und der
Eigentimer,

d) Register fir Pfandrechte an Luftfahrzeugen: Angaben nach § 80 Absatz 1 des Gesetzes Uiber Rechte an
Luftfahrzeugen,

6. Datum der Erledigung,
7. Jahr der Anordnung des Weglegens und des Ablaufs der Aufbewahrungsfrist,
8. Bemerkungen, zum Beispiel die Herkunft oder der Verbleib.

Wird das Register nach Satz 1 nicht elektronisch gefiihrt, ist die Zuordnung jeder Angabe nach Satz 1 Nummer 5 zur
Registerblatthummer Uber ein alphabetisch geordnetes Verzeichnis (Namenverzeichnis) zu gewahrleisten.

o~ wnh =
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(6) Sammelakten sind anzulegen fir nicht zu registrierende

1. Antrdge auf Erteilung von Registerabschriften, -auszligen und -ausdrucken,

2. Antrége auf Erteilung von Negativattesten nach § 386 FamFG und Positivattesten, zum Beispiel nach § 69
BGB,

3. Satzungen von Prifungsverbanden und weitere Unterlagen nach § 63d Genossenschaftsgesetz (GenG).

Die Sammelakten mit den Antrdgen nach Satz 1 Nummer 1 und 2 werden in Jahresheften gefiihrt und drei Monate
nach Ablauf des Kalenderjahres weggelegt.

Abschnitt 8
Nachlasssachen

§34
Verfligungen von Todes wegen

(1) Unter dem Registerzeichen ,IV* sind zu registrieren

1. die bei Gericht eingehenden Testamente und Erbvertrage (Verfligungen von Todes wegen) sowie sonstige
erbfolgerelevanten Urkunden,

2. die beim Nachlassgericht eingehenden Sterbefallmitteilungen nach § 78e Satz 3 Nummer 1
Bundesnotarordnung (BNotO), soweit es sich nicht um Negativmitteilungen oder um Mitteilungen Uber ein Kind
der Erblasserin oder des Erblassers handelt, mit dessen anderem Elternteil die Erblasserin oder der Erblasser
bei der Geburt nicht verheiratet war oder das sie oder er allein adoptiert hatte; diese sind nach § 11 zu
registrieren.

Verfligungen von Todes wegen oder sonstige erbfolgerelevante Urkunden und die jeweils zugehdrigen
Sterbefallmitteilungen nach § 78e Satz 3 Nummer 1 BNotO sind nur einmal zu registrieren.

(2) Fur alle jeweils von derselben Person allein oder von denselben Personen gemeinschaftlich errichteten
Verfligungen von Todes wegen und weiteren Dokumente Uber Errichtung, Verwahrung, Rickgabe oder Eréffnung ist
ein Verbund der Akten sicherzustellen. Bei in Papierform gefiihrten Akten werden diese in einer Akte gefuhrt. Als
Geschaftsnummer dient das Aktenzeichen der zuletzt eingegangenen Verfligung von Todes wegen.

(3) Auf dem nach den Bestimmungen Uber die Benachrichtigungen in Nachlasssachen vorgesehenen Umschlag der
Verfligung von Todes wegen ist die ZTR-Verwahrnummer zu vermerken. Die besondere amtliche Verwahrung nach
§ 346 FamFG hat an einem feuersicheren Ort in der Reihenfolge der Verwahrungsnummer des Zentralen

Testamentsregisters (ZTR-Verwahrnummern) zu erfolgen ! Dies ist durch die fiir die Verwahrung zusténdigen
Bediensteten auf der Annahmeanordnung unterschriftlich zu bestatigen. Der nach § 346 Absatz 3 FamFG zu
erteilende Hinterlegungsschein hat folgende Angaben zu enthalten:

1. Aktenzeichen,

2. Bezeichnung der Notarin und des Notars mit Urkundsnummer oder des Amtsgerichts, das den Umschlag
verschlossen hat,

3. genaue Bezeichnung der Verfigung von Todes wegen mit

a) der Art der Verfligung von Todes wegen, zum Beispiel das (gemeinschaftliche) Testament oder der
Erbvertrag,

b) dem Vor- und Familiennamen sowie Geburtsdaten und -namen aller Verfligenden,
c) dem Datum der Errichtung,

Datum der Annahme,

ZTR-Verwahrnummer,

o o~

Bemerkungen, zum Beispiel bei Nottestamenten der Hinweis auf § 2252 BGB.

(4) Die Herausgabe nach § 346 Absatz 1 FamFG ist durch die fir die Verwahrung zustandigen Bediensteten zu
dokumentieren und auf der Herausgabeanordnung unterschriftlich zu bestatigen. Auf der Herausgabeanordnung ist
die ZTR-Verwahrnummer zu vermerken.

(5) Die Prafung nach § 351 FamFG ist zu dokumentieren. Fur Verfigungen von Todes wegen, deren Erdffnung noch
nicht veranlasst war, ist die Prifung alle finf Jahre zu wiederholen, es sei denn, das Nachlassgericht hat sich davon
Uberzeugt, dass die Verwahrangaben im Zentralen Testamentsregister zutreffen.

(6) Im Register sind folgende Angaben zu vermerken:

1. Aktenzeichen,
2. Datum des Eingangs,
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3. Bezeichnung aller Verfugenden mit
a) Vornamen sowie Familien- und Geburtsname,
b) Geburtsdatum und -ort,
c) gegebenenfalls Sterbedatum,
d) Anschrift,
4. genaue Bezeichnung der Verfligung von Todes wegen
a) Artder Verfligung von Todes wegen:
aa) Einzeltestament,
bb) gemeinschaftliches Testament,
cc) Erbvertrag,
dd) Nottestament,
b) Form der Verfliigung von Todes wegen:
aa) privatschriftlich,
bb) offentlich,

c) Bezeichnung der Notarin und des Notars mit Urkundsnummer oder des Amtsgerichts, das den Umschlag
verschlossen hat,

d) Datum der Errichtung,

e) Datum der Annahme,

f)  Datum der Verwahrung und der Wiederverwahrung,

g) alle ZTR-Verwahrnummern,

h) Bemerkungen, zum Beispiel bei Nottestamenten der Hinweis auf § 2252 BGB,
Daten der Eréffnung, auch durch ein anderes Gericht,

Datum der Riickgabe,

Aktenzeichen aller Verfigungen von Todes wegen der Verfligenden,

Jahr der Anordnung des Weglegens und des Ablaufs der Aufbewahrungsfrist,

© ® N O O»

Bemerkungen, zum Beispiel der Verbleib oder weitere Verfahren.

§35
Nachlass- und Teilungssachen

(1) Unter dem Registerzeichen ,VI* sind zu registrieren
1. Nachlasssachen nach § 342 Absatz 1 Nummern 2, 4 bis 9 FamFG, mit Ausnahme von Mitteilungen im Rahmen
der Eréffnung einer Verfligung von Todes wegen,
2. Teilungssachen nach § 342 Absatz 2 Nummer 2 FamFG.

Ist flir eine Erblasserin oder einen Erblasser bereits ein Verfahren unter dem Registerzeichen ,VI“ registriert, sind
weitere Nachlass- und Teilungssachen nicht erneut zu registrieren. Unter dem Registerzeichen ,IV* registrierte
Verfahren, die dieselbe Erblasserin oder denselben Erblasser betreffen, sind beizuziehen.

(2) Den Papierakten Uber Nachlasspflegschaften und -verwaltungen ist nach Eingang eines Nachlassverzeichnisses
eine Nachweisung vorzuheften. In der Nachweisung sind folgende Angaben zu vermerken:
Aktenzeichen,
Vor- und Familienname der Erblasserin oder des Erblassers mit Geburts- und Sterbedatum,
Blattzahl des grundlegenden Nachlassverzeichnisses,
Blattzahl weiterer oder erganzender Verzeichnisse,
Zeitraum des Rechnungsjahres und Blattzahl der Festlegung,
bei Rechnungslegungen
a) das Rechnungsjahr,
b) das Datum und die Blattzahl der Priifung,
7. Bemerkungen.
Bei elektronischen Akten ist sicherzustellen, dass diese Angaben auf andere Weise deutlich erkennbar sind.

o gk~ w

(3) Im Register sind folgende Angaben zu vermerken:
1. Aktenzeichen,
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2. Datum des Eingangs,

3. Vornamen sowie Familien- und Geburtsname der Erblasserin oder des Erblassers sowie deren oder dessen
Geburts- und Sterbedatum und Anschrift,

4. Jahr der Anordnung des Weglegens und des Ablaufs der Aufbewahrungsfrist,
5. Bemerkungen, zum Beispiel der Verbleib oder weitere Verfahren.

Abschnitt 9
Landwirtschaftssachen

§ 36
Landwirtschaftssachen

(1) Als Landwirtschaftssachen sind die in § 1 des Gesetzes Uber das gerichtliche Verfahren in Landwirtschaftssachen
(LwVfG) genannten Verfahren unter dem Registerzeichen ,Lw" zu registrieren.

(2) Im Register sind folgende Angaben zu vermerken:

Aktenzeichen,
2. Datum des Eingangs,
3. Vor- und Familienname oder Bezeichnung der folgenden Parteien oder Beteiligten sowie deren Anschrift
a) der Klagerin, des Klagers, der Antragstellerin und des Antragstellers,
b) der und des Beklagten, der Antragsgegnerin und des Antragsgegners,
c) weitere Beteiligte, zum Beispiel die Grundstlckseigentiimerinnen oder die Grundstlckseigentiimer,
Art und Datum der Erledigung,
Jahr der Anordnung des Weglegens und des Ablaufs der Aufbewahrungsfrist,

o o A

Bemerkungen, zum Beispiel der Verbleib oder das spétere Aktenzeichen bei Abgabe.

(3) Die Berufungen in Landwirtschaftssachen sind nach § 22 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a, die Beschwerden
nach § 22 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a zu registrieren.

Abschnitt 10
Sonstige Handlungen und Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit vor den Amtsgerichten

§37
Sonstige Handlungen und Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit vor den Amtsgerichten

(1) Als sonstige Handlungen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit sind zu registrieren

1. unter dem Registerzeichen ,I*
auBerhalb eines anhangigen Verfahrens vorzunehmende 6ffentliche Beurkundungen

a) der Erklarungen Gber die Anerkennung der Vaterschaft nach § 67 Absatz 1 Nummer 1
Beurkundungsgesetz (BeurkG) in Verbindung mit den §§ 1594 bis 1596 BGB,

b) der Verpflichtungen zur Erflllung von Unterhaltsanspriichen eines Kindes nach § 67 Absatz 1 Nummer 2
BeurkG in Verbindung mit § 1601 BGB,

c) der Verpflichtungen zur Erfiillung von Unterhaltsanspriichen nach § 67 Absatz 1 Nummer 3 BeurkG in
Verbindung mit § 1615I BGB,

d) der Wechsel- und Scheckproteste durch die Richterin, den Richter, die Rechtspflegerin und den
Rechtspfleger nach Artikel 79 Wechselgesetz (WG) und Artikel 55 Scheckgesetz (ScheckG),

e) freiwilliger Versteigerungen beweglicher Sachen, der Aussagen von Zeuginnen und Zeugen, der Gutachten
von Sachverstandigen sowie der Vereidigungen oder eidesstattlichen Versicherungen dieser Personen
nach Landesrecht,

2. unter dem Registerzeichen Il

sonstige Angelegenheiten sowie Handlungen und Entscheidungen auBerhalb eines anhangigen Verfahrens,

insbesondere

a) Antrage auf Einleitung des Aufgebotsverfahrens nach § 434 FamFG, soweit nicht das Vollstreckungsgericht
zustandig ist,
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b) Antrdge nach dem Verschollenheitsgesetz,

c) bei nicht eingetragenen Vereinen die Notbestellung des Vorstands nach § 29 BGB, die Ermachtigung der
Minderheit zur Berufung der Mitgliederversammlung nach § 37 Absatz 2 BGB und die Notbestellung der
Liguidatorinnen und der Liquidatoren nach § 48 Absatz 1 Satz 2 BGB,

d) Bewilligungen der 6ffentlichen Zustellung einer Willenserklarung nach § 132 BGB und der Verdffentlichung
der Kraftloserklarung einer Vollmachtsurkunde nach § 176 BGB,

e) Vollstreckbarerklarungen auslandischer Entscheidungen nach § 110 Absatz 2 FamFG, soweit nicht das
Familien- oder Betreuungsgericht zustandig ist,

f)  unternehmensrechtliche Verfahren nach § 375 FamFG, soweit ein anderes Amtsgericht zustandig ist als
das Amtsgericht, bei dem das Register gefuhrt wird,

g) Angelegenheiten nach § 410 FamFG,

h) Ausfihrung 6ffentlicher Zustellungen nach § 492 Absatz 1 Satz 5 FamFG und im Fall des § 882c Absatz 2
Satz 3 ZPO,

i) Erinnerungen gegen die Entscheidung der Notarin und des Notars nach § 492 Absatz 2 FamFG,

j)  Ersetzung der Zustimmung der Grundstiickseigentiimerin und des Grundstiickseigentiimers nach § 7
Absatz 3 Erbbaurechtsgesetz (ErbbauRG),

k) den Amtsgerichten nach § 47 Sachsisches Justizgesetz (SachsJG) zugewiesene Entscheidungen,

[) den Amtsgerichten zugewiesene Anordnungen und Genehmigungen nach dem Bundespolizeigesetz, dem
Bundeskriminalamtgesetz, dem Zollfahndungsdienstgesetz, dem Zollverwaltungsgesetz, dem
Bundesverfassungsschutzgesetz, dem Aufenthaltsgesetz, dem AuBenwirtschaftsgesetz, dem
Fluggastdatengesetz, dem BSI-Gesetz, dem Sanktionsdurchsetzungsgesetz, Digitale-Dienste-Gesetz und
dem Elektromagnetische-Vertraglichkeit-Gesetz sowie den Polizei- und Verfassungsschutzgesetzen der
Lander, soweit sie keine Freiheitsentziehung zum Gegenstand haben, zum Beispiel die
Telekommunikations- und Wohnraumlberwachung,

m) Erteilung von Abschriften oder Ausfertigungen aus Notariatsakten, die an das Staatsarchiv abgegeben oder
dem Amtsgericht in Verwahrung gegeben wurden, von konsularischen Urkunden sowie aus an das
Amtsgericht zur Aufbewahrung abgegebenen Protokollblichern nach den Schiedsstellen- und
Schiedsamtsgesetzen der Lander,

n) fur auBerhalb gerichtlicher Verfahren errichtete Schuldtitel die Erteilung und Umschreibung einer
Vollstreckungsklausel, die Erteilung oder die Ermé&chtigung zur Erteilung einer weiteren vollstreckbaren
Ausfertigung sowie andere Geschéfte, die der flr die Erteilung der vollstreckbaren Ausfertigung
zusténdigen Stelle obliegen,

0) Antrage auf Berichtigung oder Widerruf einer notariellen oder behérdlichen Bestatigung nach § 1081
Absatz 1 Satz 4 ZPO und nach § 60 Satz 3 Nummer 2 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIlI),

p) Ersetzung der Urschrift von Niederschriften aus an das Staatsarchiv abgegebenen oder dem Amtsgericht in
Verwahrung gegebenen Notariatsakten nach § 46 Absatz 1 Satz 1 BeurkG,

g) Einwendungen nach § 797 Absatz 3 ZPO, die die Zulassigkeit einer von einer Notarin oder einem Notar
aa) erteilten Klausel oder weiteren vollstreckbaren Ausfertigung,

bb) ausgestellten Bescheinigung nach den Artikeln 53 und 60 der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 Uber die gerichtliche Zustandigkeit
und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (ABI. L 351
vom 20. Dezember 2012, S. 1),

cc) vorgenommenen Bezifferung eines dynamisierten Titels
betreffen,

r) Einwendungen nach § 60 Satz 3 Nummer 2 SGB VI, die die Zulassigkeit einer von einem Jugendamt
erteilten Klausel oder vorgenommenen Bezifferung eines dynamisierten Titels betreffen,

s) Einwendungen nach § 797a Absatz 4 ZPO, die die Zulassigkeit einer von einer erméachtigten Vorsteherin
oder einem erméchtigten Vorsteher einer Gltestelle erteilten Klausel betreffen,

t) Einwande in Bezug auf die Authentizitat einer auBBergerichtlich errichteten deutschen 6ffentlichen Urkunde
nach § 46 Absatz 1 Satz 2 bis 4 Internationales Erbrechtsverfahrensgesetz (IntErbRVG),

u) den Amtsgerichten nach den Schiedsstellen- und Schiedsamtsgesetzen sowie den Schlichtungsgesetzen
und Siihneversuchsverordnungen der Lander zugewiesene Entscheidungen, zum Beispiel iber Antrage auf
Aufhebung des Ordnungsgeldbescheids oder Einwendungen gegen den Kostenansatz der Schiedsperson,

3. unter dem Registerzeichen I
Standesamtssachen
a) Antrége nach den §§ 1, 6 Absatz 1 und 8 Absatz 1 Transsexuellengesetz (TSG),
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b) Antrédge auf Anweisung des Standesamts zur Vornahme einer Amtshandlung nach den §§ 49 und 50
Personenstandsgesetz (PStG),

c) Antrage auf Anordnung der Berichtigung der Personenstandsregister nach den §§ 48 und 50 PStG,
4. unter dem Registerzeichen ,XI*
schriftliche oder zu Protokoll erklarte Antradge nach dem Beratungshilfegesetz.
(2) Im Register sind folgende Angaben zu vermerken:
Aktenzeichen,
Datum des Eingangs oder der Beurkundung,
Vor- und Familienname, Geburtsdatum oder Bezeichnung der Beteiligten sowie deren Anschrift,
Verfahrensgegenstand,
Datum der Erledigung,
Jahr der Anordnung des Weglegens und des Ablaufs der Aufbewahrungsfrist,
Bemerkungen, zum Beispiel der Verbleib, die weiteren Verfahren oder der Wert des Gegenstandes.

N o o ko~

Abschnitt 11
Verfahren der Staatsanwaltschaften und Strafgerichte

§38
Allgemeine Regelungen fiir die Staatsanwaltschaften und Strafgerichte

(1) Die zur Zustandigkeit der Jugendrichterin, des Jugendrichters, des Jugendschéffengerichts oder der
Jugendkammer gehdrenden Angelegenheiten kénnen bei Bedarf den Zusatzzeichen ,jug” erhalten.

(2) Besondere Strafverfahren, insbesondere Haftsachen, Pressestrafsachen, Flhrerscheinsachen, Strafsachen
gegen Jugendliche und Heranwachsende sowie gegen auslandische Staatsangehérige und Sicherungsverfahren,
sind auf dem Aktenumschlag besonders zu kennzeichnen.

(3) Zu den Dokumenten sowie sonstigen Dateien und Unterlagen nach § 3 Absatz 8, die nicht der unbeschréankten
Akteneinsicht unterliegen, gehdren insbesondere Registerauskinfte und Unterlagen nach Nummer 186 der
Richtlinien fir das Strafverfahren und das BuB3geldverfahren ( RiStBV).

(4) Haftprifungstermine nach § 122 StPO sind auf dem Aktenumschlag an deutlich sichtbarer Stelle zu vermerken.
Fristen in Haftsachen und Priifungsfristen fir freiheitsentziehende MaBregeln nach § 67e Strafgesetzbuch (StGB)
sind gesondert nach § 6 Absatz 3 zu vermerken.

(5) Fur jede Beschuldigte und jeden Beschuldigten, gegen die oder den ein Haftbefehl, ein Unterbringungsbefehl oder
ein Unterbringungsbeschluss erlassen wird, ist ein Haftmerkzettel zu erstellen. In diesem sind folgende Angaben mit
der zugrundeliegenden Blatt- oder Seitenzahl zu vermerken

Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft,

Aktenzeichen des Gerichts,

Vor- und Familienname sowie Geburtsdatum der oder des Beschuldigten,

Vor- und Familienname der Verteidigerin und des Verteidigers,

Vor- und Familienname der nach § 114c StPO zu benachrichtigenden Person,

Datum, an dem der Haftbefehl, Unterbringungsbefehl oder Unterbringungsbeschluss

S e o

a) erlassen,

b) auBer Vollzug gesetzt,

c) wieder in Vollzug gesetzt,

d) aufgehoben

worden ist,
7. Datum, an dem die oder der Beschuldigte

a) vorlaufig festgenommen,

b) in Untersuchungshaft genommen oder einstweilen untergebracht,

c) entlassen,
d) wieder in Untersuchungshaft genommen,
e) wieder entlassen

worden ist,
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8. Anstalt oder Anstalten, in die die oder der Beschuldigte eingeliefert worden ist,
9. Unterbrechung der Untersuchungshaft nach § 116b Satz 2 StPO:
a) Datum des Unterbrechungsbeginns,
b) Datum des Unterbrechungsendes,
c) das Vollstreckungsaktenzeichen und die vollstreckende Behérde,
10. Datum der Ubertragung der Zustandigkeit fiir die Brief- und Besuchskontrolle auf die Staatsanwaltschaft,

11. Datum der Anordnungen und Beschwerdeentscheidungen zur Fortdauer der Untersuchungshaft oder
einstweiligen Unterbringung.

Den in Papier gefiihrten Akten und Handakten ist der Haftmerkzettel vorzuheften. Bei elektronischen Akten ist
sicherzustellen, dass diese Angaben auf andere Weise deutlich erkennbar sind. Bei den Angaben zu Nummer 7
Buchstabe a, b und d sowie Nummer 11 ist zusétzlich die Blatt- oder Seitenzahl zu vermerken, aus der sich die
Benachrichtigung der oder des Angehdrigen oder der Vertrauensperson nach § 114c¢ StPO ergibt.

Ergdnzungsbestimmungen zu § 38

(1) In Gnadensachen ist das Registerzeichen ,,Gns* zu verwenden.

(2) In Fihrungsaufsichtsverfahren ist hinter dem Bewahrungsaktenzeichen das Zusatzzeichen ,FA* zu verwenden.
(3) Beschleunigte Verfahren kénnen mit dem Zusatzzeichen ,Beschl“ versehen werden.

(4) Zur Gewéhrleistung einer einheitlichen Registrierung von Verfahren mit einer elektronischen Aktenflihrung ist bei
den Strafgerichten als Vorsatz vor dem Aktenzeichen oder anderweitig mdglichen Vorsatzzeichen der
GroBbuchstabe ,E* gefolgt von einem Leerzeichen einzufligen.

§39
Besonderheiten der Aktenfiihrung

(1) Abweichend von § 2 Absatz 1 sind in Straf- und BuBgeldsachen nach den nachfolgenden Bestimmungen fiir
einzelne Verfahrensabschnitte innerhalb eines Geschéaftsvorgangs gesonderte Aktenzeichen zu vergeben.

(2) Abweichend von § 5 Absatz 2 wird die Akte geflihrt von

1. der Staatsanwaltschaft

im Ermittlungsverfahren bis zur Erhebung der 6ffentlichen Klage oder bis zur Stellung des Antrags auf
Durchflihrung eines Sicherungsverfahrens, eines beschleunigten Verfahrens, eines selbststandigen
Einziehungsverfahrens oder eines vereinfachten Verfahrens und in BuBgeldsachen bis zur Vorlage der Akte an
das Gericht erster Instanz,

2. dem Gericht erster Instanz

ab Eingang der 6ffentlichen Klage oder des Antrags auf Durchflihrung eines Sicherungsverfahrens, eines
beschleunigten Verfahrens, eines selbststédndigen Einziehungsverfahrens oder eines vereinfachten Verfahrens
oder ab Eingang der BuBBgeldsache bis zur Beendigung der Instanz,

3. der Staatsanwaltschaft
nach Beendigung der vorgenannten gerichtlichen Aktenfihrung.

Soweit die Akte nach Satz 1 Nummer 1 von der Staatsanwaltschaft gefiihrt wird, obliegt dem Gericht die
Aktenfihrung fir die unter einem gesonderten Aktenzeichen geflhrten Hefte zur staatsanwaltschaftlichen Akte
fir die Dauer des gerichtlichen Verfahrens. Soweit die Staatsanwaltschaft tatig werden muss, wahrend die Akte
nach Satz 1 Nummer 2 vom Gericht erster Instanz gefiihrt wird, kann ein Heft unter dem
staatsanwaltschaftlichen Aktenzeichen mit einem Zusatz angelegt und gefiihrt werden. Das Gericht kann, zum
Beispiel, wenn es Nachermittlungen anordnet, die Akte zur Abgabe der Aktenflihrung an die Staatsanwaltschaft
Ubermitteln. Soweit die Akte nach Satz 1 Nummer 3 von der Staatsanwaltschaft gefiihrt wird und das Gericht
tatig werden muss, ist ein Heft unter dem gerichtlichen Aktenzeichen mit dem Zusatz ,VRJs* fir die gerichtliche
Vollstreckung von Entscheidungen gegen Jugendliche und Heranwachsende oder ,BRs* fir die
Bewahrungsaufsicht anzulegen und zu fihren. Dem Zusatzzeichen kann bei mehreren Verurteilten ein
Unterscheidungsmerkmal angefiigt werden. Die Staatsanwaltschaft kann, zum Beispiel bis zum Abschluss der
gerichtlichen Vollstreckung oder bis zum Ablauf der Bewéhrungszeit oder wenn das Gericht erster Instanz
anderweitig tatig werden muss, die Akte zur Abgabe der Aktenflihrung an das Gericht erster Instanz
Ubermitteln. Satz 7 gilt entsprechend, wenn nach § 462a StPO oder zur Entscheidung Uber eine einfache,
sofortige oder weitere Beschwerde ein anderes als das Gericht erster Instanz tétig werden muss. § 8 bleibt
unberihrt, wenn Berufung oder Revision eingelegt wird. Nach gerichtlicher Erledigung sind die Dokumente oder
Hefte an die Staatsanwaltschaft zu senden und zur Akte des Hauptverfahrens zu nehmen. Ist in Privatklage-
oder Erzwingungshaftsachen oder nach § 87n Absatz 1 Satz 2 und 3 des Gesetzes Uber die internationale
Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) oder nach § 15 Absatz 1 Satz 2 und 3 Deutsch-Schweizerischer-
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Polizeivertrags-Umsetzungsgesetz (DECHPolVtrUG) zu vollstrecken, ist die Staatsanwaltschaft aktenfiihrend.
Nach Abschluss der Vollstreckung nach Satz 10 sind die Akten an das Amtsgericht zur Aufbewahrung
zur(ickzuleiten. Abweichend von Satz 5 kénnen bis zur technischen Umsetzung eigene Aktenzeichen flr die
gerichtliche Vollstreckung von Entscheidungen gegen Jugendliche und Heranwachsende mit dem
Registerzeichen ,VRJs" sowie fir die Bewdhrungsaufsicht mit dem Registerzeichen ,BRs" gebildet werden.

(3) Geht die Aktenflihrung nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 auf das Gericht Uber, erhalt die Akte zusétzlich zu dem
Js-Aktenzeichen ein gerichtliches Aktenzeichen. Hiervon abweichend kénnen Teile des gerichtlichen Aktenzeichens
unmittelbar dem Js-Aktenzeichen als Zusatzzeichen vor- oder nachgestellt werden. Bei Gericht ist in den Féllen des
Satzes 1 immer auch das staatsanwaltschaftliche Aktenzeichen anzugeben. Bei Abtrennung eines Verfahrens durch
das Gericht ist ein neues staatsanwaltschaftliches Aktenzeichen fiir das abgetrennte Verfahren anzufordern.
Verbindungen und Abgaben von Verfahren innerhalb des Gerichts sowie Abgaben an ein anderes Amtsgericht
innerhalb des Bezirks der Staatsanwaltschaft sind der Staatsanwaltschaft anzuzeigen.

§40
Asservate

(1) Werden in einer Straf- oder BuBgeldsache Gegenstande in Verwahrung genommen, die als Beweismittel von
Bedeutung sind oder der Einziehung unterliegen, sind in einer Asservatenliste folgende Angaben zu vermerken:
jahrlich fortlaufende Nummer,

Datum der Annahme,

Aktenzeichen der Straf- und BuBBgeldsache,

Bezeichnung der Straf- und BuBgeldsache,

Bezeichnung des Gegenstandes,

Verwahrort,

Verbleib, zum Beispiel die Herausgabe oder die Vernichtung,

Blattzahlen der Dokumente, aus denen sich ergeben

a) die Sicherstellung oder die Beschlagnahme,

b) die Eigentimerin, der Eigentiimer, sonstige Berechtigte und letzte Gewahrsamsinhaberin und letzter
Gewahrsamsinhaber,

© N oA Db

c) die Verwahrung,
d) die Herausgabe oder die Vernichtung,
9. Bemerkungen.

Den in Papier gefiihrten Akten und Handakten ist fir jede das Verfahren betreffende Erfassungsnummer ein
Auszug aus der Asservatenliste nach Satz 1 vorzuheften. § 3 Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. Zusétzlich ist
das Vorhandensein von Asservaten auf dem Aktenumschlag zu vermerken.

(2) Die Verwahrung der Gegenstande richtet sich nach den Richtlinien flir das Strafverfahren und das
BuBgeldverfahren sowie den jeweiligen Bestimmungen lber die Behandlung der in amtlichen Gewahrsam gelangten
Gegenstande. Fir die Verwahrung auBBerhalb der Akte gilt § 3 Absatz 7 Satz 2 entsprechend. Zuséatzlich ist auf jedem
Asservat sowie der Annahmeverfligung die jeweilige laufende Nummer nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 zu
vermerken.

§ 41
Verfahren bei den Staatsanwaltschaften

(1) Als Verfahren der Staatsanwaltschaft sind zu registrieren

1. unter dem Registerzeichen ,Js*
a) Verfahren gegen namentlich bekannte oder anderweitig identifizierte Tatverdachtige, insbesondere
aa) Strafanzeigen und Strafantrdge nach § 158 StPO,
bb) Ermittlungen der Staatsanwaltschaft von Amts wegen,

cc) Einspriiche gegen BuBgeld- oder Einziehungsbescheide nach den §§ 69 Absatz 3, 67, 87 Absatz 2
und 3 sowie § 88 Absatz 3 Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG),

dd) Wiederaufnahme- oder Nachverfahren in BuBgeldsachen nach § 85 Absatz 4 Satz 2 und § 87
Absatz 4 Satz 3 OWIG,

ee) Verfolgungssachen, die die Verwaltungsbehdrde wegen Anhaltspunkten flr eine Straftat an die
Staatsanwaltschaft nach § 41 Absatz 1 OWiG abgibt oder die die Staatsanwaltschaft wegen
Zusammenhangs mit einer Straftat nach § 42 OWiG Ubernimmt,
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ff)  Privatklagesachen, die das Gericht der Staatsanwaltschaft zur Ubernahme der Strafverfolgung vorlegt
oder deren Ubernahme die Staatsanwaltschaft eigenstandig prift,

gg) BuBgeldverfahren nach landesrechtlichen Vorschriften,

hh) selbststandige Einziehungsverfahren nach den §§ 435 bis 437 StPO, die sich an ein Verfahren gegen
unbekannte Tatverdachtige anschlieB3en,

b) Antrage und Beschliisse, die der Staatsanwaltschaft zur Registrierung zugeleitet werden, insbesondere

aa) Antrage der Finanzbehérden auf Erlass eines Strafbefehls in Steuerstrafsachen nach § 400 AO und
auf selbststandige Einziehungsverfahren nach § 401 AO,

bb) Abtrennungsbeschliisse des Gerichts mit Ausnahme der Beschllsse nach § 422 StPO,

cc) Beschliisse zur Ubernahme eines Verfahrens von einem Gericht auBerhalb des Bezirks der
Staatsanwaltschaft,

2. unter dem Registerzeichen ,UJs"
a) Verfahren gegen unbekannte Tatverdachtige, insbesondere
aa) Strafanzeigen und Strafantrage nach § 158 StPO,
bb) Ermittlungen der Staatsanwaltschaft von Amts wegen,

b) Mitteilungen der Polizei und der Gemeindebehdrden, zum Beispiel tiber den Leichenfund einer oder eines
Unbekannten oder den Verdacht auf unnatdrlichen Tod nach § 159 Absatz 1 StPO, einen Unglucksfall ohne
Schuld einer oder eines Dritten, einen Brand oder das zum Vorschein kommen von Falschgeld,

3. unter dem Registerzeichen ,RHs"

der Staatsanwaltschaft zur Erledigung eingehender und ausgehender Ersuchen im internationalen
Rechtshilfeverkehr in Strafsachen zugewiesene Aufgaben,

4. unter dem Registerzeichen ,Hs"
Mitwirkung an Todeserklarungsverfahren nach dem Verschollenheitsgesetz,
5. zusétzlich zu den nach § 11 zu registrierenden Eingangen unter dem Registerzeichen ,AR"
a) Privatklagesachen, die der Staatsanwaltschaft zur Weiterleitung an das Berufungsgericht vorgelegt werden,

b) Anzeigen, die keinen Straftatbestand erkennen lassen,

c) Prifung des Anfangsverdachts von Amts wegen,

d) Mitteilungen der Insolvenzgerichte nach der Anordnung Uber die Mitteilungen in Zivilsachen (MiZi),

e) Anhérungen der Staatsanwaltschaft nach Nummer 169 Absatz 2 der Richtlinien fir den Verkehr mit dem

Ausland in strafrechtlichen Angelegenheiten ( RiVASt) und § 87d Nummer 1 IRG,

f)  Antradge nach den §§ 10 und 11 Strafverfolgungsentschadigungsgesetz (StrEG), soweit diese nicht nach
Absatz 2 als Heft zur Strafakte zu nehmen sind,

g) Antrage auf DNA-Identitatsfeststellung nach § 81g StPO.

Ein unter dem Registerzeichen ,UJs" registriertes Verfahren ist unter dem Registerzeichen ,Js* zu registrieren,
sobald eine Tatverdachtigte oder ein Tatverdachtiger namentlich bekannt oder anderweitig identifiziert ist. Ein unter
dem Registerzeichen ,AR" registriertes Verfahren ist unter den Registerzeichen ,UJs" oder ,Js* zu registrieren, wenn
die Prifung ergibt, dass ein Anfangsverdacht besteht. Bestehende Akten werden unter dem neuen

Registerzeichen fortgeflihrt. Das Js- und das UJs-Register sind fiir jede Staatsanwaltschaft zentral zu flhren.

(2) Fur Antrage nach den §§ 10 und 11 StrEG sind Hefte nach § 4 Absatz 1 anzulegen. Dem Aktenzeichen wird auf
dem Umschlag des Hefts der Zusatz ,StEs" nachgestellt. Dieser Zusatz kann im Entschadigungsverfahren als
Zusatzzeichen verwendet werden.

(3) Fur Verfahren auf Anordnung der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung nach § 66a StGB und der nachtraglichen
Sicherungsverwahrung nach § 66b StGB sind Hefte nach § 4 Absatz 1 anzulegen. Dem Aktenzeichen wird auf dem
Umschlag des Hefts folgender Zusatz nachgestellt:

1. Verfahren auf Anordnung der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung VSV
2. Verfahren auf Anordnung der nachtréaglichen Sicherungsverwahrung NSV
Dieser Zusatz kann im Verfahren der vorbehaltenen und nachtraglichen Sicherungsverwahrung als Zusatzzeichen
verwendet werden.
(4) Ein Heft (Handakte) ist anzulegen spéatestens bei

1. Versand einer Hauptakte in Papierform,

2. Abgabe der Aktenfiihrung nach § 39 Absatz 2.

Die Handakte ist als solche zu kennzeichnen. In die Handakte sind insbesondere ein Auszug aus der Asservatenliste,
Kopien des Haftmerkzettels und der Anklageschriften sowie die den inneren Dienst betreffenden Dokumente, zum
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Beispiel der Schriftwechsel Gber die Sachbehandlung mit vorgesetzten Behérden und Behérden anderer
Verwaltungen, zu nehmen. Die Handakte ersetzt das Kontrollblatt und das Retent nach § 5 Absatz 4. Bei Ubernahme
eines Verfahrens durch eine andere Staatsanwaltschaft ist auch die Handakte abzugeben.

(5) Im Register sind folgende Angaben zu vermerken:

1. Aktenzeichen,
2. Datum des Eingangs,

3. Vor- und Familienname, Geburtsname und -datum, Staatsangehdérigkeit, weitere Personendaten, zum Beispiel
friihere Vor- und Familiennamen sowie Aliasnamen, oder sonstige Bezeichnung sowie Anschrift oder
Aufenthaltsort

a) samtlicher Beschuldigter und Betroffener, bei Hs: der oder des Verschollenen,
b) samtlicher Opfer und Anzeigenden, bei Hs: der Antragstellerin und des Antragstellers,
c) weiterer Beteiligter,

4. Tatort,

5. Straftat oder Ordnungswidrigkeit,

6. Aktenzeichen einer anderen Behérde,

7. samtliche Aktenzeichen des Gerichts,

8. Datum der Erledigung des Ermittlungsverfahrens,

9. Jahr der Anordnung des Weglegens und des Ablaufs der Aufbewahrungsfrist,

10. bei UJs: spateres Aktenzeichen,

11. Bemerkungen, zum Beispiel die Herkunft, der Verbleib oder weitere Verfahren.

(6) Die von der Verwaltungsbehérde nach Einspruch gegen einen BuB3geld- oder Einziehungsbescheid Gibersandten
Vorgéange werden Bestandteil der staatsanwaltschaftlichen Akte. Bei Papierakten gilt dies nur dann, wenn die
Staatsanwaltschaft das Verfahren eingestellt oder das Gericht eine Sachentscheidung getroffen hat. Wenn der
Einspruch zurlickgenommen oder rechtskraftig als unzulassig verworfen worden ist, sind von der
Verwaltungsbehdérde Ubersandte Papiervorgange zuriickzusenden.

§ 42
Ermittlungs- und BuBgeldverfahren bei der Generalstaatsanwaltschaft

(1) Als Ermittlungsverfahren bei der Generalstaatsanwaltschaft sind zu registrieren

1. unter dem Registerzeichen ,0OJs"

a) Strafanzeigen und Ermittlungen von Amts wegen betreffend die Bestechlichkeit und Bestechung von
Mandatstragerinnen und Mandatstragern nach § 108e StGB,

b) Ermittlungsverfahren, die der Generalbundesanwalt nach § 142a Absatz 2 GVG abgegeben hat,
2. unter dem Registerzeichen ,Js*

Strafanzeigen und Strafantrdge sowie Ermittlungen von Amts wegen, die nach § 143 Absatz 4 GVG zugewiesen
oder nach § 145 GVG libernommen wurden,

3. unter dem Registerzeichen ,UJs"

Verfahren gegen unbekannte Tatverdachtige, die nach § 143 Absatz 4 GVG zugewiesen oder nach § 145 GVG
Ubernommen wurden,

4. unter dem Registerzeichen ,O0WJs*

a) Einspriiche gegen BuBgeld- oder Einziehungsbescheide einer nach § 82 GWB, § 95 Absatz 5 EnWG, § 61
Wertpapiererwerbs- und Ubernahmegesetz (WpUG) und § 28 AgrarOLkG zusténdigen Verwaltungsbehdrde
nach § 69 Absatz 3 OWIG, § 67, § 87 Absatz 2 und 3 sowie § 88 Absatz 3 OWIG,

b) Wiederaufnahme- oder Nachverfahren in BuBgeldsachen nach den §§ 85 Absatz 4 Satz 2 und 87 Absatz 4
Satz 3 OWiG, fur die das Oberlandesgericht nach den §§ 85 GWB, 98 EnWG, 64 WpUG und
§ 49 AgrarOLKkG zustandig ist,

c) BuBgeldverfahren nach landesrechtlichen Vorschriften,
5. zusétzlich zu den nach § 11 zu registrierenden Eingédngen unter dem Registerzeichen ,AR"
a) Anzeigen, die keinen Straftatbestand erkennen lassen,

b) Anzeigen, die einen Straftatbestand erkennen lassen, jedoch an die zusténdige Staatsanwaltschaft
abzugeben sind,

c) Prifung des Anfangsverdachts von Amts wegen,
d) von einer anderen Generalstaatsanwaltschaft zur Weiterleitung an die zustandige Staatsanwaltschaft
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Ubermittelte Strafanzeigen oder Ermittlungsverfahren.

Ein unter dem Registerzeichen ,UJs” registriertes Verfahren ist unter dem Registerzeichen ,Js" zu registrieren,
sobald eine Tatverdachtige oder ein Tatverdachtiger namentlich bekannt oder anderweitig identifiziert ist. Ein unter
dem Registerzeichen ,AR" registriertes Verfahren ist unter den Registerzeichen ,0Js", ,Js" oder ,UJs" zu registrieren,
wenn die Prifung ergibt, dass ein Anfangsverdacht besteht. Bestehende Akten werden unter dem neuen
Registerzeichen fortgeflihrt. Das OJs, das Js- und das UJs-Register sind fir jede Generalstaatsanwaltschaft zentral
zu fOhren.

(2) Fur Antrage nach den §§ 10 und 11 StrEG sind Hefte nach § 4 Absatz 1 anzulegen. Dem Aktenzeichen wird auf
dem Umschlag des Hefts der Zusatz ,StEs” nachgestellt. Dieser Zusatz kann im Entschadigungsverfahren als
Zusatzzeichen verwendet werden.

(3) Fur Verfahren auf Anordnung der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung nach § 66a StGB und der nachtraglichen
Sicherungsverwahrung nach § 66b StGB sind Hefte nach § 4 Absatz 1 anzulegen. Dem Aktenzeichen wird auf dem
Umschlag des Hefts folgender Zusatz nachgestellt:

1. Verfahren auf Anordnung der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung VSV
2. Verfahren auf Anordnung der nachtréglichen Sicherungsverwahrung NSV

Dieser Zusatz kann im Verfahren der vorbehaltenen und nachtraglichen Sicherungsverwahrung als
Zusatzzeichenverwendet werden.

(4) Ein Heft (Handakte) ist anzulegen spéatestens bei

1. Versand einer Hauptakte in Papierform,
2. Abgabe der Aktenflihrung nach § 39 Absatz 2.

Die Handakte ist als solche zu kennzeichnen. In die Handakte sind insbesondere ein Auszug aus der Asservatenliste,
Kopien des Haftmerkzettels und der Anklageschriften sowie die den inneren Dienst betreffenden Dokumente, zum
Beispiel der Schriftwechsel Uber die Sachbehandlung mit vorgesetzten Behérden und Behdrden anderer
Verwaltungen, zu nehmen. Die Handakte ersetzt das Kontrollblatt und das Retent nach § 5 Absatz 4. Bei Ubernahme
eines Verfahrens durch eine andere Generalstaatsanwaltschaft ist auch die Handakte abzugeben.

(5) Im Register sind folgende Angaben zu vermerken:

1. Aktenzeichen,
2. Datum des Eingangs,

3. Vor- und Familienname, Geburtsname und -datum, Staatsangehdérigkeit, weitere Personendaten, zum Beispiel
friihere Vor- und Familiennamen sowie Aliasnamen, oder sonstige Bezeichnung sowie Anschrift oder
Aufenthaltsort

a) samtlicher Beschuldigter und Betroffener,
b) s&mitlicher Opfer und Anzeigenden,

c) weiterer Beteiligter,

Tatort,

Straftat oder Ordnungswidrigkeit,
Aktenzeichen einer anderen Behérde,
samtliche Aktenzeichen des Gerichts,

© N o o ks

Datum der Erledigung des Ermittlungsverfahrens,
9. Jahr der Anordnung des Weglegens und des Ablaufs der Aufbewahrungsfrist,
10. bei UJs: spateres Aktenzeichen,
11. Bemerkungen, zum Beispiel die Herkunft, der Verbleib oder weitere Verfahren.
Ergéanzungsbestimmungen zu § 42

Die Verfahren der Zentralstelle ISIS sind unter dem Registerzeichen ,ISIS* zu registrieren.

§43
Internationale Rechtshilfesachen bei der Generalstaatsanwaltschaft

(1) Unter dem Registerzeichen ,Ausl” sind alle der Generalstaatsanwaltschaft zur Erledigung ein- und ausgehender
Ersuchen im internationalen Rechtshilfeverkehr in Strafsachen zugewiesenen Aufgaben einschlieBlich der Verfahren
nach dem Gesetz lber die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH-Gesetz) zu registrieren.
Abhé&ngig vom Inhalt des Ersuchens kann dem Aktenzeichen folgendes Zusatzzeichen nachgestellt werden:
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bei Auslieferung an das Ausland

bei Durchlieferung einer oder eines Verfolgten oder Verurteilten

bei Uberstellungsverfahren (gegen den Willen der oder des Beschuldigten)

A
D
bei an das Ausland gerichteten Ersuchen um Auslieferung nach Deutschland E
0
S

o &~ b=

bei sonstigen Rechtshilfeangelegenheiten

Abweichend von § 2 Absatz 2 Satz 1 kann dieses Zusatzzeichen auch unmittelbar dem Registerzeichen nachgestellt
werden. Mehrere Ersuchen gleichen Inhalts eines Staates beziiglich derselben Person sind nur einmal, mehrere
Ersuchen gleichen Inhalts verschiedener Staaten beziglich derselben Person sind jeweils gesondert zu registrieren.
Wenn bezliglich derselben Person mehrere Verfahren registriert werden, sind auf den jeweiligen Aktenumschlagen
gegenseitige Verweise aufzunehmen.

(2) Im Register sind folgende Angaben zu vermerken:

Aktenzeichen,
2. Datum des Eingangs,

Vor- und Familienname, Geburtsname und -datum, Staatsangehdrigkeit, weitere Personendaten, zum Beispiel
frihere Vor- und Familiennamen sowie Aliasnamen, oder Bezeichnung sowie Anschrift oder Aufenthaltsort
samtlicher Beschuldigter und Verfolgter,

Ubermittlungsbehdrde und deren Aktenzeichen,
ersuchende Stelle,

w

ersuchender auslandischer Staat,

ersuchter auslandischer Staat,

Datum und Art der Erledigung,

Jahr der Anordnung des Weglegens und des Ablaufs der Aufbewahrungsfrist,

—‘¢°.°°.\‘.°".°".4>‘

0. Bemerkungen, zum Beispiel die Herkunft, der Verbleib oder weitere Verfahren.

§44
Rechtsmittel-, Haftpriifungs- und Verteidigerausschlussverfahren bei der Generalstaatsanwaltschaft

(1) Als Rechtsmittel-, Haftpriifungs- und Verteidigerausschlussverfahren sind zu registrieren

1. unter dem Registerzeichen ,SRs"

Revisionen in Strafsachen,
2. unter dem Registerzeichen ,SsBs*

Rechtsbeschwerden nach § 79 Absatz 1 Satz 1 OWIG, § 87j IRG und § 11 DECHPolVitrUG,
3. unter dem Registerzeichen ,SsRs"

Antrage auf Zulassung der Rechtsbeschwerde nach den §§ 79 Absatz 1 Satz 2 und 80 OWiG, 87k IRG und 12
DECHPolVirUG,

4. unter dem Registerzeichen ,GWs"
Beschwerden gegen gerichtliche MaBnahmen und Entscheidungen in Straf- und BuBBgeldsachen,
5. unter dem Registerzeichen ,Zs*
a) Beschwerden nach § 21 Strafvollstreckungsordnung (StVollstrO),
b) sonstige Beschwerden gegen MaBnahmen und Entscheidungen einer Staatsanwaltschaft,
6. unter dem Registerzeichen ,HEs"
Haftprifungsverfahren,
7. unter dem Registerzeichen ,VAus*

Vorlagen oder Antrage auf Ausschluss des Verteidigers nach § 138c Absatz 2 StPO in amts- und
landgerichtlichen Verfahren,

8. zusétzlich zu den nach § 11 zu registrierenden Eingangen unter dem Registerzeichen ,AR*
a) Privatklagesachen, die der Generalstaatsanwaltschaft zur Weiterleitung an das Revisionsgericht vorgelegt
werden,
b) sonstige Beschwerden gegen MaBBnahmen und Entscheidungen einer Staatsanwaltschaft, wenn die
Generalstaatsanwaltschaft die Entscheidung der értlichen Behérdenleitung Uberlasst,
c) vom Bundesgerichtshof zurlickgeleitete Revisionen, wenn nur die oder der Angeklagte das Rechtsmittel
eingelegt hat.
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Wird die Rechtsbeschwerde zugelassen, ist das Verfahren lber die Rechtsbeschwerde nicht neu zu registrieren,
sondern unter dem Registerzeichen ,SsRs* fortzufiihren. Das sich einer Einstellungsbeschwerde anschlieBende
Klageerzwingungsverfahren nach § 172 Absatz 2 StPO ist nicht neu zu registrieren.

(2) Im Register sind folgende Angaben zu vermerken:

1. Aktenzeichen,
2. Datum des Eingangs,

3. Vor- und Familienname, Geburtsname und -datum, Staatsangehdérigkeit, weitere Personendaten, zum Beispiel
friihere Vor- und Familiennamen sowie Aliasnamen, oder sonstige Bezeichnungen sowie Anschrift oder
Aufenthaltsort

a) samtlicher Angeklagten, Beschuldigten und Betroffenen,
b) der Rechtsmittelfihrerinnen und der Rechtsmittelfiihrer,
c) der Privatklagerinnen und der Privatklager,
4. Gericht erster Instanz oder Staatsanwaltschaft, deren Entscheidung angefochten wird
a) Sitz,
b) Aktenzeichen,
c) Datum der Entscheidung,
5. Datum und Art der Erledigung,
6. Bemerkungen, zum Beispiel die Herkunft, der Verbleib oder weitere Verfahren.

§45
Verwaltungssachen bei der Generalstaatsanwaltschaft

(1) Soweit nachfolgende Verwaltungssachen nicht nach der VwV GenAktVfg (unveréffentlicht) bzw. mit Inkrafttreten
der Aktenordnung firr Justizverwaltungsangelegenheiten (VWVAktOJV) nach dieser registriert werden, sind zu
registrieren

1. unter dem Registerzeichen ,StEs*”

Verfahren tber die Feststellung der Héhe eines Anspruchs nach dem Gesetz Uber die Entschadigung
StrafverfolgungsmaBnahmen (StrEG),

2. unter dem Registerzeichen ,Fis*
a) Staats- und Amtshaftungsverfahren,

b) Schadens- und Regressangelegenheiten einschlieBlich der Verfahren auf Entschadigung wegen Uberlanger
Ermittlungs- und Gerichtsverfahren,

3. unter dem Registerzeichen ,NATO"
Angelegenheiten nach dem NATO-Truppenstatut,
4. unter dem Registerzeichen ,BerL"
Berichte und Stellungnahmen mit Sachdarstellung und Beurteilung der Rechtslage,
5. unter dem Registerzeichen ,GVAs*®
a) Entscheidungen im Vorverfahren nach § 24 Absatz 2 EGGVG,
b) sonstige Verfahren nach den §§ 23 bis 30 EGGVG.
(2) Im Register sind folgende Angaben zu vermerken:
1. Aktenzeichen,
2. Datum des Eingangs,

3. Vor- und Familienname oder Bezeichnung und Anschrift der Antragstellerin, des Antragstellers oder der oder
des Betroffenen,

4. Bezeichnung der Angelegenheit,
5. Herkunftsverfahren
a) Aktenzeichen,
b) Gericht oder Behorde,
c) Datum der angefochtenen Entscheidung,
6. Datum und Art der Erledigung,
7. Jahr der Anordnung des Weglegens und des Ablaufs der Aufbewahrungsfrist,
8. Bemerkungen, zum Beispiel der Verbleib oder weitere Verfahren.
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Ergénzungsbestimmung zu § 45

Antrége auf Bewilligung der Kapitalentschadigung nach § 17 des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes
(StrRehaG) sind unter dem Registerzeichen ,ES* zu registrieren.

§ 46
Straf- und BuBgeldsachen vor den Amtsgerichten

(1) Als Straf- und BuBgeldsachen vor den Amtsgerichten sind zu registrieren

1. unter dem Registerzeichen ,Gs"
einzelne richterliche Anordnungen oder Entscheidungen, insbesondere

a) Antrage auf Anordnung, Genehmigung oder Entscheidung der Ermittlungsrichterin oder des
Ermittlungsrichters vor Erhebung der 6ffentlichen Klage und nach rechtskréftigem Abschluss des
Verfahrens nach § 162 StPO, zum Beispiel die Augenscheinnahme, die Beschlagnahme, die
Durchsuchung, der Erlass oder die Aufhebung von Haftbefehlen, die Obduktion, der Ausschluss und die
Beiordnung eines Beistandes der Zeugin oder des Zeugen, die Bestellung einer Pflichtverteidigerin oder
eines Pflichtverteidigers, die DNA-Identitatsfeststellung, die Akteneinsicht und die Ubermittlung von
Sozialdaten,

b) Vernehmung und Entscheidung durch die Richterin oder den Richter des ndchsten Amtsgerichts nach
§ 115a StPO,

c) Antrage auf Anordnung, Genehmigung oder Entscheidung zu Untersuchungshandlungen nach den
Bestimmungen der Strafprozessordnung auf der Grundlage anderer Gesetze, zum Beispiel § 59b Absatz 2
GWB und § 22 Absatz 2 Seesicherheits-Untersuchungsgesetz (SUG),

d) Antrage auf sonstige Anordnung, Zustimmung oder Entscheidung vor Erhebung der 6ffentlichen Klage, zum
Beispiel nach § 81 Absatz 1 und 3, § 153 Absatz 1 Satz 1, § 153a Absatz 1 Satz 1, § 153b Absatz 1 StPO,
§ 37 Absatz 1 Satz 1 Betdubungsmittelgesetz (BtMG), § 9 Absatz 1 Satz 1 und 2 Nummer 1 StrEG,

e) dem Amtsgericht zur Erledigung eingehender Ersuchen im internationalen Rechtshilfeverkehr in
Strafsachen zugewiesene Aufgaben,

2. unter dem Registerzeichen ,Ds"
an die Straf- oder Jugendrichterin oder den Straf- oder Jugendrichter gerichtete Antrage auf
a) Erdffnung eines Hauptverfahrens,
b) Eréffnung eines Sicherungsverfahrens,
c) Durchflhrung eines selbststandigen Einziehungsverfahrens,
d) Entscheidung im beschleunigten Verfahren,
e) Entscheidung im vereinfachten Jugendverfahren,
3. unter dem Registerzeichen ,Ls"
an das Schoffengericht oder Jugendschéffengericht gerichtete Antrage auf
a) Erdffnung eines Hauptverfahrens,
b) Eréffnung eines Sicherungsverfahrens,
c) Durchflhrung eines selbststandigen Einziehungsverfahrens,
d) Entscheidung im beschleunigten Verfahren,
4. unter dem Registerzeichen ,Cs*”
Antrage auf Erlass eines Strafbefehls,
5. unter dem Registerzeichen ,OWi"
a) Einspriche gegen BuBgeldbescheide,
b) Antrage der Vollstreckungsbehdrde auf Anordnung der Erzwingungshaft nach § 96 Absatz 1 OWIG,

c) Antrége auf Erteilung von vollstreckbaren Ausfertigungen von Kostenfestsetzungsbescheiden der
Verwaltungsbehdérde nach § 106 Absatz 2 Satz 3 OWIG,

d) einzelne richterliche Verfolgungshandlungen nach § 35 Absatz 1 OWiG,

e) Antrége auf gerichtliche Entscheidungen gegen MaBnahmen der Verwaltungsbehdrde oder der
Staatsanwaltschaft nach den §§ 62, 52 Absatz 2 Satz 3, 69 Absatz 1 Satz 2, § 100 Absatz 2 und 108
Absatz 1 OWIiG sowie § 25a Absatz 3 StraBenverkehrsgesetz (StVG),

f)  Einwendungen gegen die Vollstreckung oder MaBnahmen der Vollstreckungsbehérde nach den §§ 103
und 104 Absatz 1 OWIG,

g) Antrage auf Anordnung von Auflagen gegen Jugendliche und Heranwachsende nach § 98 Absatz 1 OWiG,
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6. unter dem Registerzeichen ,Bs*
Privatklagesachen.

Wird in einem Verfahren gegen mehrere Beschuldigte 6ffentliche Klage durch Anklage und Antrag auf Erlass eines

Strafbefehls erhoben, ist das Verfahren nur einmal unter dem Registerzeichen der Anklageerhebung zu registrieren.
Antrage auf Erlass eines Strafbefehls nach § 408a StPO und Einspriiche gegen einen Strafbefehl nach § 410 StPO
werden unter dem bisherigen Aktenzeichen fortgefuhrt.

(2) Abweichend von § 2 Absatz 1 Satz 2 sind Antrage in einem verfahrenseinleitenden Dokument gegen mehrere
Personen, insbesondere auf Anordnung der Untersuchungshaft, der einstweiligen Unterbringung und der
Ordnungshaft vor Erhebung der 6ffentlichen Klage und nach rechtskraftigem Abschluss des Verfahrens sowie
Antrage auf Erzwingungshaft fiir jede Person gesondert unter dem Registerzeichen ,Gs” zu registrieren.
Haftbegleitende MaBnahmen und Beschwerden gegen eine Entscheidung sind nicht neu zu registrieren. Bis zur
technischen Umsetzung der Trennung von Registrierung und statistischer Erfassung kdnnen gesondert unter dem
Registerzeichen ,Gs" registriert werden

1. mehrere Antrage in einem verfahrenseinleitenden Dokument gegen dieselbe Person,

2. weitere Antrage und Prifungen von Amts wegen in derselben Angelegenheit nach ergangener Entscheidung
mit Ausnahme von haftbegleitenden MaBnahmen und Beschwerden.

Satz 3 Nummer 1 gilt entsprechend, soweit die Anordnung der Erzwingungshaft nach § 96 Absatz 1 OWIG flir
mehrere BuBgeldbescheide beantragt wird. In einer Haftsache dient als Geschaftsnummer auch bei mehreren
Registrierungen das Aktenzeichen der ersten Registrierung.

(3) Die Geschaftsstelle des Gerichts teilt der Staatsanwaltschaft zum Js-Register das gerichtliche Aktenzeichen mit.
Soweit Untersuchungshaft oder einstweilige Unterbringung vollzogen wird, teilt sie das Aktenzeichen auch zum Gs-
Register mit.

(4) Die in einer Gs-Sache anfallenden Dokumente sind in ein Heft zur staatsanwaltschaftlichen Akte zu nehmen. In
Papierakten kdnnen die Dokumente auch ohne Anlegen eines Heftes in die staatsanwaltschaftliche Akte
aufgenommen werden. Soweit kein staatsanwaltschaftliches Verfahren vorhanden ist, ist eine eigene Akte anzulegen.

(5) Im Register sind folgende Angaben zu vermerken:

Aktenzeichen,

Datum des Eingangs,

Aktenzeichen und Sitz der Staatsanwaltschaft oder der Verwaltungsbehérde,

Vor- und Familienname oder Bezeichnung der folgenden Beteiligten sowie deren Anschrift
a) der und des Beschuldigten, der und des Angeschuldigten,

b) der Antragstellerin, des Antragstellers, der Privatklagerin und des Privatklagers,

c) weitere Beteiligte, zum Beispiel die Nebenklagerin und der Nebenklager,

5. Datum und Art der Erledigung,

6. Jahr der Anordnung des Weglegens und des Ablaufs der Aufbewahrungsfrist,

7. Bemerkungen, zum Beispiel der Verbleib oder weitere Verfahren.

Ao b~

§47
Straf- und BuBgeldsachen vor den Landgerichten

(1) Als Straf- und BuBgeldsachen vor den Landgerichten sind zu registrieren

1. unter dem Registerzeichen ,LGs"
einzelne richterliche Anordnungen oder Entscheidungen, insbesondere Antrage auf

a) Anordnung der Online-Durchsuchung nach § 100b StPO und der akustischen Raumiberwachung nach
§ 100c StPO,

b) sonstige Anordnung, Zustimmung oder Entscheidung vor Erhebung der &ffentlichen Klage, zum Beispiel
nach § 81 Absatz 1 und 3, § 153 Absatz 1 Satz 1, § 153a Absatz 1 Satz 1, § 153b Absatz 1 StPO, § 37
Absatz 1 Satz 1 BtMG, § 4 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 und 3 Justizvergitungs- und Entschadigungsgesetz
(JVEG), § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 StrEG und den Landesgesetzen (ber die Einsetzung und das
Verfahren von Untersuchungsausschiissen,

c) gerichtliche Bestimmungen der Zusténdigkeit nach den §§ 4, 12, 13, 14, 15 und 19 StPO,

d) Ablehnungen von Gerichtspersonen nach § 27 Absatz 4 StPO,

e) dem Landgericht zur Erledigung eingehender Ersuchen im internationalen Rechtshilfeverkehr in
Strafsachen zugewiesene Aufgaben,

2. unter dem Registerzeichen ,Ks*
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an das Schwurgericht gerichtete Antrage auf

a) Eréffnung eines Hauptverfahrens,

b) Erdffnung eines Sicherungsverfahrens,

c) Durchflhrung eines selbststandigen Einziehungsverfahrens,
unter dem Registerzeichen ,KLs"

an die gro3e Strafkammer oder Jugendkammer gerichtete Antrage auf
a) Erdffnung eines Hauptverfahrens,

b) Erbéffnung eines Sicherungsverfahrens,

c) Durchfihrung eines selbststédndigen Einziehungsverfahrens,
unter dem Registerzeichen ,NBs"

Berufungen,

unter dem Registerzeichen ,Qs”

a) Beschwerden,

b) Antrage auf gerichtliche Entscheidung der Jugendkammer nach § 83 Absatz 2 und § 92 Absatz 1
Jugendgerichtsgesetz (JGG),

unter dem Registerzeichen ,OWi LG
a) Einspriche gegen BuBgeldbescheide,

b) Antrage der Vollstreckungsbehérde auf Anordnung der Erzwingungshaft nach § 96 Absatz 1, § 104
Absatz 1 Nummer 2, auch in Verbindung mit den §§ 64 und 82 Absatz 20WiG,

c) Antrage auf Erteilung von vollstreckbaren Ausfertigungen von Kostenfestsetzungsbescheiden der
Aufsichtsbehdrde nach § 106 Absatz 2 Satz 3 OWIG,

d) Antrage auf gerichtliche Entscheidung gegen MaBnahmen der Aufsichtsbehérde nach den §§ 62, 49a
Absatz 4 Satz 1 Nummer 2, 49b Nummer 5, 52 Absatz 2 Satz 3, 69 Absatz 1 Satz 2, 100 Absatz 2, 108
Absatz 1und 110 Absatz 2 OWiG,

e) Einwendungen gegen die Vollstreckung oder MaBnahmen der Vollstreckungsbehdérde nach den §§ 103
und 104 Absatz 1 Nummer 1 OWIG,

unter dem Registerzeichen ,NSV*

Antrage auf Anordnung der nachtraglichen Sicherungsverwahrung,

unter dem Registerzeichen ,VSV*

Vorlagen zur Entscheidung Uber die Anordnung der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung,
unter dem Registerzeichen ,Ps*

Berufungen in Privatklagesachen.

(2) Die Geschaftsstelle des Gerichts teilt der Staatsanwaltschaft zum Js-Register das gerichtliche Aktenzeichen mit.
Soweit Untersuchungshaft oder einstweilige Unterbringung vollzogen wird, teilt sie das Aktenzeichen auch dem
zusténdigen Amtsgericht zum Gs-Register mit. Eine Ausfertigung der Entscheidung, durch die eine haftrichterliche
Entscheidung oder Zustéandigkeit gedndert wird, ist dem nach den §§ 125 und 126 Absatz 1 und 2 StPO zusténdigen
Gericht zu Gbersenden.

(3) Die in einer LGs-Sache anfallenden Dokumente sind in ein Heft zur staatsanwaltschaftlichen Akte zu nehmen. In
Papierakten kénnen die Dokumente auch ohne Anlegen eines Heftes in die staatsanwaltschaftliche Akte
aufgenommen werden. Soweit kein staatsanwaltschaftliches Verfahren vorhanden ist, ist eine eigene Akte anzulegen.

(4) Im Register sind folgende Angaben zu vermerken:

1.
2.
3.

Aktenzeichen,

Datum des Eingangs,

bei Berufungen und Beschwerden: Gericht erster Instanz

a) Sitz,

b) Aktenzeichen,

c) Datum der Entscheidung,

Aktenzeichen und Sitz der Staatsanwaltschaft oder der Verwaltungsbehérde,

Vor- und Familienname oder Bezeichnung der folgenden Beteiligten sowie deren Anschrift
a) der oder des Beschuldigten, der oder des Angeschuldigten, der oder des Angeklagten,
b) der Antragstellerin, des Antragstellers, der Privatklagerin und des Privatklagers,

c) weitere Beteiligte, zum Beispiel der Nebenklagerin und des Nebenklagers,
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6. Datum und Art der Erledigung,

7. Jahr der Anordnung des Weglegens und des Ablaufs der Aufbewahrungsfrist,

8. Bemerkungen, zum Beispiel der Verbleib.
Ergdnzungsbestimmungen zu § 47

Verfahren nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz sind unter dem Registerzeichen ,BSRH" zu registrieren.

§ 48
Straf- und BuBgeldsachen vor dem Oberlandesgericht

(1) Als Straf- und BuBgeldsachen vor dem Oberlandesgericht sind zu registrieren

1. unter dem Registerzeichen ,0Gs"
einzelne richterliche Anordnungen oder Entscheidungen, insbesondere Antrage oder Vorlagen auf

a)

Anordnung, Genehmigung oder Entscheidung der Ermittlungsrichterin und des Ermittlungsrichters vor
Erhebung der &ffentlichen Klage und nach rechtskraftigem Abschluss des Verfahrens nach § 169 StPO,
zum Beispiel die Augenscheinnahme, der Beschlagnahme, die Durchsuchung, der Erlass oder die
Aufhebung von Haftbefehlen, die Obduktion, der Ausschluss und die Beiordnung eines Beistandes des
Zeugen, die DNA-Identitatsfeststellung, die Akteneinsicht und die Ubermittlung von Sozialdaten,

sonstige Anordnung, Zustimmung oder Entscheidung vor Erhebung der 6ffentlichen Klage, zum Beispiel
nach § 81 Absatz 1 und 3, § 153 Absatz 1 Satz 1, § 153a Absatz 1 Satz 1, § 153b Absatz 1, § 153e
Absatz 1 StPO, § 37 Absatz 1 Satz 1 BtMG, § 4 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 JVEG, § 9 Absatz 1 Satz 2
StrEG und den Landesgesetzen Uber die Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungsausschiissen,

Ausschluss der Verteidigerin und des Verteidigers nach § 138c Absatz 2 StPO,
gerichtliche Bestimmungen der Zustandigkeit nach den §§ 4, 12, 13, 14, 15 und 19 StPO,
Ablehnungen von Gerichtspersonen nach § 27 Absatz 4 StPO,

Abberufung und Amtsenthebung von Schéffinnen und Schéffen nach § 44b des Deutschen Richtergesetzes
(DRiG) und § 51 Absatz 2 GVG,

Antrage auf gerichtliche Festsetzung der Entschadigung nach § 4 JVEG,
Entscheidung in Rechtshilfeangelegenheiten nach § 159 GVG,

Bestatigung einer Feststellung nach § 35 EGGVG oder Entscheidung Uber die RechtsmaBigkeit einzelner
MaBnahmen nach § 33 EGGVG in Verbindung mit § 37 EGGVG,

2. unter dem Registerzeichen ,St"
Antrage in erstinstanzlichen Strafsachen nach § 120 Absatz 1 und 2 sowie § 120b GVG auf

a)
b)
c)

Erdffnung eines Hauptverfahrens,
Erdffnung eines Sicherungsverfahrens,
Durchflihrung eines selbststédndigen Einziehungsverfahrens,

3. unter dem Registerzeichen ,ORs"

a)
b)

Revisionen,

Berufungen in Binnenschifffahrtssachen nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Buchstabe a des Gesetzes Uber das
gerichtliche Verfahren in Binnenschifffahrtssachen (BinSchGerG),

4. unter dem Registerzeichen ,Ws*

d)

Rechtsbeschwerden gegen Entscheidungen in Vollzugsangelegenheiten nach § 116 StVollzG, auch in
Verbindung mit den §§ 50 Absatz 5, 167 und 171 StVollzG sowie92 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 6 JGG,

Beschwerden in Strafsachen und nach § 119a Absatz 5 StVollzG, auch in Verbindung mit § 92
Absatz 6 JGG,

erstmalige Vorlagen nach den §§ 121 und 122 StPO, auch in Verbindung mit § 126a Absatz 2 Satz 2 StPO,
Antrage auf gerichtliche Entscheidung nach § 172 StPO,

5. unter dem Registerzeichen ,ORbs"

a)
b)

c)

Rechtsbeschwerden nach § 79 Absatz 1 Satz 1 OWIG, § 87j IRG und § 11 DECHPolVirUG,

Antrage auf Zulassung der Rechtsbeschwerde nach den §§ 79 Absatz 1 Satz 2, 80 OWiG, § 87k IRG und
§ 12 DECHPolVirUG,

Beschwerden in BuBgeldsachen,

6. unter dem Registerzeichen ,OWi OLG" bei Einspriichen gegen BuBgeldbescheide in KartellbuBgeldsachen,

a)

Antrage der Vollstreckungsbehdrde auf Anordnung der Erzwingungshaft nach § 96 Absatz 1, § 104
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Absatz 1 Nummer 2, auch in Verbindung mit den §§ 64 und 82 Absatz 2 OWiG,

b) Antrdge auf Erteilung von vollstreckbaren Ausfertigungen von Kostenfestsetzungsbescheiden der
Aufsichtsbehdrde nach § 106 Absatz 2 Satz 3 OWIG,

c) Antrage auf gerichtliche Entscheidung gegen MaBnahmen der Aufsichtsbehdrde nach den §§ 62, 49a
Absatz 4 Satz 1 Nummer 2, 49b Nummer 5, 52 Absatz 2 Satz 3, 69 Absatz 1 Satz 2, 100 Absatz 2, 108
Absatz 1 und 110 Absatz 2 OWiG,

d) Einwendungen gegen die Vollstreckung oder MaBnahmen der Vollstreckungsbehérde nach den §§ 103
und 104 Absatz 1 Nummer 1 OWiG,

7. unter dem Registerzeichen ,ONSV*
Antrage auf Anordnung der nachtraglichen Sicherungsverwahrung,
8. unter dem Registerzeichen ,OVSV*
Vorlagen zur Entscheidung Uber die Anordnung der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung,
9. unter dem Registerzeichen ,Vs*
Revisionen in Privatklagesachen,
10. unter dem Registerzeichen ,OAus”

dem Oberlandesgericht zur Erledigung ein- und ausgehender Ersuchen im internationalen Rechthilfeverkehr in
Strafsachen zugewiesene Aufgaben, zum Beispiel Aus- und Durchlieferungsverfahren und Antrage auf
Entscheidung Uber die Zulédssigkeit der Vollstreckung in einem auslandischen Staat nach § 71 IRG,
11. zuséatzlich zu den nach § 11 zu registrierenden Eingédngen unter dem Registerzeichen ,AR*

Antrage nach den §§ 42, 51 und 59a RVG in Straf- und BuBBgeldsachen sowie in Verfahren nach dem Gesetz
Uber die internationale Rechtshilfe in Strafsachen und in Verfahren nach dem IStGH-Gesetz.

Wird einem Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde stattgegeben, ist das Verfahren lber die

Rechtsbeschwerde nicht neu zu registrieren.

(2) Abweichend von § 2 Absatz 1 Satz 2 sind Antrage in einem verfahrenseinleitenden Dokument gegen mehrere
Personen, insbesondere auf Anordnung der Untersuchungshaft, der einstweiligen Unterbringung und der
Ordnungshaft vor Erhebung der 6ffentlichen Klage und nach rechtskraftigem Abschluss des Verfahrens sowie
Antrage auf Erzwingungshaft fiir jede Person gesondert unter dem Registerzeichen ,O0Gs" zu registrieren.
Haftbegleitende MaBnahmen und Beschwerden gegen eine Entscheidung sind nicht neu zu registrieren. Bis zur
technischen Umsetzung der Trennung von Registrierung und statistischer Erfassung kénnen gesondert unter dem
Registerzeichen ,O0Gs* registriert werden

1.  mehrere Antrage in einem verfahrenseinleitenden Dokument gegen dieselbe Person,

2. weitere Antrage und Prifungen von Amts wegen in derselben Angelegenheit nach ergangener Entscheidung
mit Ausnahme von haftbegleitenden MaBnahmen und Beschwerden.
In einer Haftsache dient als Geschaftsnummer auch bei mehreren Registrierungen das Aktenzeichen der ersten
Registrierung.

(3) Die Geschéftsstelle des Gerichts teilt der zustdndigen Staatsanwaltschaft zum jeweiligen Register das gerichtliche
Aktenzeichen mit. Soweit Untersuchungshaft oder einstweilige Unterbringung vollzogen wird, teilt sie das
Aktenzeichen auch dem zusténdigen Amtsgericht zum Gs-Register mit. Eine Ausfertigung der Entscheidung, durch
die eine haftrichterliche Entscheidung oder Zusténdigkeit gedndert wird, ist dem nach den §§ 125, 126 Absatz 1

und 2 StPO zustandigen Gericht zu Ubersenden.

(4) Die in einer OGs-Sache anfallenden Dokumente sind in ein Heft zur staatsanwaltschaftlichen Akte zu nehmen. In
Papierakten kdnnen die Dokumente auch ohne Anlegen eines Heftes in die staatsanwaltschaftliche Akte
aufgenommen werden. Soweit kein staatsanwaltschaftliches Verfahren vorhanden ist, ist eine eigene Akte anzulegen.
Die Satze 1 und 2 gelten auch fir Dokumente in Verfahren nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe ¢ und d sowie
Nummer 10.

(5) Im Register sind folgende Angaben zu vermerken:

Aktenzeichen,
2. Datum des Eingangs,
3. Dbei Revisionen, Beschwerden und Rechtsbeschwerden: Gerichte der Vorinstanzen
a) Sitz,
b) Aktenzeichen,
c) Datum der Entscheidung,
4. Aktenzeichen und Sitz der Staatsanwaltschaft oder der Verwaltungsbehérde,
5. Vor- und Familienname oder Bezeichnung der folgenden Beteiligten sowie deren Anschrift
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a) der oder des Beschuldigten, der oder des Angeschuldigten, der oder des Angeklagten,
b) der Antragstellerin, des Antragstellers, der Privatklagerin und des Privatklagers,
c) weitere Beteiligte, zum Beispiel der Nebenklagerin und des Nebenklagers,

6. Datum und Art der Erledigung,

7. Jahr der Anordnung des Weglegens und des Ablaufs der Aufbewahrungsfrist,

8. Bemerkungen, zum Beispiel der Verbleib oder weitere Verfahren.

§49
Angelegenheiten der Strafvollstreckungskammern bei den Landgerichten

(1) Als Angelegenheiten der Strafvollstreckungskammern bei den Landgerichten sind unter dem
Registerzeichen ,StVK® zu registrieren

1. Antrdge auf Entscheidung nach

a) den §§ 462a und 463 StPO, soweit sich nicht aus der Strafprozessordnung keine andere Zusténdigkeit
ergibt,

b) den §§ 50, 58 Absatz 2, 84g Absatz 1, 84j, 90h Absatz 1, 90j Absatz 1 und 2 sowie § 90k Absatz 1 und 2
IRG,

2. mit dem Zusaiz ,Vollz*

a) Antrage auf Entscheidung nach § 109 StVollzG, auch in Verbindung mit den §§ 50 Absatz 5, 167 und 171
StVollzG sowie § 92 Absatz 6 JGG,

b) Antrage auf oder Vorlage zur Feststellung im Rahmen der strafvollzugsbegleitenden gerichtlichen Kontrolle
bei angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung nach § 119a StVollzG, auch in Verbindung mit
§ 92 Absatz 6 JGG.

Eine Prifung, ob die Vollstreckung des Restes einer Freiheitsstrafe zur Bewahrung ausgesetzt oder die Aussetzung
widerrufen werden soll, ist nicht neu zu registrieren, solange eine vorangegangene Priifung noch nicht rechtskraftig
durch Ablehnung oder Widerruf abgeschlossen ist. Ist eine Strafe, ein Strafrest oder die weitere Vollstreckung einer
Unterbringung zur Bewahrung ausgesetzt, sind weitere die Strafe oder MaBregel betreffende Antrage und
MaBnahmen nicht neu zu registrieren, solange nicht rechtskraftig die Aussetzung widerrufen, die Strafe erlassen oder
die weitere Vollstreckung der Unterbringung fir erledigt erklart ist. Bei Eintritt einer Flihrungsaufsicht ist nur die erste
Bestellung einer Bewahrungshelferin und eines Bewahrungshelfers nach § 68a Absatz 1 StGB zu registrieren.
Werden in einer Strafvollstreckungssache mehrere Registrierungen erforderlich, kann die Angelegenheit unter dem
Aktenzeichen der ersten Registrierung weitergefliihrt werden. Bis zur technischen Umsetzung der Trennung von
Registrierung und statistischer Erfassung kénnen abweichend von § 2 Absatz 1 Satz 2 gesondert registriert werden

1. jede nach § 78a GVG zur Zustandigkeit der Strafvollstreckungskammern gehérige Angelegenheit, auch wenn
mehrere Angelegenheiten einer oder eines Verurteilten gleichzeitig mit einem oder mehreren
verfahrenseinleitenden Dokumenten anhéngig werden,

2. mehrere Strafen, flr die Uber die Aussetzung des Strafrestes zur Bewahrung nach § 454b Absatz 4 StPO
gleichzeitig zu entscheiden ist,

3. jede Priifung nach § 67e StGB, ob die weitere Vollstreckung der Unterbringung zur Bewahrung auszusetzen
oder fiir erledigt zu erklaren ist.

(2) Fir Verfahren nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ist ein Heft zur Strafakte anzulegen. Bei Papierakten kdnnen die
Dokumente auch in die Strafakte oder in das Vollstreckungs- oder Bewéhrungsheft genommen werden. Bei Gericht
ist auch immer das staatsanwaltschaftliche Aktenzeichen anzugeben. Verfahren nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2
sind in einer eigenen Akte zu flhren.

(3) Im Register sind folgende Angaben zu vermerken:
Aktenzeichen,

Datum des Eingangs,

Aktenzeichen und Sitz der Staatsanwaltschaft,

Vor- und Familienname sowie Geburtsdatum der oder des Verurteilten, der Antragstellerin und des
Antragstellers,

R

Bezeichnung der Vollzugseinrichtung,
Datum und Art der Erledigung,
Jahr der Anordnung des Weglegens und des Ablaufs der Aufbewahrungsfrist,

© N o o

Bemerkungen, zum Beispiel der Verbleib.
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§ 50
Vollstreckungen in Straf- und BuBgeldsachen

(1) Vollstreckungen in Straf- und BuBBgeldsachen sind, mit Ausnahme derjenigen, mit denen die
Vollstreckungsbehdrde bereits im Ermittlungsverfahren und das Gericht, dem der Vollstreckungsleiter angehért,
bereits im Hauptsacheverfahren befasst war, zu registrieren

1. bei den Staatsanwaltschaften und der Generalstaatsanwaltschaft

unter dem Registerzeichen ,VRs*, insbesondere dringende Vollstreckungsanordnungen als 6rtlich unzustandige
Vollstreckungsbehdrde sowie Vollstreckungen

a) in Erzwingungshaftsachen,
b) in Privatklagesachen,

¢) nach Entscheidung des Gerichts Uiber den Einspruch nach § 87h IRG oder § 9 DECHPolVirUG oder den
Antrag der Bewilligungsbehérde nach § 87i IRG oder § 10 DECHPolVtrUG,

d) invon einem deutschen Delegierten Europaischen Staatsanwalt oder dem deutschen Europaischen
Staatsanwalt gefiihrten Verfahren,

2. bei den Amtsgerichten

unter dem Registerzeichen ,VRJs" insbesondere in den in Nummer 1 bezeichneten Fallen, wenn die
Jugendrichterin oder der Jugendrichter zustandig ist, sowie bei

a) Abgabe an die Jugendrichterin oder den Jugendrichter, der nach § 90 Absatz 2 Satz 2 JGG als
Vollzugsleiterin oder Vollzugsleiter zustandig ist,

b) Ubergang auf die Jugendrichterin oder den Jugendrichter des Amtsgerichts, in dessen Bezirk die
Einrichtung fir den Vollzug der Jugendstrafe liegt,

c) Ubergang auf die durch Rechtsverordnung bestimmte Jugendrichterin oder auf den durch
Rechtsverordnung bestimmten Jugendrichter,

d) Abgabe der Vollstreckung aus wichtigen Griinden an eine nicht zustandige Jugendrichterin oder einen nicht
zustandigen Jugendrichter.

Die Vollstreckungen sind fiir jede Verurteilte und jeden Verurteilten gesondert, aber fiir mehrere Sanktionen in
derselben Sache nur einmal zu registrieren. Nachtragliche Entscheidungen des Gerichts erster Instanz in der
Strafvollstreckung sind nicht zu registrieren. Das Vollstreckungsaktenzeichen ist zu dem Verfahren, in dem die zu
vollstreckende Entscheidung ergangen ist, mitzuteilen. Nach Erledigung der Vollstreckung sind die Akten in den
Fallen nach Satz 1 Nummer 2 der Staatsanwaltschaft zur Aufbewahrung zu Ubermitteln. Abweichend von Satz 1
kénnen bis zur technischen Umsetzung der Trennung von Registrierung und statistischer Erfassung auch alle
Vollstreckungen des bereits im Hauptsacheverfahren befassten Gerichts unter dem Registerzeichen ,VRJs" registriert
werden.

(2) In den nicht in Absatz 1 genannten Féllen erfolgt die Vollstreckung aus der Strafakte. Bei Bedarf sind nach den
§§ 15 und 16 StVollstrO Vollstreckungshefte anzulegen.

(3) Im Register sind folgende Angaben zu vermerken:

Aktenzeichen,

Datum des Eingangs,

vorherige Aktenzeichen,

Vor- und Familiennamen sowie Geburtsdatum der oder des Verurteilten,
Datum der rechtskréftigen Entscheidung,

Inhalt der rechtskraftigen Entscheidung,

zu vollstreckende Rechtsfolgen,

Datum und Art der Erledigung,

© ® N A ONb

Bemerkungen, zum Beispiel der Gnadenerweis und die Amnestie.

§ 51
Bewahrungssachen des Gerichts erster Instanz

(1) Ein nach § 462a Absatz 2 Satz 2 StPO, auch in Verbindung mit § 463 Absatz 1 StPO, vom Gericht erster Instanz
an das Wohnsitzgericht abgegebener Bewahrungsvorgang ist unter dem Registerzeichen ,BRs" zu registrieren.
Antrage und MaBnahmen, die sich auf eine Aussetzung der Strafe, des Strafrestes oder der weiteren Vollstreckung
der Unterbringung beziehen, sind nicht neu zu registrieren, solange nicht rechtskraftig die Aussetzung widerrufen, die
Strafe erlassen oder die weitere Vollstreckung der Unterbringung fiir erledigt erklart ist. Abweichend von Satz 1
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kénnen bis zur technischen Umsetzung der Trennung von Registrierung und statistischer Erfassung auch alle
Bewahrungssachen des bereits im Hauptsacheverfahren befassten Gerichts unter dem Registerzeichen ,BRs"
registriert werden.

(2) Die Geschéftsstelle des Wohnsitzgerichts teilt der Staatsanwaltschaft zum Js-Register und dem Gericht erster
Instanz zum dortigen Register das gerichtliche Aktenzeichen mit. Die Vorgénge sind aus dem vom Gericht erster
Instanz lbermittelten Bewahrungsheft zu bearbeiten.

(3) Das Gericht erster Instanz hat in folgenden Fallen fir jede Verurteilte und jeden Verurteilten gesondert ein Heft
mit Abschriften aller die Bewahrung betreffenden gerichtlichen Entscheidungen und sonstigen Vorgange anzulegen
(Bewahrungsheft)

1. Aussetzung der Strafvollstreckung zur Bewahrung nach § 56 StGB und § 21 JGG,

2. Verwarnung mit Strafvorbehalt nach § 59 StGB,

3. Aussetzung der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt nach
§ 67b StGB,

Aussetzung des Berufsverbots zur Bewahrung nach § 70a StGB,

Aussetzung der Verhangung der Jugendstrafe nach § 27 JGG,

Vorbehalt der Entscheidung Uber die Aussetzung der Jugendstrafe zur Bewahrung nach § 61 JGG,
Aussetzung des Restes der Jugendstrafe nach § 88 JGG,

Aussetzung der weiteren Vollstreckung der Unterbringung zur Bewé&hrung bei einer oder einem Jugendlichen
nach § 67e StGB,

9. erste Bestellung einer Bewdhrungshelferin und eines Bewéahrungshelfers in Flhrungsaufsichtssachen bei einer
oder einem Jugendlichen nach § 68a StGB.

(4) Zum Bewahrungsheft, das wahrend der Bewahrungszeit bei dem fir die Bewahrungsiberwachung zustandigen
Gericht verbleibt, sind alle weiteren die Bewahrung betreffenden Vorgénge zu nehmen. Das Bewahrungsheft ist nach
Beendigung der Bewahrungszeit der Staatsanwaltschaft zur Aufbewahrung bei der Strafakte zu ibermitteln.

© N o oA

(5) Im Register sind folgende Angaben zu vermerken:

Aktenzeichen,

Datum des Eingangs,

Sitz und Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft,

Vor- und Familienname sowie Geburtsdatum der oder des Verurteilten,

Datum und Art der Erledigung,

Datum der Riickgabe der Akten an die Staatsanwaltschaft oder das Gericht erster Instanz,
Herkunft oder Verbleib,

Bemerkungen

©® N o oA Db

Abschnitt 12
Berufsrechtliche und berufsgerichtliche Verfahren

§ 52
Berufsrechtliche Verfahren bei der Generalstaatsanwaltschaft

(1) Als berufsrechtliche Verfahren sind zu registrieren

1. unter dem Registerzeichen ,EV*

anwaltsgerichtliche Verfahren gegen Rechtsanwéltinnen und Rechtsanwélte,
2. unter dem Registerzeichen ,StV*

berufsgerichtliche Verfahren gegen Steuerberaterinnen und Steuerberater,
3. unter dem Registerzeichen ,WiV*

berufsgerichtliche Verfahren gegen Wirtschaftspriferinnen und Wirtschaftsprifer.

(2) Im Register sind folgende Angaben zu vermerken:

1. Aktenzeichen,
2. Datum des Eingangs,
3. Vor- und Familienname und Beruf sowie Anschrift der oder des Betroffenen,
4. Bezeichnung der Angelegenheit,
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Aktenzeichen des gerichtlichen Verfahrens,

Datum und Art der Erledigung,

Jahr der Anordnung des Weglegens und des Ablaufs der Aufbewahrungsfrist,
Bemerkungen, zum Beispiel der Verbleib oder weitere Verfahren.

Ergdnzungsbestimmung zu § 52

Zweitinstanzliche Verfahren bei anwaltsgerichtlichen Verfahren gegen Rechtsanwéltinnen und Rechtsanwalte sind
unter dem Registerzeichen ,EVY* zu registrieren.

§ 53
Berufsgerichtliche Verfahren bei den Gerichten

(1) Als berufsgerichtliche Verfahren sind zu registrieren

1.

unter dem Registerzeichen ,DG"

Verfahren vor dem Dienstgericht fir Richterinnen und Richter,

unter dem Registerzeichen ,Not"

Verfahren vor dem Senat fur Notarsachen,

unter dem Registerzeichen ,StL"

Verfahren vor der Kammer fir Steuerberater- und Steuerbevollmachtigtensachen,
unter dem Registerzeichen ,WiL"

Verfahren vor der Kammer fir Wirtschaftspriifersachen,

unter dem Registerzeichen ,DGH"

Verfahren vor dem Dienstgerichtshof fiir Richterinnen und Richter,

unter dem Registerzeichen ,AGH"

Verfahren vor dem Anwaltsgerichtshof,

unter dem Registerzeichen ,StO“

Verfahren vor dem Senat flr Steuerberater- und Steuerbevollmachtigtensachen,
unter dem Registerzeichen ,WiO*

Verfahren vor dem Senat flr Wirtschaftsprifersachen.

(2) Im Register sind folgende Angaben zu vermerken:

1.
2.
3.

N oo g o~

8.

Aktenzeichen,

Datum des Eingangs,

Vor- und Familienname oder Bezeichnung sowie Anschrift

a) der Antragstellerin, des Antragstellers, der und des Betroffenen mit Beruf,
b) der Antragsgegnerin und des Antragsgegners,

c) weitere Beteiligte,

Bezeichnung der Angelegenheit,

das Aktenzeichen und Sitz des Gerichts der Vorinstanz,

Datum und Art der Erledigung,

Jahr der Anordnung des Weglegens und des Ablaufs der Aufbewahrungsfrist,
Bemerkungen, zum Beispiel der Verbleib oder weitere Verfahren.

Ergdnzungsbestimmungen zu § 53

Als berufsgerichtliche Verfahren sind ferner zu registrieren

1.

die Verfahren vor dem Berufsgericht fir Heilberufe
a) gegen Arztinnen und Arzte unter dem Registerzeichen ,BG-A*,

b) gegen Zahnarztinnen und Zahnarzte unter dem Registerzeichen ,BG-Z,

c) gegen Tierarztinnen und Tierarzte unter dem Registerzeichen ,BG-T*,

d) gegen Apothekerinnen und Apotheker unter dem Registerzeichen ,BG-Ap*,

e) gegen psychologische Psychotherapeutinnen oder -therapeuten und Kinder- und

Jugendpsychotherapeutinnen oder —therapeuten unter dem Registerzeichen ,BG-Psy*,
die Verfahren vor dem Berufsgericht fir Architektinnen oder Architekten unter dem Registerzeichen ,BG-Arch®,
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3. die Verfahren vor dem Landesberufsgericht fir Heilberufe
a) gegen Arztinnen und Arzte unter dem Registerzeichen ,LBG-A*,
) gegen Zahnarztinnen und Zahnéarzte unter dem Registerzeichen ,LBG-Z",
) gegen Tierarztinnen und Tierarzte unter dem Registerzeichen ,LBG-T*,
d) gegen Apothekerinnen und Apotheker unter dem Registerzeichen ,LBG-Ap*,
)

gegen psychologische Psychotherapeutinnen oder —therapeuten und Kinder- und
Jugendpsychotherapeutinnen oder -therapeuten unter dem Registerzeichen ,LBG-Psy*,

4. die Verfahren vor dem Landesberufsgericht fir Architektinnen und Architekten mit ,LBG-Arch®.

Abschnitt 13
Schlussvorschriften

§54
Organisatorische Regelungen

(1) Soweit die Abschnitte 1 bis 12 ihnen nicht entgegenstehen, gelten Anordnungen fort, die die Prasidentin oder der
Prasident des Oberlandesgerichts und die Generalstaatsanwaltin oder der Generalstaatsanwalt zur Durchfihrung der
Aktenordnung getroffen haben.

(2) Sind nach den besonderen Verhaltnissen des Geschéftsbereichs der ordentlichen Gerichtsbarkeit oder der
Generalstaatsanwaltschaft Abweichungen von den Vorschriften dieser Verwaltungsvorschrift erforderlich oder kénnen
Geschafte, deren Erfassung vorgeschrieben ist, den Registern und Listen nicht entnommen werden, trifft die
Prasidentin oder der Prasident des Oberlandesgerichts oder die Generalstaatsanwaltin oder der Generalstaatsanwalt
die erforderlichen Anordnungen.

(3) Anordnungen nach Absatz 2 sowie sonstige Anordnungen der Gerichts- und Behérdenleitungen zur Klarung von
Zweifelsfragen oder zur Erzielung einer einheitlichen Registerfihrung sind dem Staatsministerium der Justiz zur
Kenntnis zu geben.

(4) Unberthrt bleibt die Befugnis der mit der Dienstaufsicht beauftragten Person, zur Durchfiihrung der Aufsicht,
insbesondere auch zur Regelung der Geschéftsverteilung, ergdnzende Feststellungen in den Bemerkungsspalten der
Register oder durch Fiihrung von Nebenlisten treffen zu lassen.

§55
Ubergangsvorschriften

Far Verfahren, die bis zum Inkrafttreten dieser Verwaltungsvorschrift eingeleitet wurden oder deren Einleitung davor
beantragt wurde, sind die Vorschriften der VwV Aktenordnung vom 18. November 2024 (S&chsJMBI. S. 315) weiter
anzuwenden.

§ 56
AuBerkrafttreten

Die VwV Aktenordnung vom 18. November 2024 (S&dchsJMBI. S. 315) tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2025 auBBer
Kraft.

§ 57
Inkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

Dresden, den 3. Dezember 2025

Die Staatsministerin der Justiz
Prof. Constanze Geiert

Anlage 1
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)

Registerzeichen
der Amtsgerichte, der Landgerichte und des Oberlandesgerichts
sowie der Staatsanwaltschaften und der Generalstaatsanwaltschaft
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chronologisch

Register- Norm/Fundstelle Verfahrensart
zeichen
Abschnitt 1 Allgemeiner Teil
AR § 11 Allgemeines Register Allgemeines Register
AR §12 Rechts- und Amtshilfe Rechts- und Amtshilfeersuchen (mit
Ausnahme der Verfahren nach dem Gesetz
Uber die internationale Rechtshilfe in
Strafsachen)
RAST §13 Rechtsantragstelle Antrage und Erklarungen zu Protokoll der
Geschéftsstelle, sofern das entsprechende
Verfahren nicht bereits anhangig ist
BD §14 Bereitschaftsdienst Antrage und Anregungen wahrend des
Bereitschaftsdienstes, sofern das
entsprechende Verfahren nicht bereits
anhangig ist
ARG §15 Verfahren vor der Giterichterin oder dem Verfahren vor der Guterichterin oder dem
Gauterichter Gaterichter
Abschnitt 2 Zivilsachen
B §17 Mahnverfahren Mahnverfahren, in denen der Mahnbescheid
im Ausland oder nach den Vorschriften des
NATO-Truppenstatuts an Angehdrige der
Stationierungsstreitkrafte in der
Bundesrepublik Deutschland zuzustellen ist
EU §17 Mahnverfahren Européisches Mahnverfahren
C §18 Zivilprozesssachen vor den Amtsgerichten  |Prozessverfahren
H §18 Zivilprozesssachen vor den Amtsgerichten  |Antrdge und Handlungen auBerhalb eines
anhéangigen Prozessverfahrens
AR §18 Zivilprozesssachen vor den Amtsgerichten  |Antrage auf ausgehende Ersuchen nach
§ 1077 ZPO
0] §19 Erstinstanzliche Zivilprozesssachen vor den |Prozessverfahren
Landgerichten
OH §19 Erstinstanzliche Zivilprozesssachen vor den |Antrage und Handlungen auBBerhalb eines
Landgerichten anhangigen erstinstanzlichen
Prozessverfahrens
HK O §19 Erstinstanzliche Zivilprozesssachen vor den |Zivilverfahren der Kammer fiir
Landgerichten Handelssachen
HK OH §19 Erstinstanzliche Zivilprozesssachen vor den |Selbststandige Beweisverfahren im
Landgerichten Zivilverfahren der Kammer fiir
Handelssachen
S § 20 Berufungen, Beschwerden und sonstige zweitinstanzliche Prozessverfahren
Zivilsachen vor den Landgerichten
T § 20 Berufungen, Beschwerden und sonstige Beschwerdeverfahren
Zivilsachen vor den Landgerichten
SH § 20 Berufungen, Beschwerden und sonstige Antrage und Handlungen auBerhalb eines
Zivilsachen vor den Landgerichten anhangigen Berufungs- oder
Beschwerdeverfahrens
HK S § 20 Berufungen, Beschwerden und sonstige Berufungen der Kammer fiir Handelssachen
Zivilsachen vor den Landgerichten
HK SH §20 Berufungen, Beschwerden und sonstige Antrage und Handlungen auBerhalb eines
Zivilsachen vor den Landgerichten anhangigen Berufungsverfahrens der
Kammer fur Handelssachen
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HKT § 20 Berufungen, Beschwerden und sonstige Beschwerdeverfahren der Kammer fiir
Zivilsachen vor den Landgerichten Handelssachen

Sch § 21 Erstinstanzliche Zivilprozesssachen vor dem [Antrage auf Aufhebung oder
Oberlandesgericht Vollstreckbarerklarung von Schiedsspriichen

oder auf Auf-hebung der
Vollstreckbarerklarung

Kap § 21 Erstinstanzliche Zivilprozesssachen vor dem |Vorlagebeschliisse nach § 6 KapMuG
Oberlandesgericht
AkiG § 21 Erstinstanzliche Zivilprozesssachen vor dem [Antrage in Freigabeverfahren nach dem
Oberlandesgericht Aktien- und Umwandlungsgesetz
Kart § 21 Erstinstanzliche Zivilprozesssachen vor dem [Beschwerden gegen Verfligungen von
Oberlandesgericht Verwaltungsbehérden in Kartellsachen
Verg § 21 Erstinstanzliche Zivilprozesssachen vor dem |Vergabesachen
Oberlandesgericht
EK § 21 Erstinstanzliche Zivilprozesssachen vor dem [Entschadigungsklagen nach § 201 GVG
Oberlandesgericht
UKI § 21 Erstinstanzliche Zivilprozesssachen vor dem |Verfahren nach dem
Oberlandesgericht Unterlassungsklagengesetz
VKI § 21 Erstinstanzliche Zivilprozesssachen vor dem |Verbandsklagen nach § 1 VDuG
Oberlandesgericht
CC § 21 Erstinstanzliche Zivilprozesssachen vor dem |Verfahren vor dem Commercial Court
Oberlandesgericht
SchH § 21 Erstinstanzliche Zivilprozesssachen vor dem |Antrage und Handlungen auBerhalb eines
Oberlandesgericht anhéangigen erstinstanzlichen
Prozessverfahrens
u § 22 Berufungen, Beschwerden und sonstige zweitinstanzliche Prozessverfahren
Zivilsachen vor dem Oberlandesgericht
w § 22 Berufungen, Beschwerden und sonstige Beschwerdeverfahren
Zivilsachen vor dem Oberlandesgericht
UH § 22 Berufungen, Beschwerden und sonstige Antrage und Handlungen auBerhalb eines
Zivilsachen vor dem Oberlandesgericht anhéangigen Berufungs- oder
Beschwerdeverfahrens
AR § 22 Berufungen, Beschwerden und sonstige Antrage nach §§ 42 und 51 RVG in
Zivilsachen vor dem Oberlandesgericht Freiheitsentziehungs- und
Unterbringungssachen
VAk § 23 Gerichtliche Uberpriifung von Antrage auf gerichtliche Entscheidung tber
Justizverwaltungsakten Justizverwaltungsakte beim Vollzug von

Kostenvorschriften von GKG, FamGKG,
GNotKG, GvKostG, JVEG oder sonstiger fiir
gerichtliche Verfahren oder Verfahren der
Justizverwaltung geltenden
Kostenvorschriften nach § 30a EGGVG

VA §23 Gerichtliche Uberpriifung von Antrage auf gerichtliche Entscheidung tber
Justizverwaltungsakten Anordnungen, Verfligungen oder sonstige
MaBnahmen von Justizbehdrden zur
Regelung einzelner Angelegenheiten auf den
Gebieten des buirgerlichen Rechts
einschlieBlich des Handelsrechts, des
Zivilprozesses und der freiwilligen
Gerichtsbarkeit
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VAs § 23 Gerichtliche Uberpriifung von Antrage auf gerichtliche Entscheidung tber
Justizverwaltungsakten Anordnungen, Verfligungen oder sonstige
MaBnahmen
e von Justizbehérden zur Regelung
einzelner Angelegenheiten auf dem
Gebiet der Strafrechtspflege sowie
e der Vollzugsbehérde im Vollzug der
Untersuchungshaft sowie der
Freiheitsstrafen und MaBregeln der
Besserung und Sicherung, die
auBerhalb des Justizvollzuges
vollzogen werden
Abschnitt 3 Volistreckungssachen
K §24 Vollstreckungssachen des Zwangsversteigerungssachen
Vollstreckungsgerichts
L §24 Vollstreckungssachen des Zwangsverwaltungssachen
Vollstreckungsgerichts
M §24 Vollstreckungssachen des Zwangsvollstreckungssachen
Vollstreckungsgerichts
J §24 Vollstreckungssachen des Verteilungsverfahren
Vollstreckungsgerichts
MZ § 25 Vollstreckungssachen des Zentralen Vollstreckungssachen des Zentralen
Vollstreckungsgerichts Vollstreckungsgerichts
IN § 26 Insolvenz-, Restrukturierungs- und Regelinsolvenzverfahren, besonderer Arten
Sanierungsmoderationssachen des Insolvenzverfahrens,
Hauptinsolvenzverfahrens nach EulnsVO
IK § 26 Insolvenz-, Restrukturierungs- und Verbraucherinsolvenzverfahren
Sanierungsmoderationssachen
IE § 26 Insolvenz-, Restrukturierungs- und Gruppen-Gerichtsstands- und
Sanierungsmoderationssachen Koordinationsverfahren, Gruppen-
Folgeverfahren, auslandische
Insolvenzverfahren, Partikular- und
Sekundarinsolvenzverfahren
AR § 26 Insolvenz-, Restrukturierungs- und Antrage, das Recht oder das Angebot eines
Sanierungsmoderationssachen Vorgesprachs nach § 10a InsO in Anspruch
zu nehmen
RES § 26 Insolvenz-, Restrukturierungs- und Anzeigen des Restrukturierungsvorhabens
Sanierungsmoderationssachen durch die Schuldnerin oder den Schuldner
SAN § 26 Insolvenz-, Restrukturierungs- und Antrage auf Bestellung eines
Sanierungsmoderationssachen Sanierungsmoderators
Abschnitt 4 Familiensachen
F § 27 Familiensachen vor den Amtsgerichten Familiensachen
FH § 27 Familiensachen vor den Amtsgerichten Antrage auBerhalb eines anh&ngigen
Verfahrens in Familiensachen
AR § 27 Familiensachen vor den Amtsgerichten Antrage auf ausgehende Ersuchen nach
§ 21 AUG
UF § 28 Familiensachen vor dem Oberlandesgericht |Beschwerden gegen Endentscheidungen in
Familiensachen nach § 58 FamFG
WF § 28 Familiensachen vor dem Oberlandesgericht |Sonstige Beschwerden in Familiensachen
UFH §28 Familiensachen vor dem Oberlandesgericht |Antrage und Handlungen auBerhalb eines
bei dem Gericht anhangigen Verfahrens
AR § 28 Familiensachen vor dem Oberlandesgericht [Antrdge nach §§ 42 und 51 RVG in
Familiensachen nach § 151 Nummer 6 und 7
FamFG
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Abschnitt 5 Betreuungssachen
XVII §29 Betreuungs-, Unterbringungs- und Betreuungsverfahren, Verfahren auf
betreuungsgerichtliche Zuweisungssachen |Genehmigung ausgewahlter Handlungen
vor den Amtsgerichten und Erklarungen einer oder eines
Bevollm&chtigten, vorlaufige und einstweilige
MaBregeln sowie einstweilige Anordnungen
X § 29 Betreuungs-, Unterbringungs- und Pflegschaften, gerichtliche
betreuungsgerichtliche Zuweisungssachen |Vertreterbestellungen, sonstige dem
vor den Amtsgerichten Betreuungsgericht zugewiesene Verfahren,
vorldufige MaBregeln und einstweilige
Anordnungen des fir die
betreuungsgerichtliche Zuweisungssache
zustandigen Gerichts
XV § 30 Offentlich-rechtliche 6ffentlich-rechtliche
Freiheitsentziehungssachen und Freiheitsentziehungssachen und
UnterbringungsmafBnahmen vor den UnterbringungsmafBnahmen
Amtsgerichten
Abschnitt 6 Grundbuchsachen
Pk |§ 32 |Pachtkreditsachen Pachtkreditsachen
Abschnitt 7 Offentliche Register
AR § 33 Offentliche Register Neuanmeldungen zu einem 6ffentlichen
Register, fir die besondere Registerakten
noch nicht gebildet sind
HRA § 33 Offentliche Register Handelsregisterabteilung A
HRB § 33 Offentliche Register Handelsregisterabteilung B
PR § 33 Offentliche Register Partnerschaftsregister
GsR § 33 Offentliche Register Gesellschaftsregister
VR §33 Offentliche Register Vereinsregister
GnR § 33 Offentliche Register Genossenschaftsregister
SSR §33 Offentliche Register Seeschiffsregister
BSR §33 Offentliche Register Binnenschiffsregister
SBR § 33 Offentliche Register Schiffsbauregister
LR §33 Offentliche Register Register fur Pfandrechte an Luftfahrzeugen
Abschnitt 8 Nachlasssachen
v § 34 Verfigungen von Todes wegen die bei Gericht eingehenden Testamente und
Erbvertrage (Verfigungen von Todes wegen)
und die beim Nachlassgericht eingehenden
Sterbefallmitteilungen nach § 78e Satz 3
Nummer 1 BNotO, soweit es sich nicht um
Negativmitteilungen handelt
AR § 34 Verfiigungen von Todes wegen Negativmitteilungen oder Mitteilungen Uber
ein Kind der Erblasserin oder des Erblassers,
mit dessen anderem Elternteil die
Erblasserin oder der Erblasser bei der
Geburt nicht verheiratet war oder das sie
oder er allein adoptiert hatte, nach § 78e
Satz 3 Nummer 1 BNotO
VI § 35 Nachlass- und Teilungssachen Nachlasssachen, Teilungssachen
Abschnitt 9 Landwirtschaftssachen
Lw |§ 36 |Landwirtschaftssachen Verfahren nach § 1 LwVfG
Abschnitt 10 Sonstige Handlungen und Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit vor den Amtsgerichten
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§ 37 Sonstige Handlungen und Angelegenheiten |auBerhalb eines anhangigen Verfahrens
der freiwilligen Gerichtsbarkeit vor den vorzunehmende 6ffentliche Beurkundungen
Amtsgerichten
Il § 37 Sonstige Handlungen und Angelegenheiten |sonstige Verfahren sowie Handlungen und
der freiwilligen Gerichtsbarkeit vor den Entscheidungen auB3erhalb eines
Amtsgerichten anhangigen Verfahrens
1] § 37 Sonstige Handlungen und Angelegenheiten |Standesamtssachen
der freiwilligen Gerichtsbarkeit vor den
Amtsgerichten
Xl §37 Sonstige Handlungen und Angelegenheiten |schriftliche oder zu Protokoll erkléarte Antrage
der freiwilligen Gerichtsbarkeit vor den nach dem Beratungshilfegesetz
Amtsgerichten
Abschnitt 11 Verfahren der Staatsanwaltschaften und Strafgerichte
Gns § 38 Allgemeine Regelungen fir die Gnadensachen
Staatsanwaltschaften und Strafgerichte
Js § 41 Verfahren bei den Staatsanwaltschaften Verfahren gegen namentlich bekannte oder
anderweitig identifizierte Tatverdéchtige,
Antrage und Beschlisse, die der
Staatsanwaltschaft durch das Gericht zur
Registrierung zugeleitet werden
Uds § 41 Verfahren bei den Staatsanwaltschaften Verfahren gegen unbekannte Tatverdachtige
RHs § 41 Verfahren bei den Staatsanwaltschaften der Staatsanwaltschaft zur Erledigung
eingehender und ausgehender Ersuchen im
internationalen Rechtshilfeverkehr in
Strafsachen zugewiesene Aufgaben
Hs § 41 Verfahren bei den Staatsanwaltschaften Todeserklarungsverfahren nach dem
Verschollenheitsgesetz
AR § 41 Verfahren bei den Staatsanwaltschaften Privatklagesachen, die der
Staatsanwaltschaft zur Weiterleitung an das
Berufungsgericht vorgelegt werden,
Anzeigen, die keinen Straftatbestand
erkennen lassen, Prifung des
Anfangsverdachts von Amts wegen,
Mitteilungen der Insolvenzgerichte nach der
Anordnung tber die Mitteilungen in
Zivilsachen (MiZi), Anhérungen der
Staatsanwaltschaft nach Nummer 169
Absatz 2 RiVASt, § 87d Nummer 1 IRG,
Antrage nach §§ 10, 11 StrEG, soweit diese
nicht als Heft zur Strafakte zu nehmen sind
OdJs § 42 Ermittlungs- und BuBgeldverfahren bei der  |Strafanzeigen und Strafantrage sowie
Generalstaatsanwaltschaft Ermittlungen von Amts wegen betreffend die
Bestechlichkeit und Bestechung von
Mandatstrdgerinnen und Mandatstragern
nach § 108e StGB, Ermittlungsverfahren, die
der Generalbundesanwalt nach § 142a
Absatz 2 GVG abgegeben hat
Js §42 Ermittlungs- und BuBgeldverfahren bei der  |Strafanzeigen und Strafantrdge sowie
Generalstaatsanwaltschaft Ermittlungen von Amts wegen, die nach
§ 143 Absatz 4 GVG zugewiesen oder nach
§ 145 GVG lbernommen wurden
Uds § 42 Ermittlungs- und BuBgeldverfahren bei der  |Verfahren gegen unbekannte
Generalstaatsanwaltschaft Tatverdéachtige, die nach § 143 Absatz 4
GVG zugewiesen
oder nach § 145 GVG lbernommen wurden
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OWJs § 42 Ermittlungs- und BuBgeldverfahren bei der  |Einspriiche gegen BuBgeld- oder
Generalstaatsanwaltschaft Einziehungsbescheide, Wiederaufnahme-
oder Nachverfahren in BuBgeldsachen,
BuBgeldverfahren nach landesrechtlichen
Vorschriften
AR § 42 Ermittlungs- und BuBBgeldverfahren bei der  |Anzeigen, die keinen Straftatbestand
Generalstaatsanwaltschaft erkennen lassen, Anzeigen, die einen
Straftatbestand erkennen lassen, jedoch an
die zustandige Staatsanwaltschaft
abzugeben sind, Prifung des
Anfangsverdachts von Amts wegen, von
einer anderen Generalstaatsanwaltschaft zur
Weiterleitung an die zusténdige
Staatsanwaltschaft Gbermittelte
Strafanzeigen oder Ermittlungsverfahren
ISIS § 42 Ermittlungs- und BuBBgeldverfahren bei der  |Verfahren der Zentralstelle ISIS
Generalstaatsanwaltschaft
Ausl §43 Internationale Rechtshilfesachen bei der der Generalstaatsanwaltschaft zur
Generalstaatsanwaltschaft Erledigung ein- und ausgehender Ersuchen
im internationalen Rechtshilfeverkehr in
Strafsachen zugewiesene Aufgaben
einschlieBlich der Verfahren nach dem
Gesetz Uiber die Zusammenarbeit mit dem
Internationalen Strafgerichtshof
SRs § 44 Rechtsmittel-. Haftprifungs- und Revisionen in Strafsachen
Verteidigerausschlussverfahren bei der
Generalstaatsanwaltschaft
SsBs § 44 Rechtsmittel-, Haftprifungs- und Rechtsbeschwerden in BuBgeldsachen nach
Verteidigerausschlussverfahren bei der § 79 Absatz 1 Satz 1 OWiG und § 87j IRG
Generalstaatsanwaltschaft
SsRs § 44 Rechtsmittel-, Haftpriifungs- und Antrage auf Zulassung der
Verteidigerausschlussverfahren bei der Rechtsbeschwerde nach § 79 Absatz 1
Generalstaatsanwaltschaft Satz 2 und § 80 OWIiG sowie § 87k IRG
GWs § 44 Rechtsmittel-, Haftpriifungs- und Beschwerden gegen gerichtliche
Verteidigerausschlussverfahren bei der MaBnahmen und Entscheidungen in Straf-
Generalstaatsanwaltschaft und BuB3-geldsachen
Zs § 44 Rechtsmittel-, Haftpriifungs- und Beschwerden nach § 21 StVollstrO, sonstige
Verteidigerausschlussverfahren bei der Beschwerden gegen MaBnahmen und
Generalstaatsanwaltschaft Entscheidungen einer Staatsanwaltschaft
HEs § 44 Rechtsmittel-, Haftprifungs- und Haftprtfungsverfahren
Verteidigerausschlussverfahren bei der
Generalstaatsanwaltschaft
VAus § 44 Rechtsmittel-, Haftprifungs- und Vorlagen oder Antrage auf Ausschluss des
Verteidigerausschlussverfahren bei der Verteidigers nach § 138c Absatz 2 StPO in
Generalstaatsanwaltschaft amts- und landgerichtlichen Verfahren
AR § 44 Rechtsmittel-, Haftpriifungs- und Privatklagesachen, die der
Verteidigerausschlussverfahren bei der Generalstaatsanwaltschaft zur Weiterleitung
Generalstaatsanwaltschaft an das Revisionsgericht vorgelegt werden,
sonstige Beschwerden gegen MaBnahmen
und Entscheidungen einer
Staatsanwaltschaft, wenn die
Generalstaatsanwaltschaft die Entscheidung
der ortlichen Behdrdenleitung Uberlasst, vom
Bundesgerichtshof zurtickgeleitete
Revisionen, wenn nur die oder der
Angeklagte das Rechtsmittel eingelegt hat
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StEs § 45 Verwaltungssachen bei der Verfahren Uber die Feststellung der Héhe
Generalstaatsanwaltschaft eines Anspruchs nach dem Gesetz lber die
Entschéadigung fur
StrafverfolgungsmaBnahmen
Fis § 45 Verwaltungssachen bei der Staats- und Amtshaftungsverfahren,
Generalstaatsanwaltschaft Schadens- und Regressangelegenheiten
einschlieBlich der Verfahren auf
Entschadigung wegen Uberlanger
Ermittlungs- und Gerichtsverfahren
NATO § 45 Verwaltungssachen bei der Angelegenheiten nach dem NATO-
Generalstaatsanwaltschaft Truppenstatut
BerL § 45 Verwaltungssachen bei der Berichte und Stellungnahmen mit
Generalstaatsanwaltschaft Sachdarstellung und Beurteilung der
Rechtslage
GVAs § 45 Verwaltungssachen bei der Entscheidungen im Vorverfahren nach § 24
Generalstaatsanwaltschaft Absatz 2 EGGVG, sonstige Verfahren nach
§§ 23 bis 30 EGGVG
ES § 45 Verwaltungssachen bei der Antrage auf Bewilligung der
Generalstaatsanwaltschaft Kapitalentschadigung nach § 17 StrRehaG
Gs § 46 Straf- und BuBgeldsachen vor den einzelne richterliche Anordnungen oder
Amtsgerichten Entscheidungen
Ds § 46 Straf- und BuB3geldsachen vor den Verfahren vor der Straf- oder Jugendrichterin
Amtsgerichten oder dem Straf- oder Jugendrichter
Ls § 46 Straf- und BuBBgeldsachen vor den Verfahren vor dem Schéffengericht oder
Amtsgerichten Jugendschéffengericht
Cs § 46 Straf- und BuB3geldsachen vor den Strafbefehlsverfahren
Amtsgerichten
OWi § 46 Straf- und BuBgeldsachen vor den BuBgeldsachen
Amtsgerichten
Bs § 46 Straf- und BuBBgeldsachen vor den Privatklagesachen
Amtsgerichten
LGs § 47 Straf- und BuBBgeldsachen vor den einzelne richterliche Anordnungen oder
Landgerichten Entscheidungen
Ks § 47 Straf- und BuB3geldsachen vor den Verfahren vor dem Schwurgericht
Landgerichten
KLs § 47 Straf- und BuBgeldsachen vor den Verfahren vor der groBen Strafkammer oder
Landgerichten Jugendkammer
NBs § 47 Straf- und BuB3geldsachen vor den Berufungen
Landgerichten
Qs § 47 Straf- und BuBBgeldsachen vor den Beschwerden, Antrage auf gerichtliche
Landgerichten Entscheidung der Jugendkammer nach § 83
Absatz 2 und § 92 Absatz 1 JGG
OWi LG § 47 Straf- und BuBgeldsachen vor den BuBgeldsachen
Landgerichten
NSV § 47 Straf- und BuBBgeldsachen vor den Verfahren Uber die nachtrégliche
Landgerichten Sicherungsverwahrung
VSV § 47 Straf- und BuBgeldsachen vor den Verfahren Uber die vorbehaltene
Landgerichten Sicherungsverwahrung
Ps § 47 Straf- und BuBBgeldsachen vor den Berufungen in Privatklagesachen
Landgerichten
BSRH § 47 Straf- und BuBgeldsachen vor den Verfahren nach dem strafrechtlichen
Landgerichten Rehabilitierungsgesetz
OGs § 48 Straf- und BuBBgeldsachen vor dem einzelne richterliche Anordnungen oder
Oberlandesgericht Entscheidungen
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St §48 Straf- und BuBgeldsachen vor dem erstinstanzliche Strafsachen nach § 120
Oberlandesgericht Absatz 1 und 2 und § 120b GVG
ORs § 48 Straf- und BuBBgeldsachen vor dem Revisionen, Berufungen in
Oberlandesgericht Binnenschifffahrtssachen
Ws § 48 Straf- und BuBBgeldsachen vor dem Beschwerden
Oberlandesgericht
ORbs § 48 Straf- und BuBBgeldsachen vor dem Rechtsbeschwerden in BuBBgeldsachen
Oberlandesgericht
OWi OLG § 48 Straf- und BuBgeldsachen vor dem Einspriiche gegen BuBgeldbescheide in
Oberlandesgericht KartellbuBgeldsachen
ONSV § 48 Straf- und BuBBgeldsachen vor dem Verfahren Uiber die nachtrégliche
Oberlandesgericht Sicherungsverwahrung
Oovsv § 48 Straf- und BuBBgeldsachen vor dem Verfahren Uber die vorbehaltene
Oberlandesgericht Sicherungsverwahrung
Vs §48 Straf- und BuBBgeldsachen vor dem Revisionen in Privatklagesachen
Oberlandesgericht
OAus § 48 Straf- und BuBgeldsachen vor dem im internationalen Rechthilfeverkehr in
Oberlandesgericht Strafsachen zugewiesene Aufgaben
AR § 48 Straf- und BuBBgeldsachen vor dem Antrage nach §§ 42, 51, 59a RVG in Straf-
Oberlandesgericht und BuBgeldsachen, Verfahren nach dem
Gesetz Uber die internationale Rechtshilfe in
Strafsachen und Verfahren nach dem IStGH-
Gesetz
StVK § 49 Angelegenheiten der Angelegenheiten der
Strafvollstreckungskammern bei den Strafvollstreckungskammern bei den
Landgerichten Landgerichten
VRs § 50 Vollstreckungen in Straf- und Vollstreckungen in Straf- und
BuBgeldsachen BuBgeldsachen bei den
Staatsanwaltschaften und der
Generalstaatsanwaltschaft
VRJs § 50 Vollstreckungen in Straf- und Vollstreckungen in Straf- und
BuBgeldsachen BuBgeldsachen bei den Amtsgerichten
BRs § 51 Bewahrungssachen des Gerichts erster Bewéahrungssachen
Instanz
Abschnitt 12 Berufsrechtliche und berufsgerichtliche Verfahren
EV § 52 Berufsrechtliche Verfahren bei der anwaltsgerichtliche Verfahren gegen
Generalstaatsanwaltschaft Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwalte
Stv § 52 Berufsrechtliche Verfahren bei der berufsgerichtliche Verfahren gegen
Generalstaatsanwaltschaft Steuerberaterinnen und Steuerberater
Wiv § 52 Berufsrechtliche Verfahren bei der berufsgerichtliche Verfahren gegen
Generalstaatsanwaltschaft Wirtschaftspriferinnen und Wirtschaftsprifer
EVY § 52 Berufsrechtliche Verfahren bei der zweitinstanzliche anwaltsgerichtliche
Generalstaatsanwaltschaft Verfahren gegen Rechtsanwaltinnen und
Rechtsanwalte
DG § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor dem Dienstgericht fur
Gerichten Richterinnen und Richter
Not § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor dem Senat fiir Notarsachen
Gerichten
StL § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor der Kammer f(ir Steuerberater-
Gerichten und Steuerbevollmachtigtensachen
WiL § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor der Kammer fir
Gerichten Wirtschaftspriifersachen
DGH § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor dem Dienstgerichtshof fur
Gerichten Richterinnen und Richter
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AGH § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor dem Anwaltsgerichtshof
Gerichten
StO § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor dem Senat fiir Steuerberater-
Gerichten und Steuerbevollmachtigtensachen
WiO § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor dem Senat fir
Gerichten Wirtschaftsprifersachen
BG-A § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor dem Berufsgericht fur
Gerichten Heilberufe gegen Arztinnen und Arzte
BG-Z § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor dem Berufsgericht far
Gerichten Heilberufe gegen Zahnérztinnen und
Zahnarzte
BG-T § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor dem Berufsgericht fiir
Gerichten Heilberufe gegen Tierarztinnen und Tierarzte
BG-Ap § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor dem Berufsgericht far
Gerichten Heilberufe gegen Apothekerinnen und
Apotheker
BG-Psy § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor dem Berufsgericht fir
Gerichten Heilberufe gegen psychologische
Psychotherapeutinnen und —therapeuten und
Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen
und -therapeuten
BG-Arch § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor dem Berufsgericht far
Gerichten Architektinnen und Architekten
LBG-A § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor dem Landesberufsgericht fir
Gerichten Heilberufe gegen Arztinnen und Arzte
LBG-Z § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor dem Landesberufsgericht fir
Gerichten Heilberufe gegen Zahnérztinnen und
Zahnarzte
LBG-T § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor dem Landesberufsgericht fir
Gerichten Heilberufe gegen Tierarztinnen und Tierarzte
LBG-Ap § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor dem Landesberufsgericht fir
Gerichten Heilberufe gegen Apothekerinnen und
Apotheker
LBG-Psy § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor dem Landesberufsgericht fir
Gerichten Heilberufe gegen psychologische
Psychotherapeutinnen und —therapeuten und
Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen
LBG-Arch § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor dem Landesberufsgericht fir
Gerichten Architektinnen und Architekten
alphabetisch
Register- Norm/Fundstelle Verfahrensart
zeichen
I § 37 Sonstige Handlungen und Angelegenheiten |auBerhalb eines anhangigen Verfahrens
der freiwilligen Gerichtsbarkeit vor den vorzunehmende 6ffentliche Beurkundungen
Amtsgerichten
Il § 37 Sonstige Handlungen und Angelegenheiten |sonstige Verfahren sowie Handlungen und
der freiwilligen Gerichtsbarkeit vor den Entscheidungen auB3erhalb eines
Amtsgerichten anhangigen Verfahrens
Il § 37 Sonstige Handlungen und Angelegenheiten |Standesamtssachen
der freiwilligen Gerichtsbarkeit vor den
Amtsgerichten
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v § 34 Verfiigungen von Todes wegen die bei Gericht eingehenden Testamente und
Erbvertrage (Verfligungen von Todes wegen)
und die beim Nachlassgericht eingehenden
Sterbefallmitteilungen nach § 78e Satz 3
Nummer 1 BNotO, soweit es sich nicht um
Negativmitteilungen handelt

\ § 35 Nachlass- und Teilungssachen Nachlasssachen, Teilungssachen

X § 29 Betreuungs-, Unterbringungs- und Pflegschaften, gerichtliche

betreuungsgerichtliche Zuweisungssachen |Vertreterbestellungen, sonstige dem

vor den Amtsgerichten Betreuungsgericht zugewiesene Verfahren,
vorlaufige MaBBregeln und einstweilige
Anordnungen des fir die
betreuungsgerichtliche Zuweisungssache
zustandigen Gerichts

Xl §37 Sonstige Handlungen und Angelegenheiten |schriftliche oder zu Protokoll erkléarte Antrage

der freiwilligen Gerichtsbarkeit vor den nach dem Beratungshilfegesetz
Amtsgerichten
XV § 30 Offentlich-rechtliche offentlich-rechtliche
Freiheitsentziehungssachen und Freiheitsentziehungssachen und
UnterbringungsmaBnahmen vor den UnterbringungsmaBnahmen
Amtsgerichten
XVl § 29 Betreuungs-, Unterbringungs- und Betreuungsverfahren, Verfahren auf
betreuungsgerichtliche Zuweisungssachen |Genehmigung ausgewahlter Handlungen
vor den Amtsgerichten und Erklarungen einer oder eines
Bevollm&chtigten, vorlaufige und einstweilige
MaBregeln sowie einstweilige Anordnungen
AGH § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor dem Anwaltsgerichtshof
Gerichten
AkiG § 21 Erstinstanzliche Zivilprozesssachen vor dem [Antrage in Freigabeverfahren nach dem
Oberlandesgericht Aktien- und Umwandlungsgesetz

AR § 11 Allgemeines Register Allgemeines Register

AR §12 Rechts- und Amtshilfe Rechts- und Amtshilfeersuchen (mit
Ausnahme der Verfahren nach dem Gesetz
Uber die internationale Rechtshilfe in
Strafsachen)

AR §18 Zivilprozesssachen vor den Amtsgerichten  |Antrage auf ausgehende Ersuchen nach
§ 1077 ZPO

AR § 22 Berufungen, Beschwerden und sonstige Antrage nach §§ 42 und 51 RVG in

Zivilsachen vor dem Oberlandesgericht Freiheitsentziehungs- und
Unterbringungssachen
AR § 26 Insolvenz-, Restrukturierungs- und Antrage, das Recht oder das Angebot eines
Sanierungsmoderationssachen Vorgesprachs nach § 10a InsO in Anspruch
zu nehmen

AR § 27 Familiensachen vor den Amtsgerichten Antrage auf ausgehende Ersuchen nach
§ 21 AUG

AR §28 Familiensachen vor dem Oberlandesgericht [Antrdge nach §§ 42 und 51 RVG in
Familiensachen nach § 151 Nummer 6 und 7
FamFG

AR § 33 Offentliche Register Neuanmeldungen zu einem 6ffentlichen
Register, fir die besondere Registerakten
noch nicht gebildet sind
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AR

§ 34

Verfiigungen von Todes wegen

Negativmitteilungen oder Mitteilungen Uber
ein Kind der Erblasserin oder des Erblassers,
mit dessen anderem Elternteil der Erblasser
bei der Geburt nicht verheiratet war oder das
sie oder er allein adoptiert hatte, nach § 78e
Satz 3 Nummer 1 BNotO

AR

§ 41

Verfahren bei den Staatsanwaltschaften

Privatklagesachen, die der
Staatsanwaltschaft zur Weiterleitung an das
Berufungsgericht vorgelegt werden,
Anzeigen, die keinen Straftatbestand
erkennen lassen, Prifung des
Anfangsverdachts von Amts wegen,
Mitteilungen der Insolvenzgerichte nach der
Anordnung Uber die Mitteilungen in
Zivilsachen (MiZi), Anhérungen der
Staatsanwaltschaft nach Nummer 169
Absatz 2 RiVASt, § 87d Nummer 1 IRG,
Antrage nach §§ 10, 11 StrEG, soweit diese
nicht als Heft zur Strafakte zu nehmen sind

AR

§ 42

Ermittlungs- und BuBBgeldverfahren bei der
Generalstaatsanwaltschaft

Anzeigen, die keinen Straftatbestand
erkennen lassen, Anzeigen, die einen
Straftatbestand erkennen lassen, jedoch an
die zustandige Staatsanwaltschaft
abzugeben sind, Prifung des
Anfangsverdachts von Amts wegen, von
einer anderen Generalstaatsanwaltschaft zur
Weiterleitung an die zustandige
Staatsanwaltschaft Gibermittelte
Strafanzeigen oder Ermittlungsverfahren

AR

§ 44

Rechtsmittel-, Haftprifungs- und
Verteidigerausschlussverfahren bei der
Generalstaatsanwaltschaft

Privatklagesachen, die der
Generalstaatsanwaltschaft zur Weiterleitung
an das Revisionsgericht vorgelegt werden,
sonstige Beschwerden gegen MaBnahmen
und Entscheidungen einer
Staatsanwaltschaft, wenn die
Generalstaatsanwaltschaft die Entscheidung
der Ortlichen Behérdenleitung Uberlasst, vom
Bundesgerichtshof zurlickgeleitete
Revisionen, wenn nur der Angeklagte das
Rechtsmittel eingelegt hat

AR

§ 48

Straf- und BuBBgeldsachen vor dem
Oberlandesgericht

Antrage nach §§ 42, 51, 59a RVG in Straf-
und BuBgeldsachen, Verfahren nach dem
Gesetz liber die internationale Rechtshilfe in
Strafsachen und Verfahren nach dem IStGH-
Gesetz

ARG

§15

Verfahren vor der Giterichterin oder dem
Guterichter

Verfahren vor der Giterichterin oder dem
Guterichter

Ausl

§ 43

Internationale Rechtshilfesachen bei der
Generalstaatsanwaltschaft

der Generalstaatsanwaltschaft zur
Erledigung ein- und ausgehender Ersuchen
im internationalen Rechtshilfeverkehr in
Strafsachen zugewiesene Aufgaben
einschlieBlich der Verfahren nach dem
Gesetz lber die Zusammenarbeit mit dem
Internationalen Strafgerichtshof

§17

Mahnverfahren

Mahnverfahren, in denen der Mahnbescheid
im Ausland oder nach den Vorschriften des
NATO-Truppenstatuts an Angehdrige der
Stationierungsstreitkrafte in der
Bundesrepublik Deutschland zuzustellen ist
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BD § 14 Bereitschaftsdienst Antrage und Anregungen wahrend des
Bereitschaftsdienstes, sofern das
entsprechende Verfahren nicht bereits
anhangig ist

BerL § 45 Verwaltungssachen bei der Berichte und Stellungnahmen mit

Generalstaatsanwaltschaft Sachdarstellung und Beurteilung der
Rechtslage
BG-A § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor dem Berufsgericht fur
Gerichten Heilberufe gegen Arztinnen und Arzte
BG-Z § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor dem Berufsgericht far
Gerichten Heilberufe gegen Zahnérztinnen und
Zahnarzte
BG-T § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor dem Berufsgericht fir
Gerichten Heilberufe gegen Tierarztinnen und Tierarzte
BG-Ap § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor dem Berufsgericht fur
Gerichten Heilberufe gegen Apothekerinnen und
Apotheker
BG-Psy § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor dem Berufsgericht fir
Gerichten Heilberufe gegen psychologische
Psychotherapeutinnen und —therapeuten und
Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen
und -therapeuten
BG-Arch § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor dem Berufsgericht far
Gerichten Architektinnen und Architekten

BRs § 51 Bewahrungssachen des Gerichts erster Bewd&hrungssachen
Instanz

Bs § 46 Straf- und BuBBgeldsachen vor den Privatklagesachen
Amtsgerichten

BSR §33 Offentliche Register Binnenschiffsregister

BSRH § 48 Straf- und BuB3geldsachen vor den Verfahren nach dem strafrechtlichen
Landgerichten Rehabilitierungsgesetz

C §18 Zivilprozesssachen vor den Amtsgerichten  |Prozessverfahren

CC § 21 Zivilprozesssachen vor dem Verfahren vor dem Commercial Court
Oberlandesgericht

Cs § 46 Straf- und BuBBgeldsachen vor den Strafbefehlsverfahren
Amtsgerichten

DG § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor dem Dienstgericht fur
Gerichten Richterinnen und Richter

DGH § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor dem Dienstgerichtshof fir
Gerichten Richterinnen und Richter

Ds § 46 Straf- und BuBgeldsachen vor den Verfahren vor der Straf- oder Jugendrichterin
Amtsgerichten oder dem Straf- oder Jugendrichter

EK § 21 Erstinstanzliche Zivilprozesssachen vor dem [Entschadigungsklagen nach § 201 GVG
Oberlandesgericht

ES § 45 Verwaltungssachen bei der Antrage auf Bewilligung der
Generalstaatsanwaltschaft Kapitalentschadigung nach § 17 StrRehaG

EU §17 Mahnverfahren Européisches Mahnverfahren

EV § 52 Berufsrechtliche Verfahren bei der anwaltsgerichtliche Verfahren gegen
Generalstaatsanwaltschaft Rechtsanwéltinnen und Rechtsanwélte

EVY § 52 Berufsrechtliche Verfahren bei der zweitinstanzliche Verfahren gegen
Generalstaatsanwaltschaft Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwalte

F §27 Familiensachen vor den Amtsgerichten Familiensachen
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FH § 27 Familiensachen vor den Amtsgerichten Antrage auBerhalb eines anh&ngigen
Verfahrens in Familiensachen
Fis § 45 Verwaltungssachen bei der Staats- und Amtshaftungsverfahren,
Generalstaatsanwaltschaft Schadens- und Regressangelegenheiten
einschlieBlich der Verfahren auf
Entschadigung wegen Uberlanger
Ermittlungs- und Gerichtsverfahren
GnR §33 Offentliche Register Genossenschaftsregister
Gns § 38 Allgemeine Regelungen fir die Gnadensachen
Staatsanwaltschaften und Strafgerichte
GsR § 33 Offentliche Register Gesellschaftsregister
Gs § 46 Straf- und BuBBgeldsachen vor den einzelne richterliche Anordnungen oder
Amtsgerichten Entscheidungen
GVAs § 45 Verwaltungssachen bei der Entscheidungen im Vorverfahren nach § 24
Generalstaatsanwaltschaft Absatz 2 EGGVG, sonstige Verfahren nach
§§ 23 bis 30 EGGVG
GWs § 44 Rechtsmittel-, Haftprifungs- und Beschwerden gegen gerichtliche
Verteidigerausschlussverfahren bei der MaBnahmen und Entscheidungen in Straf-
Generalstaatsanwaltschaft und BuB-geldsachen
H §18 Zivilprozesssachen vor den Amtsgerichten  |Antrdge und Handlungen auBerhalb eines
anhéangigen Prozessverfahrens
HEs § 44 Rechtsmittel-, Haftpriifungs- und Haftprifungsverfahren
Verteidigerausschlussverfahren bei der
Generalstaatsanwaltschaft
HK O §19 Erstinstanzliche Zivilprozesssachen vor den |Zivilverfahren der Kammer fiir
Landgerichten Handelssachen
HK OH §19 Erstinstanzliche Zivilprozesssachen vor den |Selbststandige Beweisverfahren im
Landgerichten Zivilverfahren der Kammer fiir
Handelssachen
HK S § 20 Berufungen, Beschwerden und sonstige Berufungen der Kammer fir Handelssachen
Zivilsachen vor den Landgerichten
HK SH §20 Berufungen, Beschwerden und sonstige Antrage und Handlungen auBerhalb eines
Zivilsachen vor den Landgerichten Berufungsverfahrens der Kammer fur
Handelssachen
HKT §20 Berufungen, Beschwerden und sonstige Beschwerdeverfahren der Kammer fir
Zivilsachen vor den Landgerichten Handelssachen
HRA § 33 Offentliche Register Handelsregisterabteilung A
HRB § 33 Offentliche Register Handelsregisterabteilung B
Hs § 41 Verfahren bei den Staatsanwaltschaften Todeserklarungsverfahren nach dem
Verschollenheitsgesetz
IE § 26 Insolvenz-, Restrukturierungs- und Gruppen-Gerichtsstands- und
Sanierungsmoderationssachen Koordinationsverfahren, Gruppen-
Folgeverfahren, ausléandische
Insolvenzverfahren, Partikular- und
Sekundarinsolvenzverfahren
IK § 26 Insolvenz-, Restrukturierungs- und Verbraucherinsolvenzverfahren
Sanierungsmoderationssachen
IN § 26 Insolvenz-, Restrukturierungs- und Regelinsolvenzverfahren, besonderer Arten
Sanierungsmoderationssachen des Insolvenzverfahrens,
Hauptinsolvenzverfahrens nach EulnsVO
ISIS § 42 Ermittlungs- und BuBBgeldverfahren bei der |Verfahren der Zentralstelle ISIS
Generalstaatsanwaltschaft
J §24 Vollstreckungssachen des Verteilungsverfahren
Vollstreckungsgerichts
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Js § 41 Verfahren bei den Staatsanwaltschaften Verfahren gegen namentlich bekannte oder
anderweitig identifizierte Tatverdachtige,
Antrage und Beschliisse, die der
Staatsanwaltschaft durch das Gericht zur
Registrierung zugeleitet werden
Js § 42 Ermittlungs- und BuBgeldverfahren bei der  |Strafanzeigen und Strafantrdge sowie
Generalstaatsanwaltschaft Ermittlungen von Amts wegen, die nach
§ 143 Absatz 4 GVG zugewiesen oder nach
§ 145 GVG lGbernommen wurden
K §24 Vollstreckungssachen des Zwangsversteigerungssachen
Vollstreckungsgerichts
Kap § 21 Erstinstanzliche Zivilprozesssachen vor dem [Vorlagebeschliisse nach § 6 KapMuG
Oberlandesgericht
Kart § 21 Erstinstanzliche Zivilprozesssachen vor dem |Beschwerden gegen Verfligungen von
Oberlandesgericht Verwaltungsbehérden in Kartellsachen
KLs § 47 Straf- und BuB3geldsachen vor den Verfahren vor der groBBen Straftkammer oder
Landgerichten Jugendkammer
Ks § 47 Straf- und BuB3geldsachen vor den Verfahren vor dem Schwurgericht
Landgerichten
L §24 Vollstreckungssachen des Zwangsverwaltungssachen
Vollstreckungsgerichts
LBG-A § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor dem Berufsgericht far
Gerichten Heilberufe gegen Arztinnen und Arzte
LBG-Z § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor dem Berufsgericht fir
Gerichten Heilberufe gegen Zahnérztinnen und
Zahnarzte
LBG-T § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor dem Berufsgericht fir
Gerichten Heilberufe gegen Tierarztinnen und Tierarzte
LBG-Ap § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor dem Berufsgericht fir
Gerichten Heilberufe gegen Apothekerinnen und
Apotheker
LBG-Psy § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor dem Berufsgericht fir
Gerichten Heilberufe gegen psychologische
Psychotherapeutinnen und -therapeuten und
Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen
und -therapeuten
LBG-Arch § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor dem Berufsgericht far
Gerichten Architektinnen und Architekten
LGs § 47 Straf- und BuBBgeldsachen vor den einzelne richterliche Anordnungen oder
Landgerichten Entscheidungen
LR §33 Offentliche Register Register fur Pfandrechte an Luftfahrzeugen
Ls § 46 Straf- und BuB3geldsachen vor den Verfahren vor dem Schéffengericht oder
Amtsgerichten Jugendschéffengericht
Lw § 36 Landwirtschaftssachen Verfahren nach § 1 LwVIG
M §24 Vollstreckungssachen des Zwangsvollstreckungssachen
Vollstreckungsgerichts
MZ § 25 Vollstreckungssachen des Zentralen Vollstreckungssachen des Zentralen
Vollstreckungsgerichts Vollstreckungsgerichts
NATO § 45 Verwaltungssachen bei der Angelegenheiten nach dem NATO-
Generalstaatsanwaltschaft Truppenstatut
NBs § 47 Straf- und BuBBgeldsachen vor den Berufungen
Landgerichten
Not § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor dem Senat fiir Notarsachen
Gerichten
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NSV § 47 Straf- und BuBgeldsachen vor den Verfahren Uber die nachtragliche
Landgerichten Sicherungsverwahrung
0] §19 Erstinstanzliche Zivilprozesssachen vor den |Prozessverfahren
Landgerichten
OAus §48 Straf- und BuBgeldsachen vor dem im internationalen Rechthilfeverkehr in
Oberlandesgericht Strafsachen zugewiesene Aufgaben
OGs § 48 Straf- und BuBBgeldsachen vor dem einzelne richterliche Anordnungen oder
Oberlandesgericht Entscheidungen
OH §19 Erstinstanzliche Zivilprozesssachen vor den [Antrage und Handlungen auBerhalb eines
Landgerichten anhéangigen erstinstanzlichen
Prozessverfahrens
OdJs § 42 Ermittlungs- und BuBBgeldverfahren bei der  |Strafanzeigen und Strafantrage sowie
Generalstaatsanwaltschaft Ermittlungen von Amts wegen betreffend die
Bestechlichkeit und Bestechung von
Mandatstrdgerinnen und Mandatstragern
nach § 108e StGB, Ermittlungsverfahren, die
der Generalbundesanwalt nach § 142a
Absatz 2 GVG abgegeben hat
ONSV § 48 Straf- und BuBBgeldsachen vor dem Verfahren Uber die nachtragliche
Oberlandesgericht Sicherungsverwahrung
ORbs § 48 Straf- und BuBgeldsachen vor dem Rechtsbeschwerden in BuBgeldsachen
Oberlandesgericht
ORs § 48 Straf- und BuBBgeldsachen vor dem Revisionen, Berufungen in
Oberlandesgericht Binnenschifffahrtssachen
ovsv § 48 Straf- und BuBgeldsachen vor dem Verfahren Uber die vorbehaltene
Oberlandesgericht Sicherungsverwahrung
OWi § 46 Straf- und BuB3geldsachen vor den BuBgeldsachen
Amtsgerichten
OWi LG § 47 Straf- und BuBgeldsachen vor den BuBgeldsachen
Landgerichten
OWi OLG § 48 Straf- und BuBBgeldsachen vor dem Einsprliche gegen BuBgeldbescheide in
Oberlandesgericht KartellbuBgeldsachen
OWJs § 42 Ermittlungs- und BuBBgeldverfahren bei der  |Einspriiche gegen BuBBgeld- oder
Generalstaatsanwaltschaft Einziehungsbescheide, Wiederaufnahme-
oder Nachverfahren in BuBgeldsachen,
BuBgeldverfahren nach landesrechtlichen
Vorschriften
Pk § 32 Pachtkreditsachen Pachtkreditsachen
PR § 33 Offentliche Register Partnerschaftsregister
Ps § 47 Straf- und BuBgeldsachen vor den Berufungen in Privatklagesachen
Landgerichten
Qs § 47 Straf- und BuBBgeldsachen vor den Beschwerden, Antrage auf gerichtliche
Landgerichten Entscheidung der Jugendkammer nach § 83
Absatz 2 und § 92 Absatz 1 JGG
RAST §13 Rechtsantragstelle Antrage und Erklarungen zu Protokoll der
Geschéftsstelle, sofern das entsprechende
Verfahren nicht bereits anhangig ist
RES § 26 Insolvenz-, Restrukturierungs- und Anzeigen des Restrukturierungsvorhabens
Sanierungsmoderationssachen durch die Schuldnerin oder den Schuldner
RHs § 41 Verfahren bei den Staatsanwaltschaften der Staatsanwaltschaft zur Erledigung
eingehender und ausgehender Ersuchen im
internationalen Rechtshilfeverkehr in
Strafsachen zugewiesene Aufgaben
S §20 Berufungen, Beschwerden und sonstige zweitinstanzliche Prozessverfahren
Zivilsachen vor den Landgerichten

http://web:3000

Fassung vom 01.01.2026

Seite 64 von 71




VwV Aktenordnung

SAN § 26 Insolvenz-, Restrukturierungs- und Antrage auf Bestellung einer
Sanierungsmoderationssachen Sanierungsmoderatorin oder eines
Sanierungsmoderators
SBR §33 Offentliche Register Schiffsbauregister
Sch § 21 Erstinstanzliche Zivilprozesssachen vor dem |Antrage auf Aufhebung oder
Oberlandesgericht Vollstreckbarerklarung von Schiedsspriichen
oder auf Auf-hebung der
Vollstreckbarerklarung
SchH § 21 Erstinstanzliche Zivilprozesssachen vor dem |Antrage und Handlungen auBerhalb eines
Oberlandesgericht anhangigen erstinstanzlichen
Prozessverfahrens
SH § 20 Berufungen, Beschwerden und sonstige Antrage und Handlungen auBerhalb eines
Zivilsachen vor den Landgerichten anhéangigen Berufungs- oder
Beschwerdeverfahrens
SRs § 44 Rechtsmittel-, Haftpriifungs- und Revisionen in Strafsachen
Verteidigerausschlussverfahren bei der
Generalstaatsanwaltschaft
SsBs § 44 Rechtsmittel-, Haftpriifungs- und Rechtsbeschwerden in BuBgeldsachen nach
Verteidigerausschlussverfahren bei der § 79 Absatz 1 Satz 1 OWiG und § 87j IRG
Generalstaatsanwaltschaft
SSR § 33 Offentliche Register Seeschiffsregister
SsRs § 44 Rechtsmittel-, Haftpriifungs- und Antrage auf Zulassung der
Verteidigerausschlussverfahren bei der Rechtsbeschwerde nach § 79 Absatz 1
Generalstaatsanwaltschaft Satz 2 und § 80 OWiG sowie § 87k IRG
St § 48 Straf- und BuB3geldsachen vor dem erstinstanzliche Strafsachen nach § 120
Oberlandesgericht Absatz 1 und 2 und § 120b GVG
StEs § 45 Verwaltungssachen bei der Verfahren Uber die Feststellung der Héhe
Generalstaatsanwaltschaft eines Anspruchs nach dem Gesetz lber die
Entschéadigung fur
StrafverfolgungsmaBnahmen
StL § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor der Kammer flir Steuerberater-
Gerichten und Steuerbevollmachtigtensachen
StO § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor dem Senat fiir Steuerberater-
Gerichten und Steuerbevollmachtigtensachen
Stv § 52 Berufsrechtliche Verfahren bei der berufsgerichtliche Verfahren gegen
Generalstaatsanwaltschaft Steuerberaterinnen und Steuerberater
StVK § 49 Angelegenheiten der Angelegenheiten der
Strafvollstreckungskammern bei den Strafvollstreckungskammern bei den
Landgerichten Landgerichten
T § 20 Berufungen, Beschwerden und sonstige Beschwerdeverfahren
Zivilsachen vor den Landgerichten
U § 22 Berufungen, Beschwerden und sonstige zweitinstanzliche Prozessverfahren
Zivilsachen vor dem Oberlandesgericht
UF § 28 Familiensachen vor dem Oberlandesgericht |Beschwerden gegen Endentscheidungen in
Familiensachen nach § 58 FamFG
UFH § 28 Familiensachen vor dem Oberlandesgericht |Antrdge und Handlungen auBerhalb eines
bei dem Gericht anhangigen Verfahrens
UH § 22 Berufungen, Beschwerden und sonstige Antrage und Handlungen auBerhalb eines
Zivilsachen vor dem Oberlandesgericht anhangigen Berufungs- oder
Beschwerdeverfahrens
Uds § 41 Verfahren bei den Staatsanwaltschaften Verfahren gegen unbekannte Tatverdachtige
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§ 42 Ermittlungs- und BuBBgeldverfahren bei der |Verfahren gegen unbekannte
Generalstaatsanwaltschaft Tatverdéachtige, die nach § 143 Absatz 4
GVG zugewiesen oder nach § 145 GVG
Ubernommen wurden
UKI § 21 Erstinstanzliche Zivilprozesssachen vor dem |Verfahren nach dem
Oberlandesgericht Unterlassungsklagengesetz
VA § 23 Gerichtliche Uberpriifung von Antrage auf gerichtliche Entscheidung tber
Justizverwaltungsakten Anordnungen, Verfligungen oder sonstige
MaBnahmen von Justizbehdrden zur
Regelung einzelner Angelegenheiten auf den
Gebieten des biirgerlichen Rechts
einschlieBlich des Handelsrechts, des
Zivilprozesses und der freiwilligen
Gerichtsbarkeit
VAkK § 23 Gerichtliche Uberpriifung von Antrage auf gerichtliche Entscheidung tber
Justizverwaltungsakten Justizverwaltungsakte beim Vollzug von
Kostenvorschriften von GKG, FamGKG,
GNotKG, GvKostG, JVEG oder sonstiger fur
gerichtliche Verfahren oder Verfahren der
Justizverwaltung geltenden
Kostenvorschriften nach § 30a EGGVG
VAs § 23 Gerichtliche Uberpriifung von Antrage auf gerichtliche Entscheidung tber
Justizverwaltungsakten Anordnungen, Verfligungen oder sonstige
MaBnahmen
« von Justizbehérden zur Regelung
einzelner Angelegenheiten auf dem
Gebiet der Strafrechtspflege sowie
o der Vollzugsbehérde im Vollzug der
Untersuchungshaft sowie der
Freiheitsstrafen und MaBregeln der
Besserung und Sicherung, die
auBerhalb des Justizvollzuges
vollzogen werden
VAus § 44 Rechtsmittel-, Haftprifungs- und Vorlagen oder Antrage auf Ausschluss des
Verteidigerausschlussverfahren bei der Verteidigers nach § 138c Absatz 2 StPO in
Generalstaatsanwaltschaft amts- und landgerichtlichen Verfahren
Verg § 21 Erstinstanzliche Zivilprozesssachen vor dem |Vergabesachen
Oberlandesgericht
VKI § 21 Erstinstanzliche Zivilprozesssachen vor dem |Verbandsklagen nach § 1 VDuG
Oberlandesgericht
VR §33 Offentliche Register Vereinsregister
VRJs § 50 Vollstreckungen in Straf- und Vollstreckungen in Straf- und
BuBgeldsachen BuBgeldsachen bei den Amtsgerichten
VRs § 50 Vollstreckungen in Straf- und Vollstreckungen in Straf- und
BuBgeldsachen BuBgeldsachen bei den
Staatsanwaltschaften und der
Generalstaatsanwaltschaft
Vs § 48 Straf- und BuBgeldsachen vor dem Revisionen in Privatklagesachen
Oberlandesgericht
VSV § 47 Straf- und BuBgeldsachen vor den Verfahren Uber die vorbehaltene
Landgerichten Sicherungsverwahrung
W § 22 Berufungen, Beschwerden und sonstige Beschwerdeverfahren
Zivilsachen vor dem Oberlandesgericht
WF § 28 Familiensachen vor dem Oberlandesgericht |Sonstige Beschwerden in Familiensachen
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WiL § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor der Kammer fir
Gerichten Wirtschaftsprifersachen
WiO § 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Verfahren vor dem Senat fir
Gerichten Wirtschaftsprifersachen
WiV § 52 Berufsrechtliche Verfahren bei der berufsgerichtliche Verfahren gegen
Generalstaatsanwaltschaft Wirtschaftspriferinnen und Wirtschaftspriifer
Ws § 48 Straf- und BuBBgeldsachen vor dem Beschwerden
Oberlandesgericht
Zs § 44 Rechtsmittel-, Haftprifungs- und Beschwerden nach § 21 StVollstrO, sonstige
Verteidigerausschlussverfahren bei der Beschwerden gegen MaBnahmen und
Generalstaatsanwaltschaft Entscheidungen einer Staatsanwaltschaft
Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5)
Zusatzzeichen
der Amtsgerichte, der Landgerichte und des Oberlandesgerichts
sowie der Staatsanwaltschaften und der Generalstaatsanwaltschaft
chronologisch
Zusatz- Norm/Fundstelle Verfahrensart
zeichen
Abschnitt 2 Zivilsachen
VK §18 Zivilprozesssachen vor den Amtsgerichten  |Antrédge auf Erlass eines Beschlusses zur
vorlaufigen Kontenpfandung
VK §19 Erstinstanzliche Zivilprozesssachen vor den [Antrage auf Erlass eines Beschlusses zur
Landgerichten vorlaufigen Kontenpfandung
VK § 20 Berufungen, Beschwerden und sonstige Antrage auf Erlass eines Beschlusses zur
Zivilsachen vor den Landgerichten vorlaufigen Kontenpfandung
Arr §18 Zivilprozesssachen vor den Amtsgerichten  |Arrestgesuche
Arr §19 Erstinstanzliche Zivilprozesssachen vor den |Arrestgesuche
Landgerichten
Arr § 20 Berufungen, Beschwerden und sonstige Arrestgesuche
Zivilsachen vor den Landgerichten
EV §18 Zivilprozesssachen vor den Amtsgerichten  |Antrage auf Erlass einer einstweiligen
Verfigung
EV §19 Erstinstanzliche Zivilprozesssachen vor den |Antrage auf Erlass einer einstweiligen
Landgerichten Verfligung
EV §20 Berufungen, Beschwerden und sonstige Antrage auf Erlass einer einstweiligen
Zivilsachen vor den Landgerichten Verfligung
XV § 22 Berufungen, Beschwerden und sonstige Berufungen und Beschwerden in
Zivilsachen vor dem Oberlandesgericht Landwirtschaftssachen
Abschnitt 4 Familiensachen
VA § 27 Familiensachen vor den Amtsgerichten Versorgungsausgleichssachen
(Zusatz auf Heft, der als Zusatzeichen
verwendet werden kann)
UK § 27 Familiensachen vor den Amtsgerichten Unterhaltssachen — Kind
(Zusatz auf Heft, der als Zusatzzeichen
verwendet werden kann)
UE § 27 Familiensachen vor den Amtsgerichten Unterhaltssachen — Ehegattinnen,
Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder
Lebenspartner
(Zusatz auf Heft, der als Zusatzzeichen
verwendet werden kann)
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WH § 27 Familiensachen vor den Amtsgerichten Wohnungs- und Haushaltssachen
(Zusatz auf Heft, der als Zusatzzeichen
verwendet werden kann)

GU § 27 Familiensachen vor den Amtsgerichten Guterrechtssachen
(Zusatz auf Heft, der als Zusatzzeichen
verwendet werden kann)

SO § 27 Familiensachen vor den Amtsgerichten Kindschaftssachen — elterlichen Sorge
(Zusatz auf Heft, der als Zusatzzeichen
verwendet werden kann)

UG §27 Familiensachen vor den Amtsgerichten Kindschaftssachen — Umgang
(Zusatz auf Heft, der als Zusatzzeichen
verwendet werden kann)

HK § 27 Familiensachen vor den Amtsgerichten Kindschaftssachen — Herausgabe Kind
(Zusatz auf Heft, der als Zusatzzeichen
verwendet werden kann)

VAY, § 27 Familiensachen vor den Amtsgerichten Zwangsmittel
(Zusatz auf Heft, der als Zusatzzeichen
verwendet werden kann)

ov § 27 Familiensachen vor den Amtsgerichten Ordnungsmittel
(Zusatz auf Heft, der als Zusatzzeichen
verwendet werden kann)

eA § 27 Familiensachen vor den Amtsgerichten Verfahren der einstweiligen Anordnung

eA § 28 Familiensachen vor dem Oberlandesgericht |Verfahren der einstweiligen Anordnung

Abschnitt 5 Betreuungssachen
B § 30 Offentlich-rechtliche Freiheitsentziehungssachen nach § 415
Freiheitsentziehungssachen und FamFG, Antrage auf Anordnung der
UnterbringungsmafBnahmen vor den Fixierung einer in Ordnungs-, Sicherungs-,
Amtsgerichten Zwangs- und Erzwingungshaft genommenen
Person sowie auf richterliche Uberprifung
der Fixierung
L § 30 Offentlich-rechtliche UnterbringungsmaBnahmen nach § 312
Freiheitsentziehungssachen und Nummer 4 FamFG, sonstige Antrédge auf
UnterbringungsmaBnahmen vor den gerichtliche MaBnahmen bei Volljahrigen
Amtsgerichten nach den Landesgesetzen Uber die
Unterbringung psychisch Kranker, Antrage
auf Genehmigung oder Anordnung der
Fortdauer des Gewahrsams nach den
Polizeigesetzen der Lander, Antrage auf
Genehmigung, Anordnung oder Uberpriifung
von freiheitsentziehenden MaBBnahmen oder
arztlichen Zwangsmafnahmen nach den
Vollzugsgesetzen der Lander
Abschnitt 11 Verfahren der Staatsanwaltschaften und Strafgerichte
jug § 38 Allgemeine Regelungen in Straf- und zur Zustandigkeit der Jugendrichterin, des
BuBgeldsachen Jugendrichters, des Jugendschéffengerichts
oder der Jugendkammer gehdrende
Angelegenheiten
FA § 39 Allgemeine Regelungen in Straf- und Flhrungsaufsichtsverfahren
BuBgeldsachen
Beschl § 39 Allgemeine Regelungen in Straf- und Beschleunigte Verfahren
BuBgeldsachen
StEs § 41 Verfahren bei den Staatsanwaltschaften Antrage nach §§ 10, 11 StrEG
§ 42 Ermittlungsverfahren bei der (Zusatz auf Heft, der als Zusatzzeichen
Generalstaatsanwaltschaft verwendet werden kann)

VSV § 41 Verfahren bei den Staatsanwaltschaften Antrage auf Anordnung der vorbehaltenen

Sicherungsverwahrung
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§ 42 Ermittlungsverfahren bei der (Zusatz auf Heft, der als Zusatzzeichen
Generalstaatsanwaltschaft verwendet werden kann)
NSV § 41 Verfahren bei den Staatsanwaltschaften Antrage auf Anordnung der nachtraglichen
§42  |Ermittiungsverfahren bei der Sicherungsverwahrung ,
Generalstaatsanwaltschaft (Zusatz auf Heft, der als Zusatzzeichen
verwendet werden kann)
A § 43 Internationale Rechtshilfesachen bei der Auslieferung an das Ausland
Generalstaatsanwaltschaft
D §43 Internationale Rechtshilfesachen bei der Durchlieferung einer oder eines Verfolgten
Generalstaatsanwaltschaft oder einer oder eines Verurteilten
E §43 Internationale Rechtshilfesachen bei der an das Ausland gerichtete Ersuchen um
Generalstaatsanwaltschaft Auslieferung nach Deutschland
U §43 Internationale Rechtshilfesachen bei der Uberstellungsverfahren (gegen den Willen
Generalstaatsanwaltschaft der oder des Beschuldigten)
S §43 Internationale Rechtshilfesachen bei der sonstige Rechtshilfeangelegenheiten
Generalstaatsanwaltschaft
Vollz § 49 Angelegenheiten der Antrage auf Entscheidung nach § 109
Strafvollstreckungskammern bei den StVollzG, auch in Verbindung mit § 50
Landgerichten Absatz 5, §§ 167 und 171 StVollzG und § 92
Absatz 6 JGG, Antrédge auf oder Vorlage zur
Feststellung im Rahmen der
strafvollzugsbegleitenden gerichtlichen
Kontrolle bei angeordneter oder
vorbehaltener Sicherungsverwahrung nach
§ 119a StVollzG
alphabetisch
Zusatz- Norm/Fundstelle Verfahrensart
zeichen
A §43 Internationale Rechtshilfesachen bei der Auslieferung an das Ausland
Generalstaatsanwaltschaft
Arr §18 Zivilprozesssachen vor den Amtsgerichten  |Arrestgesuche
Arr §19 Erstinstanzliche Zivilprozesssachen vor den |Arrestgesuche
Landgerichten
Arr § 20 Berufungen, Beschwerden und sonstige Arrestgesuche
Zivilsachen vor den Landgerichten
B § 30 Offentlich-rechtliche Freiheitsentziehungssachen nach § 415
Freiheitsentziehungssachen und FamFG, Antrage auf Anordnung der
UnterbringungsmafBnahmen vor den Fixierung einer in Ordnungs-, Sicherungs-,
Amtsgerichten Zwangs- und Erzwingungshaft genommenen
Person sowie auf richterliche Uberpriifung
der Fixierung
Beschl § 38 Allgemeine Regelungen in Straf- und Beschleunigte Verfahren
BuBgeldsachen
D §43 Internationale Rechtshilfesachen bei der Durchlieferung einer oder eines Verfolgten
Generalstaatsanwaltschaft oder Verurteilten
E §43 Internationale Rechtshilfesachen bei der an das Ausland gerichtete Ersuchen um
Generalstaatsanwaltschaft Auslieferung nach Deutschland
eA § 27 Familiensachen vor den Amtsgerichten Verfahren der einstweiligen Anordnung
eA § 28 Familiensachen vor dem Oberlandesgericht |Verfahren der einstweiligen Anordnung
EV §18 Zivilprozesssachen vor den Amtsgerichten  |Antrage auf Erlass einer einstweiligen
Verflgung
EV §19 Erstinstanzliche Zivilprozesssachen vor den |Antrage auf Erlass einer einstweiligen
Landgerichten Verfligung
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EV § 20 Berufungen, Beschwerden und sonstige Antrage auf Erlass einer einstweiligen
Zivilsachen vor den Landgerichten Verfligung

FA § 38 Allgemeine Regelungen in Straf- und FUhrungsaufsichtssachen
BuBgeldsachen

GU § 27 Familiensachen vor den Amtsgerichten Guterrechtssachen
(Zusatz auf Heft, der als Zusatzzeichen
verwendet werden kann)

HK § 27 Familiensachen vor den Amtsgerichten Kindschaftssachen — Herausgabe Kind
(Zusatz auf Heft, der als Zusatzzeichen
verwendet werden kann)

jug § 38 Allgemeine Regelungen in Straf- und zur Zustandigkeit der Jugendrichterin, des

BuBgeldsachen Jugendrichters, des Jugendschéffengerichts
oder der Jugendkammer gehdérende
Angelegenheiten
L § 30 Offentlich-rechtliche UnterbringungsmaBnahmen nach § 312
Freiheitsentziehungssachen und Nummer 4 FamFG, sonstige Antrage auf
UnterbringungsmaBnahmen vor den gerichtliche MaBnahmen bei Volljahrigen
Amtsgerichten nach den Landesgesetzen (ber die
Unterbringung psychisch Kranker, Antrage
auf Genehmigung oder Anordnung der
Fortdauer des Gewahrsams nach den
Polizeigesetzen der Lander, Antrage auf
Genehmigung, Anordnung oder Uberprifung
von freiheitsentziehenden MaBBnahmen oder
arztlichen ZwangsmafBnahmen nach den
Vollzugsgesetzen der Lander
NSV § 41 Verfahren bei den Staatsanwaltschaften Antrage auf Anordnung der nachtraglichen
§42  |Ermittiungsverfahren bei der Sicherungsverwahrung ,
Generalstaatsanwaltschaft (Zusatz auf Heft, der als Zusatzzeichen
verwendet werden kann)

ov § 27 Familiensachen vor den Amtsgerichten Ordnungsmittel
(Zusatz auf Heft, der als Zusatzzeichen
verwendet werden kann)

S §43 Internationale Rechtshilfesachen bei der sonstige Rechtshilfeangelegenheiten

Generalstaatsanwaltschaft

SO § 27 Familiensachen vor den Amtsgerichten Kindschaftssachen — elterlichen Sorge
(Zusatz auf Heft, der als Zusatzzeichen
verwendet werden kann)

StEs § 41 Verfahren bei den Staatsanwaltschaften Antrage nach §§ 10, 11 StrEG

§ 42 Ermittlungsverfahren bei der (Zusatz auf Heft, der als Zusatzzeichen
Generalstaatsanwaltschaft verwendet werden kann)
U § 43 Internationale Rechtshilfesachen bei der Uberstellungsverfahren (gegen den Willen
Generalstaatsanwaltschaft der oder des Beschuldigten)

UE §27 Familiensachen vor den Amtsgerichten Unterhaltssachen — Ehegattinnen,
Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder
Lebenspartner
(Zusatz auf Heft, der als Zusatzzeichen
verwendet werden kann)

UG §27 Familiensachen vor den Amtsgerichten Kindschaftssachen — Umgang
(Zusatz auf Heft, der als Zusatzzeichen
verwendet werden kann)

UK §27 Familiensachen vor den Amtsgerichten Unterhaltssachen — Kind
(Zusatz auf Heft, der als Zusatzzeichen
verwendet werden kann)
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VA § 27 Familiensachen vor den Amtsgerichten Versorgungsausgleichssachen
(Zusatz auf Heft, der als Zusatzzeichen
verwendet werden kann)
VK §18 Zivilprozesssachen vor den Amtsgerichten  |Antrédge auf Erlass eines Beschlusses zur
vorlaufigen Kontenpfandung
VK §19 Erstinstanzliche Zivilprozesssachen vor den [Antrage auf Erlass eines Beschlusses zur
Landgerichten vorldufigen Kontenpfandung
VK § 20 Berufungen, Beschwerden und sonstige Antrage auf Erlass eines Beschlusses zur
Zivilsachen vor den Landgerichten vorlaufigen Kontenpfandung
Vollz §49 Angelegenheiten der Antrage auf Entscheidung nach § 109
Strafvollstreckungskammern bei den StVollzG, auch in Verbindung mit § 50
Landgerichten Absatz 5, §§ 167 und 171 StVollzG und § 92
Absatz 6 JGG, Antrédge auf oder Vorlage zur
Feststellung im Rahmen der
strafvollzugsbegleitenden gerichtlichen
Kontrolle bei angeordneter oder
vorbehaltener Sicherungsverwahrung nach
§ 119a StVollzG
VSV § 41 Verfahren bei den Staatsanwaltschaften Antrage auf Anordnung der vorbehaltenen
§ 42 Ermittlungsverfahren bei der Sicherungsverwahrung ,
Generalstaatsanwaltschaft (Zusatz auf Heft, der als Zusatzzeichen
verwendet werden kann)
WH § 27 Familiensachen vor den Amtsgerichten Wohnungs- und Haushaltssachen
(Zusatz auf Heft, der als Zusatzzeichen
verwendet werden kann)
XV § 22 Berufungen, Beschwerden und sonstige Berufungen und Beschwerden in
Zivilsachen vor dem Oberlandesgericht Landwirtschaftssachen
yAY §27 Familiensachen vor den Amtsgerichten Zwangsmittel
(Zusatz auf Heft, der als Zusatzzeichen
verwendet werden kann)
1 Die Sortierung nach Absatz 3 Satz 2 gilt verbindlich fir alle ab 1. Januar 2023 neu oder wieder zu

verwahrenden Verfligungen von Todes wegen. Die bis zum 31. Dezember 2022 bereits verwahrten
Verfligungen von Todes wegen kdnnen nach der bis dahin gltigen Verwahrnummer sortiert bleiben.

http://web:3000

Fassung vom 01.01.2026

Seite 71 von 71




	Verwaltungsvorschrift  des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz über die Aktenordnung für die Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und die Staatsanwaltschaften (VwV Aktenordnung – VwVAktO)
	Inhaltsübersicht
	Abschnitt 1 Allgemeiner Teil
	§ 1 Anwendungsbereich
	§ 2 Aktenzeichen und Register
	§ 3 Bildung der Akten
	§ 4 Aktenarten
	§ 5 Führung der Akten
	§ 6 Fristen, Termine, Überwachung bei Freiheitsentziehung
	§ 7 Verbindung und Abtrennung von Verfahren
	§ 8 Rechtsmittel
	§ 9 Rechtskraft der Entscheidung
	§ 10 Weglegen der Akten
	§ 11 Allgemeines Register
	§ 12 Rechts- und Amtshilfe
	§ 13 Rechtsantragstelle
	§ 14 Bereitschaftsdienst
	§ 15 Verfahren vor der Güterichterin oder dem Güterichter
	§ 16 Prozess- und Verfahrenskostenhilfe
	Abschnitt 2 Zivilsachen
	§ 17 Mahnsachen
	§ 18 Zivilprozesssachen vor den Amtsgerichten
	§ 19 Erstinstanzliche Zivilprozesssachen vor den Landgerichten
	§ 20 Berufungen, Beschwerden und sonstige Zivilsachen vor den Landgerichten
	§ 21 Erstinstanzliche Zivilprozesssachen vor dem Oberlandesgericht
	§ 22 Berufungen, Beschwerden und sonstige Zivilsachen vor dem Oberlandesgericht
	§ 23 Gerichtliche Überprüfung von Justizverwaltungsakten
	Abschnitt 3 Vollstreckungssachen
	§ 24 Vollstreckungssachen des Vollstreckungsgerichts
	§ 25 Vollstreckungssachen des Zentralen Vollstreckungsgerichts
	§ 26 Insolvenz-, Restrukturierungs- und Sanierungsmoderationssachen
	Abschnitt 4 Familiensachen
	§ 27 Familiensachen vor den Amtsgerichten
	§ 28 Familiensachen vor dem Oberlandesgericht
	Abschnitt 5 Betreuungssachen
	§ 29 Betreuungs-, Unterbringungs- und betreuungsgerichtliche Zuweisungssachen vor den Amtsgerichten
	§ 30 Öffentlich-rechtliche Freiheitsentziehungssachen und Unterbringungsmaßnahmen vor den Amtsgerichten
	Abschnitt 6 Grundbuchsachen
	§ 31 Grundbuchsachen
	§ 32 Pachtkreditsachen
	Abschnitt 7 Öffentliche Register
	§ 33 Öffentliche Register
	Abschnitt 8 Nachlasssachen
	§ 34 Verfügungen von Todes wegen
	§ 35 Nachlass- und Teilungssachen
	Abschnitt 9 Landwirtschaftssachen
	§ 36 Landwirtschaftssachen
	Abschnitt 10 Sonstige Handlungen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vor den Amtsgerichten
	§ 37 Sonstige Handlungen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vor den Amtsgerichten
	Abschnitt 11 Verfahren der Staatsanwaltschaften und Strafgerichte
	§ 38 Allgemeine Regelungen für die Staatsanwaltschaften und Strafgerichte
	§ 39 Besonderheiten der Aktenführung
	§ 40 Asservate
	§ 41 Verfahren bei den Staatsanwaltschaften
	§ 42 Ermittlungs- und Bußgeldverfahren bei der Generalstaatsanwaltschaft
	§ 43 Internationale Rechtshilfesachen bei der Generalstaatsanwaltschaft
	§ 44 Rechtsmittel-, Haftprüfungs- und Verteidigerausschlussverfahren bei der Generalstaatsanwaltschaft
	§ 45 Verwaltungssachen bei der Generalstaatsanwaltschaft
	§ 46 Straf- und Bußgeldsachen vor den Amtsgerichten
	§ 47 Straf- und Bußgeldsachen vor den Landgerichten
	§ 48 Straf- und Bußgeldsachen vor dem Oberlandesgericht
	§ 49 Angelegenheiten der Strafvollstreckungskammern bei den Landgerichten
	§ 50 Vollstreckungen in Straf- und Bußgeldsachen
	§ 51 Bewährungssachen des Gerichts erster Instanz
	Abschnitt 12 Berufsrechtliche und berufsgerichtliche Verfahren
	§ 52 Berufsrechtliche Verfahren bei der Generalstaatsanwaltschaft
	§ 53 Berufsgerichtliche Verfahren bei den Gerichten
	Abschnitt 13 Schlussvorschriften
	§ 54 Organisatorische Regelungen
	§ 55 Übergangsvorschriften
	§ 56 Außerkrafttreten
	§ 57 Inkrafttreten
	Anlage 1 (zu § 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)
	Registerzeichen der Amtsgerichte, der Landgerichte und des Oberlandesgerichts  sowie der Staatsanwaltschaften und der Generalstaatsanwaltschaft
	chronologisch
	alphabetisch

	Anlage 2 (zu § 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5)
	Zusatzzeichen der Amtsgerichte, der Landgerichte und des Oberlandesgerichts  sowie der Staatsanwaltschaften und der Generalstaatsanwaltschaft
	chronologisch
	alphabetisch



